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ü^arst Du Deines Weges nicht sicher und wusstest 

nicht, wohinaus er führe, und Niemand fand sich, verläss­

liche Auskunft zu geben — so erstiegst Du wohl die 

nächste Anhöhe, das Ziel Deiner Wanderung zu erspähen. 

Entdecktest Du auch dann Sicheres nicht am Horizonte, 

da es dunkelte — so kehrtest Du wohl in Gedanken zu­

rück dorthin, von wo Du ausgegangen; und im Geiste 

folgtest Du der eignen Spur, sorglich merkend auf ihre 

wechselnde Eichtung: ob Du wohl abgeirrt vom wahren 

Pfade ? 

Also rückblickend auch besinnest Du Dich , wenn an 

verschlungenen Lebenswegen Dir Zweifel entsteht über das 

eigene Thun. Vor Deinem Gewissen hast Du zu recht­

fertigen Ziel und Richtung Deines Lebens. 

Das Gewissen eines Volkes aber ist seine Geschichte. 

Unsre Geschichte, unser öffentliches Gewissen, haben wir 

ernst und aufrichtig zu befragen in dieser rathlosen, kriti­

schen Zeit '). Wer weiss, ob nicht gar bald Ereignisse her­

1) „Die Geschichte ist eine rückwärts gekehrte Prophetin." — 
„Tagtäglich wiederholt sich freilich auch die traurige Erfahrung, dass 
die Lehren der Geschichte vom lebenden Geschlechte überhört wer­
den. Aber der wahrhafte Patriot, welcher weder den Machthabern 
noch den Massen schmeichelt, sondern eben die Gesammtheit seines 
Vaterlandes mit voller Seele liebt, darf sich dadurch weder ermüden 
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ankommen, deren Vorzeichen Jedem erkennbar. Sollen sie 

uns unvorbereitet treffen? Bevor wir, so lange es noch 

Zeit war, unsern Ort bestimmten und die zu meidenden 

Klippen ? 

Ins Gewissen zu reden, das ist immer ein unliebsames 

Beginnen, selbst wenn es dem vertrauten Freunde gegen­

über, im Stillen, geschieht; um wieviel mehr noch, wenn 

es laut und öffentlich, der Gesammtheit ins Gesicht, gegen­

über unwilligen Hörern, geschehen muss! Wenn gesagt wer­

den muss: Schwere Sünden der Väter trugen wir. Nicht 

die Folgen allein ihrer Thaten erdrücken uns. Auch da­

rin sind wir Erben, dass dieselben bösen Instincte, denen 

unsre Vorfahren, das Land gefährdend, folgten, dass sie 

auch in uns noch fortwirken und es vollends zu vernichten 

drohen. 

Wie unliebsam es auch sei, doch muss es gesagt wer­

den; gesagt nicht nur, auch erwiesen an der Hand der 

Geschichte. Es ist spät geworden. 

Besonders unliebsam wird die Nöthigung zu solchen 

Gewissens - Rückblicken durch den Umstand, dass wir 

uns seit lange der historischen Wahrheit verschlossen ha­

ben. Vormals wurde mit einer Derbheit und Unverblümt­

h e i t  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  ö f f e n t l i c h  g e p r e d i g t ,  d a s s  m a n ,  e s  

heute lesend, Augen und Ohren nicht trauen mag. — Seit­

dem hat man gemeint, zur Vertheidigung sich zu hüllen 

in Wolken von Weihrauch, den man der „Eigenart" 2) an­

noch abschrecken lassen, die Geschichte und die Geschicke der Ver­
gangenheit warnend, mahnend, anregend vor die Gegenwart hinzu­
stellen". — „Schlosser war zu seiner Zeit der Mund, durch welchen 
d a s  G e w i s s e n  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s  s p r a c h " .  —  ( A u g u s t  L a m ­
mers, 0. v. Rutenberg's Geschichte der Ostseeprovinzen. Baltische 
Monatsschrift 1862. Bd. V. p. 244.) 

2) Siehe die Beilage A. des Anhanges. 
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zündete, und man ist dahin gelangt, an die eigene Vor-

treffliclikeit selbst zu glauben. Gar oft fröhnte man diesem 

Selbstcultus um so andächtiger und sang sich um so lau­

tere Hymnen, je mehr man das Gewissen zu übertönen 

hatte 3). Wie oft, während des letzten Decenniums, wenn 

man aus der Historie eine herbe Lehre vorzutragen hatte, 

hüllte man sie zuvor, fast bis zur Unkenntlichkeit, in mo­

dische Süsslichkeit. In stets elegischer Tonart wurden die 

angeblich patriotischen Motive variirt, zum Vorspiel und 

Nachspiel: mit wieviel Dank und Anhänglichkeit man zur 

würdigen Vergangenheit zurückzublicken habe, während 

doch, was man aus ihr zu erzählen hatte, entsetzlich war. 

Oft musste man fragen, ob nicht mit böser Ironie ein arges 

Spiel getrieben werde? 

Wohin musste das führen! Das Herbe wurde unbeach­

tet gelassen und des Süsslichen ward man überdrüssig. — 

3) Schlacht bei Taimenberg. „Im Uebrigen fand sich auch hier 
die allgemeine Erfahrung bestätigt, dass die ernsten und stillen Män­
ner, die vor der Schlacht zum Frieden gerathen hatten, in derselben 
die tapfersten waren, dass dagegen die Schreier und Prahler bei un­
günstiger Wendung der Schlacht sich sobald als möglich aus„ dem 
Staube zu machen suchten". (Aug. Lammers 1. c. Bd. V. p. 241) 
Wie nach der Schlacht bei Tannenberg wetteiferten Bischöfe, Städte 
und Ordensritter, sich dem König zu unterwerfen, wofern letztere 
nicht mit zusammengerafftem Geld und Gut nach Deutschland flohen. — 
Lindenblatts Chronik sagt von der Auflösung: dass „nieder­
gleichen gehört ward in irgend einem Lande von so grosser Untreue 
und von so schneller Wandlung, wie das Land unterthänig ward 
dem Könige binnen einem Monate". Die vorgeschriebene Tracht 
wurde abgeworfen; die Bärte wurden geschoren, polnische Röcke an­
gezogen, polnische Mützen aufs Haupt gesetzt. Der preussische Or­
densstaat schien wie unter dem Schlage der Zauberruthe von der 
E r d e  v e r s c h w u n d e n .  ( 1 .  c .  p .  2 4 2 . )  V e r g l .  O t t o  v o n  R u t e n b e r g ,  
Geschichte der Ostseeprovinzen Est-, Liv- und Kurland. Lpz. 1859. 
11. pp. 29 u. 30. Nicht schwer ist die Anwendung auf die „Schreier 
und Prahler" unserer Tage, welche — zur Unzeit — der „Eigenart" 
lobsingen und die „tlieuersten Güter" im Munde führen. 

1* 
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Wozu sich um die Vergangenheit kümmern? Was sie 

Schlimmes brachte, war ja von Aussen hineingetragen. 

Das Gute aber war das Eigene. Und darin hat man es 

durch innewohnende Tüchtigkeit noch viel weiter, herrlich 

weit gebracht. Wozu zurückblicken? Ein Blick ins eigne 

Innere und auf die Umgebung genügt; es waren ja nur die 

Anfänge des erreichten Trefflichen. 

So ist denn die vaterländische Geschichte dem jünge­

ren Geschlechte eine terra incognita; selbst die Erlebnisse 

der letzten Generationen sind heute wenig geläufig 4). Nur 

noch bei Bejahrteren findet sich lebendiges Interesse für 

unsre Vergangenheit. 

Daher das so oft constatirte und beklagte Schwinden 

des politischen Sinnes, die Rückbildung, das Zurück-Ver­

sinken in bereits überwundene, überlebte Anschauungen. 

Wie sollte es auch anders sein, wo dem politischen Gewis­

sen nicht Gehör gegeben wird, wie es aus der Geschichte 

redet und die bisherige Strasse kennzeichnet: zumeist als 

Irrweg und Umweg. 

Das Gewissen, auch nach der alltäglichen Auffassung, 

4) „Die andere (sc. Absicht, welche zum Verfassen des Werkes 
führte) „bestand darin, dass ich dem entfremdeten Sohne selbst, der 
alternd seine Abstammung und seine Verwandtschaft vergessen, ja 

dem sich selbst die Erinnerung an seine Kindheit und sein Jugend­
leben beinahe völlig verdunkelt hat, — dass ich ihm die Geschichte 
seiner Geburt, seines Wachsthums und seiner Ausbildung wahrheits­
getreu erzählen . . . wollte; denn es ist ein armes verödetes Leben, 
d e m  d i e  J u g e n d e r i n n e r u n g  f e h l t  .  .  O t t o  v o n  K u t e n b e r g .  1 .  c .  
I .  p .  V l l .  „ Z w a r  i m  A l l g e m e i n e n  w e i s s  n o c h  e i n  J e d e r ,  w e r  F ö l k e r -
sahm gewesen, aber schon häufig genug geräth die jüngere Gene­
ration in Verwunderung, wenn man ihr z. B. sagt, es sei zum guten 
Theil diesem Mann zu danken, dass uns ein immerhin noch be­
trächtliches Stück der überkommenen Livländischen Lebensformen 
übrig geblieben ist." — (Julius Eckardt. Erinnerungen an Ha-
milcar Fölkersahm. ßalt, Monatsschrift 1868. Bd. XVII. p. 127.) 
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redet nicht nur von eigenen bösen Thaten und bösen Ge­

danken, auch von denen der Vorältern, von der Erbschaft 

an der man trägt und, von der sich zu befreien, man be­

strebt sein soll. — Das Kind, sobald es den Unterschied 

von Mein und Dein erfasste, wird der Stimme des Gewis­

sens zugänglich beim ersten gewaltthätigen Acte, beim 

ersten Gedanken an eine Gewaltthat. Nicht von der eige­

nen Vergangenheit spricht ihm die innere Stimme — nein, 

von den Gewalttaten früher Vorältern — und vom Rechts-

bewusstsein der Gegenwart. Nicht anders soll unsere 

vaterländische Geschichte uns eine Warnerin sein. 

Auch von erlittenen Gewaltthaten erbt sich Erinnerung 

fort. An einem neugeborenen, noch blinden Kätzchen ist 

beobachtet worden, dass bei Annäherung einer Hand, welche 

einen Hund gestreichelt hatte, es zu fauchen und zu speien 

begann, wie Katzen gegenüber Hunden zu thun pflegen. 

Das ist vererbter, historisch gewordener Antagonismus. 

Nur durch lange, lange Gewöhnung beseitigt er sich beim 

Thiere. Menschliche Vernunft dagegen, erweckte Sittlich­

keit, gegenseitiges, principielles Wohlwollen können Wun­

der der Eintracht bewirken. „Wie lange ist es denn her, 

dass .... sie nicht blos leidend sich bewähren, sondern 

auch positiv Menschen sein dürfen. Der Sturmwind konnte 

dem Wandrer den Mantel nicht entreissen, die Sonne aber 

vermochte es mit ihren milden Strahlen." (Victor Hehn, 

Balt. Monatsschrift VI. p. 112). 

Lehrt uns die Geschichte, wohin, an welche Abgründe 

innere Zwietracht uns führte — Abgründe in welche wir, 

uns selbst überlassen, unfehlbar versunken wären und von 

welchen wir nur mit fremder Hilfe errettet wurden, gegen 

die wir uns sträubten, — so wird dadurch unser Gewissen 

sich schärfen, und es wird geschickt werden, uns vor glei­
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chen Gefahren zu behüten, indem es uns mahnt, den An­

tagonismus zu unterdrücken und dem helfenden Arme 

williger zu folgen. 

Sollten wir uns von solcher öffentlichen, historischen 

Gewissensprüfung abhalten lassen durch die Befürchtung, 

unsern Neidern und Gegnern würden dadurch unsre ver­

wundbaren Stellen gewiesen? Nicht doch! Das Linden­

blatt haben wir schon längst, oft schon, selbst aufgedeckt, 

wann wir unter einander haderten; wer es treffen wollte, 

brauchte nur zuzustossen. — Naiver Kirchspielsdünkel kann 

noch glauben, dass wir mit Versteckenspielen und mit 

Maskenaufputz irgend Jemand täuschen. Naive Kirchspiels­

diplomatie kann glauben, dass „offenes Spiel" bedenklich 

sei. Hat man gutes Spiel, so ist offenes das beste, weil 

das kürzeste. Sorgen wir nur, unsre Karten gut zu wählen! 

Und das können wir, so weit es dem Menschen über­

haupt vergönnt ist, seines Glückes eigener Schmied zu sein. 

Bösem Verhängniss entrinnt freilich Niemand. Nicht Fallen 

an sich ist schmählich. Ueber die eigenen Gliedmassen 

zu straucheln und daran zu Grunde zu gehen, das ist ein 

unwürdiges Ende. Nicht das Sterbenmüssen sollte unfass-

bar sein — einen schlechten Namen zu hinterlassen: das 

sollte ein unerträglicher Gedanke bleiben. 

Gelingt es, an der Hand Jedem zugänglicher heimischer 

Darsteller die Thatsachen zo vorzuführen, dass Jeder sich 

in seinem Gewissen prüfen möge, ob und in wie weit er 

noch heute in seinem Wollen und Thun Theil habe an den 

Sünden der Väter und ob an dem Werke derer mit-und 

weiter zu arbeiten sei, welche das Land zu retten bestrebt 

waren — gelingt es, wenn auch nur flüchtig skizzirt, zu 

zeigen, was manches Einzelleben leider darstellt: das Stür­

men der wilden Jugend; das Wandeln des gebrochenen, 
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aber zur Selbstbeherrschung nicht durchgedrungenen Man­

nes, das Wanken des Alternden, dem das Schicksal manche 

Busse und manche Sühne abforderte, ohne seinen Sinn zu 

wenden — dann entsteht von selbst die Frage: werden 

Spätere zu erzählen haben, dass vor dem Heimgange er es 

über sich gewann, das Haus zu bestellen für spätere Ge­

schlechter? oder gar in verjüngter Gestalt einzugehen zu 

neuem Leben? Denn es ist ein Vorzug, den menschliche 

Gemeinschaften vor Individuen voraus haben, nicht nur zu 

längerer Lebensdauer, sondern auch nach Tagen des Ver­

falles zu neuer Blüthe befähigt zu sein. 

Möge das Vorhaben gelingen und Wiederhall erwecken! 

„Die eigenen wohlbewachten geheimsten Gedanken offen 

verkünden zu hören, ist niemals ohne Wirkung, am 

Wenigsten in einer Zeit, die . . . 5). 

Gleich das erste Fussfassen der Deutschen auf Inlän­

dischem Boden ist charakterisirt durch das Auftreten des 

Grundübels, an welchem unser locales Staatswesen gekrankt 

hat während seines ganzen Daseins;—von welchem wir noch 

heute nicht gänzlich geheilt sind; — an welchem wir zu 

Grunde gehen werden, wenn es uns nicht gelingt, es mit 

Selbstverläugnung sammt der Wurzel auszureissen. — Gleich 

beim ersten festen Auftreten der Deutschen in Livland ent­

steht die Agrarfrage — eine hässliche Frage, deren 

Namen wir nicht hören mögen. Wir meinen, sie gänzlich 

erledigt zu haben und halten es für vollkommen unberech­

tigt, sie überhaupt jemals noch anzuregen. Und dennoch 

ist leicht nachzuweisen, dass die wichtigsten wirthschaft-

5 )  J u l i u s  E c k a r d t ,  Y o r k  u n d  P a u l u c c i .  L p z .  1 8 6 5 .  p a g .  4 4 .  
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liehen und politischen Schäden, um deren Beseitigung in 

neuerer Zeit gekämpft wird, nur Residua dieses Grund­

übels sind; — und dass diejenigen Tendenzen, welche für 

Beibehaltung dieser Schäden eintreten, genau dieselben ver­

derblichen Instincte sind, welche des Grundübels Kern 

bilden. Aeussere Merkmale: Qualification des Bodens hin­

sichtlich der politischen Berechtigung seiner Besitzer, Qua­

lification hinsichtlich seiner Besteuerung, Qualification hin­

sichtlich maximaler und minimaler Grösse, Qualification 

hinsichtlich der Berechtigung, durch einen oder den an­

deren Stand genutzt zu werden — das alles sind krank­

hafte Ablagerungen aus der Zeit des acuteren Leidens; 

zum Theil sind es Privilegien des Adels zur Bewahrung 

seiner politischen Alleinherrschaft auf dem flachen Lande, 

zum Theil Privilegien des Bauerstandes, vermittelst welcher 

er gegen stets zu gewärtigende Uebergriffe und Vergewal­

tigungen seitens der Grundherrn geschützt werden sollte. 

Nun, da der überwiegend allergrösste Theil des „Gehorchs-

landes" der gefährlichen Oberherrlichkeit entzogen worden 

ist durch den Verkauf desselben; da zudem der geringe, 

noch unter solcher Oberherrlichkeit stehende Rest des Ge-

horchslandes schon durch die milder gewordene Sitte und 

die herrschende humanere Anschauung geschützt ist, welche 

auch in der Justizpflege durch Parteinahme für den Bauer 

zur Geltung kommt, — und da endlich die Justiz nicht 

mehr, wie früher, ausschliesslich von den Inhabern jener 

Oberherrlichkeit gehandhabt wird — jetzt haben jene zum 

Schutze der Bauern aufgerichteten Privilegien und Quali-

ficationen keinen wirtschaftlichen Sinn mehr — nur 

noch einen politischen. Sobald man sich entschlossen 

haben wird, auch mit der politischen Seite der Agrarfrage 

zu brechen, auch auf dem politischen Gebiete den Unter­
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schied zwischen Herr und Knecht aufzugeben; sobald man 

die politische Gleichberechtigung aller Bewohner des Lan­

des, nach Maasgabe ihrer durch Gesetz und Census be­

stimmten Befähigung, an seiner Verwaltung sich zu be­

theiligen, anerkannt haben wird — dann wird man auch 

bereit sein, alle diese Qualificationen aufzugeben; dann 

wird man die livländische Agrarfrage gänzlich aus der 

Welt geschafftfi) und wird die Möglichkeit bereitet haben, 

6) „Das Princip der Freiheit im Vertrage ist unvereinbar mit der 
Dispositionsbeschränkung hinsichtlich des Vertragsobjectes: daraus 
entspringen alle Hemmnisse die sich der allendlichen, befriedigenden 
Lösung der Agrarfrage *), oder richtiger der Grundbesitzfrage — 
denn erstere ist ja nur eine Varietät der letzteren — **) entgegen-
thürmen". (Fr. Von dem wahren und falschen Liberalismus in Be­
zug auf das Grundeigenthum. Balt. Monatsschrift, 1865. Bd. XI. 
p. 251.) „Alle diese Privilegien aber, ertheilt den einzelnen Ständen, 
alle diese Qualificationen des Grund und Bodens, sind ebensoviel 
Beschränkungen, Eingriffe, Aufhebungen eines uralten Rechtes, das 
die Basis, die einzige, jedes gesunden und der Entwickelung fähigen 
w i r t s c h a f t l i c h e n ,  s o c i a l e n ,  s t a a t l i c h e n  L e b e n s  i s t  —  d e s  E i  g e n  -
t h u m s r e c h t e s " .  —  D e r  I n h a l t  d e s s e l b e n  s e i  d e r  f r e i e  W i l l e ,  
die Beschränkungen müssen ihn zur Quelle haben. „Nur so allein 
ist der freie Verkehr möglich, nur so allein die Sache dem Willen 
der Person unterthan; die volle Herrschaft über das Eigenthum ist 
ein sittliches Postulat". — „Jede Beschränkung des Eigenthumsrech­
tes von aussen her ist Aufhebung dieser Willensfreiheit und darum 
der Tod aller wirthschaftlichen Fortentwickelung". (1. c. p. 252.) 
„Die Freiheit des Grundeigenthums, die volle Entfaltung des Eigen­
thumsrechts überhaupt, die Freiheit der Person und Arbeit, das 
Fliessende in Wirthschaft ***), Gesellschaft und Staat sind durch 
das Gesetz der Causalität verbunden. Jedes kann Ursache, jedes 
Wirkung des anderen sein. Sie alle aber bilden den Inhalt des 

*) Man bemerke, dass der Autor im Jahre 1865, da durch das Entschädigungs­
gesetz Condominium rückwirkend eingeräumt worden, zur definitiven Beseitigung der 
Agrarfrage, dieselbe noch lange nicht als gelöst erachtet. D. Verf. 

**) Noch allgemeiner und zutreffender: „Machtfrage'* — denn schliesslich han­
delt es sich um Concentrirung der politischen Macht in den Händen des Grossgrundbe 
sitz innehabenden Adels. So lange nicht diese Machtfrage zum Austrage gebracht 
worden durch passenden Ausgleich mittelst Verfassungsänderung, so lange besteht die 
Agrarfrage, so lange bleibt unsre Zukunft ungewiss. Anm. d. Verf. 

***) Vergleiche den Schlusssatz der Beilage A. des Anhanges. 
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dass die Bewohner des Landes zu einer compacten Be­

v ö l k e r u n g  z u s a m m e n w a c h s e n ,  z u  e i n e m  V o l k e 7 ) .  

Die tatsächlichen Verhältnisse, unter denen die Er­

oberung Livlands und die Unterjochung der Eingeborenen 

durch die Deutschen sich vollzogen hat, sind so bekannt, 

und ihre Kenntniss Jedem so zugänglich, dass es über­

flüssig erschiene, ihrer besonders zu erwähnen, — wenn es 

nicht wichtig wäre, gewisse sich gegenüberstehende Auf­

fassungen und Beurtheilungen dieser Verhältnisse zu be­

leuchten und sie zu widerlegen. Beiden liegt dieselbe An­

schauung zu Grunde. Nur stehen sie an den entgegenge­

setzten Polen derselben. 

Livland ist von den Deutschen nicht nur mit dem 

Schwerte erobert und unterjocht worden. Als eine mindest 

ebenso gefährliche Waffe ist die Feder den Eingeborenen 

gegenüber gebraucht worden — wie denn auch zur Be­

freiung wiederum Schwert und Feder zusammengewirkt 

haben. 

Mit der Feder wurden Vorwände geschaffen zum Ge­

brauche des Schwertes — man nennt das Rechtstitel. Vom 

Fürsten von Polotzk holte man sich die Berechtigung zur 

Lebens der Neuzeit." (1. c. p. 253.) „Die Freiheit der Person, der 
Arbeit ist anerkannt. Das Stellen der Gesellschaft auf sich selbst 
wird erstrebt; die Aufhebung jedweder Dispositionsbeschränkung des 
Eigenthums ist nothwendig geworden. Kein Adelsland, kein Bauer­
land , kein Bürgerland, Aufhebung jeder Qualification des Bodens!" 
(1. c. p. 254.) Zum Schlüsse deutet der Autor an, dass er die tiefere 
Begründung seiner Sätze noch nicht ausspreche. Es scheint, er hat den­
selben Gedankengang noch verschwiegon, der hier, weiter unten, an das 
conservative Losungswort „Machtfrage" angeknüpft worden. 

7) Siehe den Excurs im Anhange unter B. 
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ersten Niederlassung und zum Predigen des Kreuzes. Vom 

Bischöfe von Bremen liess man die Einsetzung einer geist-

lich-fürstlichen Gewalt sanctioniren. Nun hatte man Rechts­

titel genug, um erobernd vorzugehen. Während man zu­

erst auf dem Wege der Vereinbarung mit den Eingebore­

nen sich Abgaben zu sichern gesucht hatte, machte man 

es in der Folge kürzer, indem man einfach Steuern auf­

legte und sie mit dem Schwerte in der Faust eintrieb 8). 

Weitere Rechtstitel wurden geschaffen durch Unter­

ordnung unter Papst und Reich. Nun konnte man mit 

Hilfe von Belehnungen die Steuerschraube noch strammer 

anziehen. Auch die Herren zweiten Ranges stützten sich 

auf Rechtstitel, hatten sie doch ihre nach deutschem Rechte 

ausgestellten' Lehnbriefe. 

Die erste vereinbarte Abgabe, ein halbes Talent Korn 

vom Pfluge, wurde alsbald verwandelt in den Zehnten, 

welchen die Kirche allzeit beansprucht hat. Später wurde 

zum Zehnten noch das frühere halbe Talent hinzugefordert. 

Diese Abgaben hatte der Orden der Kirche zu zahlen, als 

er von ihr mit einem Drittheile des eroberten Landes be­

lehnt wurde. Darüber hinaus musste und durfte er für 

seine eigenen Bedürfnisse weitere Abgaben erheben. Der 

Lehnsadel des Ordens hatte diesem natürlich soviel zu lie­

fern, als letzterer direct erhoben hatte, und wurde selbst­

verständlich befugt, für seine adeligen Bedürfnisse noch 

S) In gedrängter und übersichtlicher Zusammenstellung finden 
s i c h  d i e  b e z ü g l i c h e n  h i s t o r i s c h e n  D a t a  i n  R .  J .  L .  S a m s o n  v  o  n  
Himmelstier n, Historischer Versuch über die Aufhebung der Leib­
eigenschaft in den Ostseeprovinzen in besonderer Beziehung auf das 
Herzogthum Livland. Beilage zum „Inland" 1838, pag. 5 u. ff. 
Ausführlichere Gesammtdarstellung in 0. v.Eutenbe r g, Geschichte 
der Ostseeprovinzen Est-, Liv- und Kurland. Lpz. 1859. passirn., 
A. v. Richter, Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen. Riga 
1857—1858, passim. 
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weitere Abgaben aufzulegen — Alles in Grundlage ver­

briefter Rechte, und nach festgesetzten Normen. Noch 

später hat die Feder es verstanden, auch die Normen ver­

schwinden zu lassen, und hinsichtlich der Abgabenforde­

rungen den Herren volle und maaslose Unbeschränktheit 

zu verbriefen. 

Die ersten Verträge mit den Eingeborenen wurden 

als mit freien Leuten geschlossen. Päpstliche Bulle und 

kaiserlicher Erlass betonen ausdrücklich, dass den Eingebo­

renen das Rechtsverhältniss persönlich freier Leute gesichert 

werde, die lediglich zur Zinszahlung verpflichtet seien. Im 

Laufe der Zeit aber machte sich die Auffassung geltend, 

dass die Abgabe vom Lande erhoben werde, und da dieses 

sie nicht selbstthätig hergebe, so müsse es mit der Ar­

beitskraft verbunden gedacht werden; es entstand daraus 

die Landpflichtigkeit der Eingeborenen, die glebae adscriptio; 

auch diese wurde verbrieft in den bekannten „Einigungen", 

durch welche die verschiedenen Territorialcomplexe sich 

gegenseitig verpflichteten zur Ergreifung und Auslieferung-

flüchtiger Bauern. Schliesslich verwandelt sich das Ver-

h ä l t n i s s  i n  d a s  d e r  L e i b e i g e n s c h a f t ,  u n d  e s  f i n d e n  s i c h  A n ­

lässe, auch diese zum Besten der Lehnträger durch Urkun­

den festzustellen, Rechtstitel dafür zu schaffen. 

Die Rechtsprechung war ursprünglich Attribut der 

durch die Kirche und durch das Reich eingesetzten fürst­

lichen Gewalt und wurde durch deren Vögte ausgeübt. 

Im Laufe der Zeit aber, mittelst Wahlcapitulationen und 

auf anderen Rechtswegen, wird der Herr befugt selbst zur 

Halsgerichtsbarkeit über den Hörigen. 

Ueber das Thatsächliche dieser Entwickelung scheinen 

keine Meinungsverschiedenheiten vorzuligen, allenfalls dar­
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über: zu welchem Zeitpuncte dieses oder jenes „Recht" 

seine volle Ausbildung erreicht hat9). 

Die eine der beiden sich gegenüberstehenden politischen 

Anschauungen sieht in dem ganzen Vorgange eine normale 

Rechtsentwickelung I0). Nicht nur, dass der Inhaber der 

droits acquis befugt sei, auf seine Jahrhunderte alten Rechts­

titel sich zu stützen; dass er bei Antastung derselben über 

Vergewaltigung zu klagen, die weltliche und göttliche All­

macht zum Schutze herbeizurufen habe — nein, mehr noch: 

es ist ihm höchstes sittliches Gebot, für Erhaltung und 

Mehrung dieser Rechte einzutreten, und zwar um so mehr, 

9) Ueber eine solche Meinungsverschiedenheit, hinsichtlich des 
Zeitpunctes der „rechtlichen" Ausbildung der Leibeigenschaft, 0. v. 
Rutenberg 1. c. 1. p. 361 u. ff. — Da die Eingeborenen laut 
päpstlicher und kaiserlicher Privilegien im Besitze ihrer Freiheit zu 
belassen waren, sofern sie das Christenthum annahmen und bei dem­
selben verblieben, so hat man, wie nicht zweifelhaft erscheint, ihren 
Abfall provocirt, um sie dann mit dem Schwerte wiederbekehren und 
leibeigen machen zu können. 1. c. 1. 124 u. if. 

10) Für diese Auflassung ist sehr bezeichnend und charakte­
ristisch die im Jahre 1739 von dem residirenden Landrathe C. Hr. 
Baron Rosen dem Reichs-Justiz-Collegium über das Verhältniss der 
Gutsbesitzer zu den Bauern abgegebene Deciaration. Dieselbe ist 
offenbar später mehrfach zu Grunde gelegt worden, wann die Ritter­
schaft auf Gravamina der Regierung hinsichtlich der bäuerlichen 
Zustände sich zu erklären hatte. Sie bildet recht eigentlich das 
ritterschaftliche Glaubensbekenntniss zur Zeit der Leibeigenschaft. 
Merkwürdiger Weise wird diese Deciaration oft mit Stillschweigen 
übergangen, wo sie recht eigentlich zur Vervollständigung der histo­
r i s c h e n  S c e n e r i e  h ä t t e  a n g e f ü h r t  w e r d e n  s o l l e n .  Z .  B .  J u l i u s  E c k a r d t  
in seiner werthvollen Arbeit „Zur Livländischen Landtagsgeschichte 
des XVIII. Jahrhunderts" (in Balt. Monatsschrift Bdd. XVI11. u. XIX) 
erwähnt ihrer garnicht. (In seinem spätem Werke: „Livland im 18. 
Jahrhundert" ist sie kurz erwähnt worden.) Sie scheint mithin wenig 
b e k a n n t  z u  s e i n  u n d  e i n e  R e p r o d u c t i o n  n a c h  d e m  v o n  R .  J .  L .  S a m s o n  
(1. c. Sp. 44 u. ff'.) gegebenen Texte wird nicht unerwünscht sein. 
(S. Beilage H. im Anhange.) 
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als sie aus dem Urquell der Sittlichkeit entsprangen und 

zur Aufrechthaltung göttlicher Ordnung dienen. Denn für 

ihre Verdienste um Einführung christlicher Civilisation in 

dieses Land, für Vergiessung ihres Blutes im Dienste der­

selben wurden die Vorfahren mit allen jenen Rechten aus­

gestattet; und die Rechtserben sind die einzig berufenen 

Vertreter und Vertheidiger der Civilisation und Ordnung n). 

Wir dürfen wohl diese Anschauung die „conservative" 

nennen. In der That ist es diejenige Anschauung, welche 

allein den Anspruch erheben darf, innerhalb des Landes 

ausgebildet und von Vater auf Sohn fortgeerbt worden zu 

sein. Schwerlich wird man nachweisen können, dass wäh­

rend der Zeit der Selbstständigkeit der livländischen Staa-

tenconföderation (mittelst einer kühnen Begriffsübertra-

gung nennt man es oft die „angestammte" Periode) eine 

andere politische Auffassung laut geworden ist l2). Spätere 

11) Widerlegung dieser Anschauung durch Rutenberg A. Lam­
mers. 1. c. p. 229. Wie „kaltsinnig" man sich verhalten habe 
gegenüber allen die Förderung der Bildung bezweckenden Bestrebun­
gen, und wie wenig Livland seinem „Landesstaate" die Bildung ver­
d a n k t ,  d e r e n  e s  d o c h  t h e i l h a f t i g  g e w o r d e n  —  d a f ü r  b r i n g t  0 .  v o n  
Rutenberg zahlreiche Belege, u. A. 11. 144. 150 u. 151. 

12) Eine conservative Kundgebung neuerer Zeit stand noch 
auf dieser Anschauung. „Der historisch gewordene Charakter unseres 
Landes kann nur unter der Bedingung gewahrt und weiterer Ent-
wickelung zugeführt werden, wenn die Vertretung von Kirche und 
Schule, die Pflege der Justiz , die Handhabung der Verwaltung, so­
wie endlich die Entfaltung und Mehrung der wirthschaftlichen Kräfte 
und des materiellen Wohles der Provinz unter Leitung und Obhut 
d e s  L i v l ä n d i s c h e n  L a n d t a g e s  i n  s e i n e r  g e g e n w ä r t i g e n  Z u ­
sammensetzung verbleibt, " 

Gleich hier soll, zur Vermeidung naheliegenden Missver­
ständnisses eine Verwahrung eingelegt und auf's Nachdrück­
lichste ausgesprochen werden. Wenn hier und in der Folge von 
„conservativer Auffassung", „conservativen lnstincten", „conservativen 
Interessen" gesprochen wird, so richtet es sich keineswegs ausschliess­
lich an eine besondere jetzige oder vormalige politische Gruppirung, 
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freisinnige Abweichungen davon waren immer Importationen 

aus der Fremde. Die Fremdherrschaften haben in ihrem 

Interesse andere Principien geltend gemacht und für die­

selben, auf die Macht ihres Schwertes gegründete, Rechts­

titel geschaffen. Im Westen geborene Ideen haben hier 

Vertreter gefunden, und diese haben mit der Feder die 

Befreiung angebahnt und gefördert. Es ist eine zweite 

Eroberung Livlands durch den Westen, aber nicht zur Un­

terjochung, sondern zur Befreiung des Landes. 

Die der conservativen Auffassung diametral entgegen­

stehende stammt aus dem Zeitalter der „Aufklärung." Wir 

können sie wohl die radical-philanthropische, oder kurz die 

„radicale" nennen, nach dem üblichen Sprachgebrauche. 

Unmittelbar legt sie überall ihren absolut - idealen 

Maasstab an, „kurz, streng und gerecht" verdammend, was 

nach ihrem Normalgewichte zu leicht befunden wird — 

unbekümmert um die immerhin nicht wegzuläugnende 

Macht der „vollendeten Thatsachen", um die Gesetze der 

Trägheit und Gewöhnung, um den gesetzmässigen Gang der 

wiewohl auch in gewissen Kreisen die „conservative" — oder richti­
ger gesagt die feudale — Anschauung besonders leitend sein, oder 
gewesen sein mag. Vielmehr liegt der gegenwärtigen Erörterung 
d i e  M e i n u n g  z u  G r u n d e ,  d a s s  v o n  s o l c h e r  f e u d a l e n  A n s c h a u u n g  a l l e  
Kreise der Ritterschaft mehr oder weniger durchdrungen und inficirt 
sind. Auch die liberalen Gruppen haben sicherlich niemals ganz 
sich davon frei machen können, und stehen jedesmal in Gefahr, 
das Standesrecht als Landesrecht über die Gebühr und um so mehr 
zu urgiren und das Standeswohl mit dem Landeswohl über die Ge­
bühr zu identificiren — je rücksichtsloser und je lävoler Vergewalti­
gungen intendirt werden. Auch in agrarischer Hinsicht werden kei­
neswegs besondere Gruppen , oder gar besondere Personen verant­
wortlich gemacht — vielmehr gemeint, dass Jeder, ausnahmelos Jeder 
der agrarisch Bevorzugten auf seiner Hut zu sein, und ererbte, aner­
zogene oder angefärbte Anschauungen und lnstincte niederzuhalten 
hat. Schreiber dieser Zeilen will sich selbst nicht im Mindesten 

davon ausnehmen. 
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Entwickelung, um den causalen Zusammenhang der Dinge. 

Es ist das die Auffassung der leicht erregbaren Naturen, 

der „weit vom Schuss" politisirenden Spiessbürger und der 

verbitterten „nationalen" Tollhäusler oder Zuchthauscandi-

daten. Sie alle bedenken nicht, dass ihr Absolutismus gi­

pfelt in dem: „la propriete, c'est le vol" und dass er den 

Arm der Sassulitsch, der Hödel und Nobiling bewaffnete. — 

Diese radicale Auffassung wird am prägnantesten gekenn­

zeichnet durch den zusammenfassenden Ausspruch Merkels: 

„die Geschichte der Knechtung der ursprünglich freien und 

edlen Letten und Esten und ihre Herabwürdigung bis zur 

Thierheit — das ist die Geschichte des livländischen Or­

densstaates" — kein Vertrag — fügt er hinzu — nicht 

einmal die Gunst eines Pürsten habe die Stellung der 

Herrn begründet, nur die nackte Gewalt 13). Abgesehen 

davon, dass hier Wahres und Falsches bunt vermengt wird, 

ist für diese Auffassung bezeichnend, dass sie fast nie sich 

dazu versteigt, Abhilfe-Maasregeln in Vorschlag zu brin­

gen ; oder wenn sie es thut, so wird ihre ganze Dürftig­

keit offenbar. 

Zwischen den Zeilen der leidenschaftlichen Schilde­

rungen : was geschehen wird, wenn nicht zeitig eingelenkt 

werde, liest sich ohne Mühe der Appell an die Gewalt, das 

Recept zur unfehlbaren Panacee. So sind denn alle beicfe 

in Vorstehendem gekennzeichneten Auffassungen im Grunde 

dieselbe. Auf beiden Seiten Träumen von angeblich herr­

licher Vorzeit, auf beiden Ahnencultus, auf beiden Pochen 

auf Rechte — hier Urkundenrecht, dort Naturrecht — auf 

13) G. Merkel, die Vorzeit Lieflands, ein Denkmal des Pfaff'en-
u n d  R i t t e r g e i s t e s .  1 7 9 8 .  N a c h  H .  D i e d r i c h s .  G a r l i e b  M e r k e l ,  
als Bekämpfer der Leibeigenschaft und seine Vorgänger, ßalt. 
Monatsschr. Jhr. 1870. Bd. XIX., p. 76. 
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beiden Seiten Geneigtheit, das summum jus mit der Faust 

herauszuschlagen. Der Conservative bedenkt nicht, dass er 

den Radicalismus, gewissemassen als unvermeidliches Ne-

benproduct seiner Wirksamkeit, erzeugt und der Radicale 

will es nicht glauben, noch aus der Erfahrung lernen, dass 

die naturrechtliche Begeisterung nimmer auf die Dauer 

Stand hält gegen das wohlorganisirte Urkundenrecht und 

gegen die fortgeerbte Uebung seines Gebrauches; — dass jede 

naturrechtliche Explosion schliesslich immer nur beigetragen 

hat zur Befestigung und Erweiterung des Urkundenrech­

tes. — Vermittelung und Versöhnung zwischen beiden Rich­

tungen hat nie stattgefunden und wird nie stattfinden. 

Denn der Zweck einer jeden ist die Unterjochung des An­

dern — mit Aufgeben ihrer Zwecke hören sie auf zu sein 

was sie sind. Wünschenswerthe Zustände können nur auf 

anderem Boden aufgebaut werden. 

Es erübrigt noch, näher einzugehen auf die beiden ge­

schilderten Richtungen, auf die von ihnen in Anspruch ge­

nommenen Rechtstitel und auf die offenbaren Irrthümer, 

welche ihren Anschauungen zu Grunde liegen. 

Die freien und edlen Letten und Esten, sagt Mer­

kel, und ähnliche Aussprüche finden sich in anderen Schrif­

ten der Aufklärungszeit, welcher es für ausgemacht galt, 

dass der Mensch um so näher dem sittlichen Ideale stand, 

je näher er dem Naturzustande und je uncivilisirter er 

war, und dass er erst durch falsch gerichtete staatliche 

Ausbildung verbildet und verderbt wurde. Man ist seit 

Merkel, Petri etc. von anderer Seite noch weiter gegangen. 

Offenbar in der löblichen Absicht, die Moralität der Land­

bevölkerung durch Steigerung der Selbstachtung zu heben, 

und ohne Zweifel guten Glaubens, wird in verschiedenen 

Volksschriften (siehe Anmerkungen 14 u. 15) dargestellt, 
2 
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dass die alten Esten, in ihrer prähistorischen Zeit, vor 

Einwandrung der Deutschen, nicht nur ein freies und ed­

les Volk, sondern auch dermassen vorgeschritten gewesen 

in der Cultur, dass sie Lehrmeister der Nachbarn waren. 

Den ungebildeten Lesern muss sich dabei die Vorstellung 

einprägen, als sei die gebildete Estnische Welt durch die 

Deutschen verödet worden , etwa wie die griechische und 

römische Cultur durch den Eindrang nordischer und östlicher 

Barbaren. — Es ist das ein bedauerlicher Missgriff der 

angeblichen Volksfreunde. Statt den Bildungstrieb zu he­

ben durch Betonung der Fortschritte, welche erzielt wor­

den trotz der Härte und Rücksichtslosigkeit der Erziehung 

und trotz des schlechten Verhältnisses zwischen Lehrer 

und Schüler; statt die Aussicht zu eröffnen, dass die Cul-

turfortschritte unvergleichlich rapidere werden sein müssen, 

sobald sich zwischen dem nunmehr selbständig gewordenen 

Landvolke und seinen bisherigen Lehrmeistern ein freund­

nachbarliches, vertrauensvolles Verhältniss und „brüderliche 

Handreichung" herstelle — statt dessen wird bei jeder 

Gelegenheit unstillbare Sehnsucht nach der goldenen Vor­

zeit urestnischer Grösse geweckt; wird vielleicht unabsicht­

lich, aber nicht unwirksam, Abneigung gegen die angeb­

lichen Zerstörer dieses angeblich goldenen Zeitalters ge­

nährt und geweckt, und wird das Volk, in gar unpädago­

gischer und wenig ermuthigender Weise, als ein herabge­

kommenes geschildert, während es thatsächlich, wenn auch 

zu Zeiten langsam, doch stetig von gar niederen Zuständen 

sich zu höherer Cultur erhoben hat. 

Die Ethnologie und die Culturgeschichte kommen zu 

allgemeingiltigen Resultaten, welche den Voraussetzungen 

der Aufklärer und der falschen Volksfreunde nicht eben 

entsprechen, und man wird bessere Beweise vorbringen 
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müssen dafür, dass auf die alten Letten und Esten die 

allgemeingiltigen Ergebnisse der Wissenschaft nicht anwend­

bar seien. 

Thatsächlich nämlich stehen die rohen und barbarischen 

Völker nicht nur hinsichtlich ihrer geistigen Ausbildung und 

hinsichtlich ihrer Kenntnisse weit unter den civilisirten, 

sondern auch hinsichtlich ihrer Sittlichkeitl4) und ihrer 

politischen Freiheit ,5). Nicht nur, dass Solches durch 

14) „Bekanntlich sind unnatürliche Laster nirgend häufiger 
als bei wilden Stämmen". Friedrich von Hellwald, Culturge-
schichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart. Augs­
burg 1875, pag. 456. Dass dieser Ausspruch auf die alten Esten, 
bevor durch Einwanderung der Deutschen ihre historische Zeit be­
gann, vollkommen anwendbar ist, geht aus den ersten glaubwürdi­
gen und positiven Zeugnissen über dieselben, aus Heinrich dem 
Letten, hinreichend klar hervor. Dass nämlich alle früheren Notizen 
ü b e r  d i e  E s t e n  d u r c h a u s  w e r t h l o s  s e i e n ,  i s t  v o n  D r .  L e o  M e y e r  
wohl in überzeugender Weise dargethan worden (379. Sitzungsbericht 
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, pag. 4 u. ff., 389. Sitzungs­
bericht passim.: Neue Dörpt. Ztg. 1876 Nr. 29). Nach Heinrich dem 
Letten aber sind die alten Esten treulos, perfid, erschrecklich grau­
sam, gelegentlich Menschenfresser, und weisen keinerlei Spuren edler 
Künste und gelehrter Kenntnisse auf. — Sie befinden sich mithin 
auf der Culturstufe von Völkern, welche wir trotz ihres Ackerbaues 
doch zu den rohen und halbwilden rechnen. — Die Freunde der 
Esten sollten den Ruhm derselben nicht verringern durch Verdeckung 
dieser Thatsachen und durch Vorspiegelung angeblicher vormaliger 
Culturhöhe; denn es ist offenbar rühmlich, von so niedriger Stufe in 
verhältnissmässig kurzer Zeit zu achtbarer Höhe sich erhoben zu haben. 

Vergl. C. R. Jacobson, Teadus ja Seadus pollul 1. pp. 4. 5. 
Kooli lugemise ramat. 1. p. 161. Hiernach hätten „die alten Preussen" 
(wie missverständlich für den ungebildeten Leser!) von den Esten 
den Ackerbau gelernt, welche vor 1000 Jahren auf ziemlich hoher 
Culturstufe sich befunden haben. Die Benennungen der Ackerge-
räthe werden als urestnisch beansprucht, trotz offenbarer fremder 
Herkunft vieler derselben. Vergl. dagegen Dr. Bertram, Wagien^ 
p. 17 u. ff. Preisung der Vorzeit auch durch J. Hurt, kooli luge­
mise raamat 11, p. 139. 

15) Nur auf den allerniedrigsten Culturstufen der Jäger- und 
Fischer-Völker, bei unbeengtem Ernährungsgebiete, findet sich Frei-

2* 
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unzählige aus den Berichten der Reisenden und Forscher 

zu entnehmende Beispiele erhärtet wird, es ist auch nach 

den Gesetzen der Entwicklung garnicht anders denkbar 

und möglich. Denn erst mit dem Emporsteigen von der 

Thierähnlichkeit, mit Ausbildung der Verstandeskräfte, mit 

zunehmender Einsicht in den Zusammenhang der Dinge 

wird auch das Wollen auf sittlichere Ziele gelenkt, wird 

der thierische Egoismus, der „natürliche Mensch", zurück­

gedrängt und Raum für edlere, humanere, wohlwollende 

heit, jedoch die Freiheit der Thiere des Waldes: „je näher den thie­
rischen Zuständen, um so absoluter die Freiheit" Hellwald, 1. c., 
p. 454. Sobald jedoch der Kampf ums Dasein mit Nachbarn ein­
tritt, wird sofort die Freiheit eingebüsst, und die Knechtschaft wird 
um so ärger, je heftigere Kämpfe eintreten." „Mit steigender Cultur 
p f l e g t  d i e  U n t e r w ü r f i g k e i t  g e g e n  d e n  F ü r s t e n  z u  w a c h s e n . "  H e l l  w a l  d ,  
1 .  c . ,  p .  4 5 3 .  —  E i n e  a u s s e r o r d e n t l i c h  g r o s s e  R e i h e  v o n  B e l e g e n  f ü r  
diesen letzteren Satz und für die Unfreiheit roher Völkerschaften 
findet sich bei Herbert Spencer, die Herrschaft des Ceremoniells. 
V. im Kosmos, Zeitschrift für einheitliche Weltanschauungen auf 
Grund der Entwicklungslehre, 1878, Bd. II, p. 148 u. ff. Wie von 
Merkel, so wird auch von C. R. Jacobson' Kooli lugemise ramat I' 
p. 155) und von J. Hurt (ibid. II, p. 130) Nachdruck darauf ge­
legt, dass in prähistorischer Zeit die Esten frei gewesen seien, wie­
wohl letzterer auf pag. 133 bedenkliche Zugeständnisse hinsichtlich 
ihrer Grausamkeit und anderer Eigenschaften macht, welche absolut 
unvereinbar sind mit bürgerlicher Freiheit. Als ob nicht unzählige 
Beispiele dafür anzuführen wären, dass erst durch Eroberer und durch 
Fremdherrschaften das niedere Volk vom Druck einheimischer, genuiner 
Tyrannis befreit worden sei. — C. R. Jacob söhn (Teadus ja seadus 
pollul, I, p. 155) lässt durch den reisenden Wulfstan bezeugen, dass 
die vorchristlichen Esten in beständigem Kriege etc. unter einander 
gelebt haben. Dass damit, auf jener Culturstufe, bürgerliche Frei­
heit nicht vereinbar sei, wird man begreifen, wenn man z. B. 
Schweinfurts oder Anderer Berichte von barbarischen Völkern 
aus Inner-Africa berücksichtigt. Den Esten fälsche Begriffe von an­
geblicher Freiheit ihrer Vorältern beibringen, ist gleichbedeutend mit 
Schüren des Hasses gegen die Zerstörer dieser angeblichen Freiheit 
und mit Hinderung , die Wohlthaten der erlangten Rechtssicherheit 
und Civilisation zu schätzen, und diese Wohlthaten durch Eintracht 
selbstthätig zu mehren. 
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mit-leidende, mit einem Worte für sittliche Regungen Raum 

gewonnen. Und wenn die radicalen Gegner der bestehen­

den Ordnung gewissermassen sich zurücksehnen nach den 

Zuständen der Vergangenheit, so wüthen sie, so zu sagen, 
* 

gegen das eigne Fleisch. Ginge es nach ihnen, so wäre 

nur noch grössere Knechtschaft der Gewinn. 

Ein anderes Ergebniss der Culturgeschichte ist die 

Beobachtung, dass beim Zusammentreffen barbarischer und 

civilisirter Völkerschaften die ersteren nicht unmittelbar 

sich zu letzteren emporzuheben beginnen, dass vielmehr 

zuerst eine Zunahme der Rohheit stattzufinden pflegt l6). 

Das niedriger stehende Volk entnationalisirt sich mehr 

oder weniger, indem es seine eigenthümlichen Vorzüge zum 

Theil einbüsst und sich die Gebrechen des höherstehenden 

theilweise zu eigen macht. Gar viele Völkerschaften ha­

ben diese Zwischenstufe nicht überlebt. Wieviele Stämme 

Amerikas und Asiens sind durch Aquavit und andre Ge­

schenke der Civilisation aufgerieben worden und spurlos 

verschwunden! Es wäre daher nicht unmöglich, dass nach 

dem Anlangen der Deutschen in Livland die Eingeborenen 

des Landes ein strammes Auftreten ihrer neuen Herrscher 

durch ihr Verhalten einigermassen selbst veranlasst hätten. 

— Endlich ist hier noch zu erwähnen, dass der Uebergang 

von der Freiheit des Wilden zur höheren Freiheit staat­

licher Ordnung sich nie vollzieht ohne Durchgang durch 

den Zustand der Knechtschaft l7). Die Knechtschaft ist 

IG) „Der Contact mit höherer Gesittung führt bei barbarischen 
Völkern allemal eine Periode der Sittenverderbniss herbei, der Manche 
— z. B. die Bewohner der Südseeinseln — gänzlich unterliegen." 

Hellwald, 1. c. p. 456. 
17) „Der Gang der Cultur führt zuerst zur Knechtschaft und 

dann zur Freiheit." Ibid. p. 454. 
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somit die Vorstufe der Cultur, die Schule für das nächste 

Stadium höherer Gesittung. 

Die Letten und Esten haben sich mithin in der That 

eingefügt befunden in den Gang einer normalen Entwicke-

lung. So wenig es aber Jemandem einfallen wird, von ih­

nen Dank zu beanspruchen für die harte Schulung, so we­

nig leitet sich aus derselben für ihre Lehrmeister ein Ver­

dienst ab, ein Anspruch auf dauernde, erbliche Belohnung, 

auf bleibende Herrschaft. 

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass manchen 

grossen weltgeschichtlichen Vorgängen ideale Ziele ihrer 

Hauptträger und Leiter zu Grunde gelegen haben. Mag 

auch Innocenz III. einer grossen und hohen Sache zu die­

nen gemeint haben, als er den Kreuzzug gegen die Al-

bigenser anordnete — sicher ist doch, dass, die ihn ins 

Werk setzten und die Häretiker vertilgten, dabei zumeist 

von schnödem Eigennutze getrieben wurden. Ein Anderes 

ist die Livree die Jemand trägt, ein Anderes das Herz, 

das darunter schlägt. Nun, unter der geistlichen Livree 

der Livländischen Herrn, der Bischöfe und Ordensgebieti-

ger und Ritter, pulsirte nicht eben glühende Begeisterung 

für die Ideen ihrer Kirche und ihres Ordens, sondern — 

Habsucht; darüber ist ja wohl kein Zweifel. Sich zu be­

reichern und wohlzuleben, dazu kamen sie her, und mit 

dem, in ruchlosem Treiben Zusammengebrachten gingen 

sie heim I8). Gelang es nicht mit Gewalt, so gelang es mit 

18) Die Einwanderung von Deutschland nach Livland fand ur­
sprünglich im 13. Jahrhundert aus allen Ständen statt. „Nicht alle 
a b e r  z o g e n  h i n  u m  d o r t  z u b l e i b e n ,  d i e  P e r s o n e n  v o m  h o h e n  A d e l ,  
die reichsunmittelbare Besitzungen in Deutschland hatten, und auch 
die zum Ritterstande gehörigen freien Grund eigenthümer gin-
genalle nach Deutschland zurück oder hielten sich nur als Mit­
glieder des Ordens längere Zeit in Livland und Preussen auf." — 
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List — und letzterer Weg wurde der beliebtere, weil der 

bequemere ,9). Dass ihre Vasallen — der Stifts- und Or-

dens-Lehnsadel — eifriger der Mission und weniger dem 

Erwerbe und dem Wohlleben obgelegen hätten — davon 

kann erst recht nicht die Rede sein. — Vielmehr ist män-

niglich bekannt, dass sie alle insgesammt, Herren und 

Lehnsleute, sich nach äusserster Möglichkeit der Erfüllung 

derjenigen Pflichten entzogen, um derentwillen ihnen Rechte 

eingeräumt worden waren, und dass sie keine Gelegenheit 

versäumten, durch Intrigue oder Gewalt ihre Rechte und 

Einkünfte zu mehren20) — es waren eben nicht Engel, 

sondern Menschen, und zwar — nach unseren heutigen 

„Die ganze Herrschaft des Ordens war recht eigentlich auf Geld 
gegründet, welches ihm aus den rüchsichtslos gebrandschatzten eigenen 
u n d  f r e m d e n  L ä n d e r n  i n  i m m e r  g r ö s s e r e n  M a s s e n  z u f l o s s .  E r  k a u f t e  
Länder und nahm sie gegen Geldsummen in ewigen Pfandbesitz, oder 
er kaufte Fäuste und machte mit diesen seine Eroberungen. Alle 
grösseren Erfolge im Kriege werden immer nur mit Hülfe von Kreuz­
pilgern, mit herbeiziehenden neuen Haufen von Ordensbrüdern, später 
unter Zuzug ganzer Kreuzesheere erzielt. Das dauerte im 14. Jahrhun­
derte so fort und gewann noch weitere Ausdehnung dadurch, dass 
der Orden später ganze Heere von Söldnern in seine Dienste nahm 
u n d  m i t  d i e s e n  s e i n e  K r i e g e  f ü h r t e . "  A u g .  L a m m e r s ,  1 .  c .  p .  
237 u. 238. Und wer bezahlte schliesslich diese Söldnerheere? 

19) Ibid. p. 239 u. 240. 
20) Die Zustände, zu welchen die in der „angestammten Periode" 

vorwaltenden Gesinnungen geführt haben, sind ergreifend geschildert 
worden von C. Schirren in seinen „Livländischen Charakteren" 
(I. Walter von Plettenberg. Balt. Monatsschrift 1861, Ed. III, 
p. 427 u. ff. und II. Burchard Waldis ibid. p. 503 u. ff.). Wie 
wenig die Eroberer es sich haben angelegen sein lassen, die Einge­
borenen heranzubilden und mit wieviel Unrecht für angebliche Civi-
lisirung des Landes die Nachkommen und Rechtsnachfolger der Er­
oberer erblichen Lohn sich beizumessen haben, geht aus manchen 
Angaben der Chronisten hervor, unter Anderem aus dem, was 0. v. 
Ruten berg a. a. 0. I, p. 250 anführt, dass nämlich der Orden die 
Mönche, die sich der Volksbildung (ausnahmsweise) annehmen wollten, 
zu verfolgen pflegte und II, p. 299, dass zur Zeit der Auflösung des 
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Anschauungen — die rohen Menschen eines rohen, dunklen 

Zeitalters. 
Kann nun solcher Gestalt heut' zu Tage in keiner 

Weise von ererbtem Lohne für dem Lande dargebrachte 

Dienste in Grossem und Ganzen die ßede sein, so darf 

doch nicht unerwähnt bleiben, dass die Unterstellungen: 

als habe sich das Feudalwesen Livlands durch Härte und 

Grausamkeit ausgezeichnet, keineswegs berechtigt sind. 

Was auch aus den Chroniken des Landes darüber mit Be­

hagen angeführt werden und wie vieles auch darüber indi-

rect aus den Gravaminibus der Landesherrn etc. gefolgert 

werden mag, nirgend begegnet man Thatsachen, welche etwa 

hervorragende oder gar unerhörte Beispiele von Härte dar­

böten. Es sind eben Erscheinungen, wie sie das rauhe Zeit­

alter mit sich brachte und wer mit der Gegenwart nicht zu­

frieden ist, mag aus den Erinnerungen der Vergangenheit 

relative Zufriedenheit schöpfen21). Vielmehr dürfte wahr­

scheinlich sein, dass die hiesigen Verhältnisse nie hinange­

reicht haben an Ausschreitungen, wie sie in anderen Län­

dern an der Tagesordnung gewesen sind22). 

Wird doch sogar dem hiesigen Deutschthum Schwäch­

lichkeit in seinem Verhalten zu den Eingeborenen vorge­

worfen — es hätte, ist gemeint worden, das Land germa-

nisirt werden sollen23). — Etwa wie es der preussische Or­

den bei sich gethan — durch Austilgung der Eingebore­

nen?! Doit müssen wohl die Verhältnisse schlimmere 

Ordens das Landvolk im Zustande grenzenlosester Unwissenheit sich 
befand, obgleich (nach p. 300) Abgaben für Schulen und Unterricht 
erhoben wurden. 

21) Siehe die Beilage C. 
22) Siehe die Beilage D. 

23) Vergleiche : H. von T r e i t s c h k e, historisch - politische 
Aufsätze, p. 1—68. 
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gewesen sein, es mag eine grössere Summe von Unrecht 

und Bedrückung aufgehäuft worden sein, wenn der Kampf 

ums Dasein zu keiner milderen Lösung führen konnte. 

Den Livländischen Deutschen ist es vielmehr als ein verhält-

nissmässiges Verdienst anzurechnen, dass sie mit geringe­

rem Grade von Gewaltthätigkeit auszukommen vermochten 

und durch Garnichts kann geschmälert werden das Ver­

dienst, welches sie in neuerer Zeit um das Landvolk sich 

erworben haben durch uneigennützige und opferfreudige 

Pflege seiner Nationalität in der Volksschule 24); — wie wir 

denn überhaupt, je näher wir an die Gegenwart heran­

gelangen, immer unzweideutigerer Bereitwilligkeit zu huma­

ner Politik begegnen. 

Ein Umstand freilich lässt das Verhältniss der Liv­

ländischen Hörigen auf den ersten Blick ungünstiger er­

scheinen, als das anderer, der deutschen z. B. Diese standen 

nicht nur einem sprachverwandten Herrn gegenüber, wo­

durch ihre Lage sich vielleicht in mancher Hinsicht besser 

stellte, sondern sie hatten auch im communalen Verbände 

und Besitze bleiben können, während die Umstände der 

Eroberung es hier mit sich bringen mussten, dass die Ein­

geborenen als Vereinzelte ihren Herrn gegenüberstanden25). 

Freilich dient als Surrogat des communalen Besitzes die 

Abgränzung des „Bauerlandes", wie sie schon seit sehr frü­

her Zeit stattgefunden hat und zu allen Zeiten — wenig­

stens theoretisch — im Rechtsbewusstsein haften geblieben 

ist26). Auch ist es vielleicht grade diesem Umstände, der 

24) Siehe die Beilage E. 
25) Vergl. Aug. Lammers a. a. 0. p. 230. 
26) Ibid. 233. Als 1561 sämmtliche Kurländische Lehugüter in 

Erbgüter verwandelt wurden, geschah es nur unter der ausdrücklichen 
Bedingung, dass die Scheidung zwischen Hofesland und Bauerland 
aufrecht zu erhalten sei. Ibtd. 234. 



26 

Vereinzelung der Hörigen, zu danken, dass wir die schwer­

sten Stadien der Agrarreform verhältnissmässig früh und 

verhältnissmässig leicht haben durchmachen können. 

Bemerken wir noch, bevor wir das Vorhergegangene 

überblicken, dass die einseitige Verfolgung der vorstehend 

gekennzeichneten „conservativen" politischen Principien con-

sequenter Weise zum Untergange des Livländischen Föde­

rativstaates führen musste und geführt hat27). Bei der all­

gemeinen Jagd nach besonderen Rechten und besonderen 

Privilegien musste das Interesse für die Gesammtheit ein-

gebüsst werden und sich aus der Praxis heraus in hohle 

Phrasen retten — in diesen freilich hat man es bis auf 

den heutigen Tag „conservirt". 

Ziehen wir die Summe aus der vorstehenden Kritik 

der beiden extremen politischen Anschauungen, so kommen 

wir zu dem Facit, dass sie beide auf den Standpunct des 

Rechtes sich stellen, und dass jede bereit ist, ihr „gutes 

Recht" gelegentlich mit Gewalt zu vertreten, sowie endlich, 

dass alle Künstelei der Verbrämung mit sittlichem Bei­

werke nicht hinreicht, solche Grundanschauung zu etwas 

Anderem, als zur Anwendung von Gewalt zu befähigen. 

Weder kommt man damit weiter, noch rettet man 

sich damit aut die Dauer vom Untergange. Wären nicht 

nach der „angestammten" Periode neue politische Factoren 

in Scene getreten — Livland würde schwerlich geworden 

sein, was es ist. Sich selbst und seinen „conservativen" 

Principien überlassen, würde es wohl aufs Niveau von 

Minsk 28) bleibend hinabgesunken sein oder tiefer, denn es 

hatte von grösserer Höhe zu fallen. 

27) Siehe Beilage F. 
28) Siehe Beilage G. 
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Bald nach dem Tode Plettenbergs war Livland ge-

wissermassen sich selbst überlassen. Der Niedergang voll­

zog sich mit entsetzlicher Fallbeschleunigung. Kriegsnoth, 

Verwüstung, Auflösung aller staatlichen Bande, gränzenlose 

Verwilderung und Entsittlichung unter dem zersetzenden 

Einflüsse der Reformation20) brachten einen Gesammtzu-

stand hervor, dessen Schilderungen jedem Livländer das 

Herz zusammenpressen. Wie beim Zusammentreffen gesit­

teter und barbarischer Völker die letzteren zunächst noch 

tiefer in Rohheit versinken, in ganz analoger Weise und 

aus ähnlichen Gründen hat auch, trotz ihrer fortschrittlichen 

Tendenz, die Reformation überall zunächst Verwirrung und 

Verwilderung hervorgebracht. 

Die bisherige staatliche Ordnung löste sich; die Herren 

des Landes, die Bischöfe, Meister und Gebietiger des Ordens, 

suchten ihre untergrabene Macht noch zuletzt durch Ver-

rath, Verkauf und Versatz zu verwerthen; ihre Vasallen, 

schütz- und haltlos sich selbst überlassen, suchten durch 

Anlehnung an einen oder den anderen der unter sieh 

rivalisir enden Feinde des Landes jeder sein eignes Interesse 

zu fördern. „Mannhaftigkeit, Opfermuth und ehrhaftes 

29) „Man kann nicht läugnen, dass eben in der Reformation 
s elbst ein Gegensatz lag gegen jede ältere politisch-gedrungenere Staa­
tenbildung. Das sittlich-politische Moment der Gewöhnung musste zer­
setzt werden von den frischen Säuren ihrer Grundlehre. Je mensch­
lich bequemer sie sich der Menge darstellte, um so mehr verlor das 
Herz seine Sehnsucht nach Traditionen. In ihrem tieferen Wesen 
war sie doch erst wenig begriffen; was sie forderte, lag dem Herzen 
meist ferner, als wovon sie lossprach; die nächste Wirkung war weni­
ger, dass man sich gebunden fühlte im neuen Gesetz, als befreit vom 
Alten. Einzeln fanden sich die Seelen plötzlich vor Gott, einzeln 
meinten sie auch auf Erden stehen zu dürfen". . . . „Ueberdies hat 

ma n jederzeit erfahren, dass in Zeiten religiöser Bewegung das Be-
w u s s t s e i n  p o l i t i s c h e r  E h r e  u n d P f l i c h t  w i e  t o d t  w a r . "  C .  S c h i r r e n .  
Burchard Waldis. Balt. Monatsschrift, 1861, Bd. III, p. 512. 
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Gemeingefühl waren rauflustigem Hader, kleinem Ligen­

nutz und sehnöder Verweichlichung gewichen. Das Land 

war reif für die Vernichtung" 30). Dem Sammelrufe des 

letzten Livländischen Ehrenmannes, des greisen Fürsten­

berg, antwortet man, „dass es besser sei „under frembder 

Hulpe erreddet tho werden, als under eigenem Invermo-

gen tho erliggen, von Christenlueden Heiden, von Frihen 

denstbare Knechte, von tüchtigem und erbarem Regimente 

tho Bestien werden"" 3I). Auch hier konnte fremde Hilfe 

nicht davor bewahren, zum Knecht und zur Bestie zu wer­

den. Die geringste Gemeinsamkeit des Widerstandes 

hätte feindlichen Einfall und Verheerung des Landes und 

Niederwerfung der Conföderation zu verhüten vermocht32). 

Doch statt auf Widerstand hatte der Landesfeind auf 

manches geheime Einverständniss zu rechnen. Treu' und 

Glauben waren gänzlich gewichen. „In dem ganzen Viertel-

Jahrhundert nach Plettenbergs Tode tritt nicht ein einziger 

rechtlicher Mann, fast nicht eine einzige Tugend auf den 

Schauplatz, und nur weil diese sittliche Entartung einge­

treten, dürfen wir unser Verdammungsurtheil fällen über 

die verruchte Zeit"33). „Sie haben für Lohn gefochten 

mit den Polen wider Schweden und Russen, mit den Schwe­

den wider Dänen, Polen und Russen — aber auch mit 

den Russen wider Polen, Dänen und Schweden. Sie ha­

ben Treueide geschworen und gebrochen, bis sie längst 

ihre Finger an beiden Hänelen verschworen hatten; „wo 

30) Johannes Lossius, Jürgen und Johann Uexkiill im Ge­
triebe der livländischen Hofleute. Lpz. 1878, p. 1. 

31) Ibid. p. 9, Anmerkung. 
32) Ibid. p. 2, Anm. 1 u. pag. 15. 
33) C. Schirren, Vorlesungen über livl. Geschichte (hand­

schriftliches Collegienheft). 
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„sie nun hinfüro weiter schweren solten, müsten sie sich 

„auf den Rücken legen, die Ftisse in die Höhe strecken 

„und mit den Zähen das Jurament leisten"" 34). 

Das war dieBlüthe, zu welcher reingezüchtete livländische 

„ E i g e n a r t "  e s  g e b r a c h t  h a t t e :  d i e  l i v l ä n d i s c h e n  H o f ­

leute, unzuverlässige Lanzknechtmakler, intriguante Ge­

legenheitdiplomaten, unberechenbare Banquiers 35), vielher-

rige Diener, vor Allem aber ausgezeichnet durch ständi­

sche Engherzigkeit gegenüber ihren städtischen Mitbürgern 

und durch Härte gegen ihre Leibeigenen36) — ein Ge­

schlecht, welches während der nächsten zweihundert Jahre 

diese letzteren Eigenschaften nicht nur bewahrt, sondern 

in hohem Grade, zu äusserster Schädigung des Landes, 

ausgebildet hat. Nicht verdammen, nicht Steine werfen 

gebührt uns. Vielmehr haben wir anzuerkennen, dass wir 

unter gleichen, unsäglich schweren Verhältnissen uns wohl 

nicht besser entwickelt hätten, und dass wir unsere höhere 

Entwicklung nicht so wohl den überkommenen Anlagen, 

als viel mehr den günstigeren Umständen verdanken, welche 

auf uns einwirken zu lassen, wir, so gut wie unsre Vor­

34) Joh. Lossius, 1. c. p. 39. 
35) Ibid. passium. 
36) Als charakteristische Ergänzung zu dem übrigen, für die 

Beziehungen zu den Leibeigenen in diesen Blättern Gebotenen, mag 
hier der Hartnäckigkeit erwähnt werden, mit welcher das „Rechtsmit­
tel" der Eisen probe, trotz wiederholter Verbote, sich erhalten, ja 
in der letzten Zeit der „angestammten Periode" noch ausdrückliche 
gesetzliche Sanction erfahren hat. Jeder Edelmann durfte ein ihm 
zur Last gelegtes Verbrechen einem Leibeigenen aufschwören, und 
dieser konnte sich von der Anklage nicht anders reinigen, als durch 
Tragen glühenden Eisens — blieb er unverletzt, so galt er als un­
schuldig. Auch Streitigkeiten unter den Herren wurden beim Fehlen 
anderer Beweismittel durch die Eisenprobe zum Austrage gebracht: 
wessen Leibeigener weniger beschädigt war, hatte Recht. Vergl, 0. 
von Rutenber g, 1. c. 1. p. 275 und II. p. 292. 
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fahren, uns häufig aus allen Kräften gesträubt haben. Am 

wenigsten aber haben wir uns dessen zu rühmen, dass 

wir von solchem Geschlechte abstammen — es sei denn 

in der freudigen Erkenntniss, anders geworden zu sein 

durch günstige äussere Einflüsse, und mit der festen Ab­

sicht, fortan auch durch inneres, eigenes Streben zur Ver­

edlung der Gesinnung und zur Besserung der Zustände 

beizutragen. 

Die Krone Polen, unter deren immittelbare Herrschaft 

die Stände Livlands nach Auflösung des Ordensstaates tra­

ten — und zwar der Adel unter ausdrücklicher Ausbedin­

gung des ganzen Umfanges der agrarischen Berechtigungen, 

zu welchem sie in der Zeit der Verwirrung herangewachsen 

waren 3T), — bereits die Krone Polen ist zu wiederholten 

Malen gar bedenklich geworden hinsichtlich der Ausschrei­

tungen, zu welchen diese Agrarberechtigungen die Hand­

habe gegeben hatten 38). Jedoch war man in Polen zu sehr 

beschäftigt mit den inneren Wirren und mit der das Haupt­

interesse in Anspruch nehmenden jesuitischen Gegenrefor­

mation, als dass an Ordnung der livländischen Agrarver­

hältnisse mehr als vorübergehend hätte gedacht werden 

können. 

Erst unter der schwedischen Herrschaft wurden die 

ersten ernstlichen Schritte gethan zur Verbesserung der 

37) In der Rosen'sclien Declaration (siehe Beilage H.) wird 
absolute agrarische Ulibeschränktheit in des Wortes verwegenster Be­
deutung aus dein Privilegium Sigismundi Augusti abgeleitet. 

38) Königliche Monita wegen Bedruckung der Bauern durch die 
Gutsherrn 1584, 1586, 1597. Aus den Beschwerden und Antworten 
ist ersichtlich, dass man sich der in der Rosen'schen Declaration aus 
dem Priv. Sigism. Aug. deducirten Freiheiten in der That schon 150 
Jahre früher ausgiebig bedient hat. Vergl. Samson, 1. c. Spp. 
20—33. Daselbst auch aus Bestimmungen des David Hilchen'schen 
Landrechtes die rechtlose Stellung der Bauern ersichtlich. 
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livländisehen Bauerverhältnisse durch Normirung der bäuer­

lichen Leistungen mittelst der Wackenbücher, durch In­

anspruchnahme der Criminaljustiz, welche in die Hände der 

Landesregierung überging, durch Beschränkung der Haus­

zucht und durch Gründung eines geordneten Schulwesens. 

Zur Charakterisirung der, solchen Reformen sich ent­

gegenstemmenden, „conservativen" Instincte, wie sie nach 

der andauernden Verwilderung hoch in die Halme ge­

schossen waren und damals in voller Blüthe standen, ist 

bezeichnend, dass der ersten bereits i. J. 1601 von Seiten 

Schwedens erfolgten Aulforderung, die Bauern freizugeben 

oder doch ihre Sclaverei zu mildern, die Justizpflege zu 

ordnen und den Bauern Schulen zu geben, der Adel mit 

unverkennbarer Ironie der Regierung antwortet: solches 

habe schon der gute König Stephan vergeblich angestrebt, 

es jedoch aufgegeben, nachdem er sich überzeugt habe, 

dass es weder dem Wunsche der Bauern entspreche, noch 

mit Aufrechthaltung der Ordnung vereinbar sei. Uebrigens 

habe Stephan den Zustand sanetionirt und derselbe bestehe 

zu Recht. Hinsichtlich der Justiz sei die Regierung offen­

bar falsch berichtet; damit verhalte es sich folgender-

massen: und nun wird mit der grössten Unverfrorenheit 

das angeblich zu Recht bestehende Verfahren auseinanderge­

setzt, nach welchem der Herr, in Klagesachen der Bauern 

wider ihn, sein eigener Richter ist. Zu bemerken ist da­

bei, dass selbst die von Alters übliche Hinzuziehung bäuer­

licher Rechtsfinder zu irgend einer Zeit in Vergessenheit 

gerathen ist, wodurch dann aus der Gewohnheit ein neuer 

Rechtstitel für den Erbherrn entstand: in bäuerlichen An­

gelegenheiten keinen Richter über sich zu haben 39). In 

39) Vergl. Samson, 1. c. Spp. 23—26. Den Antrag, den 



32 

den ersten Zeiten der schwedischen Herrschaft wurden 

übrigens die Keformansätze häufig durch kriegerische Ereig­

nisse unterbrochen und bemerkenswerth ist nur, dass i. J. 

1632 dem Adel die peinliche Gerichtsbarkeit genommen 

und dem Bauer das Recht verliehen wurde, über Bedrückung 

beim Hofgerichte zu klagen 40). 

Der i. J. 1681 wiederholten Aufforderung zur Abschaf­

fung der Leibeigenschaft wird wieder mit ironischer Hals­

starrigkeit entgegnet4'), bereits von König Stephan hätten 

die Bauern die Beibehaltung der Körperstrafe erbeten, 

übrigens würde eine Aenderung der Hörigkeit unvermeid­

lich dahin führen, dass die Bauern mit ihrem angeborenen 

Hasse zu Mord und Todtschlag schreiten und durch Aus­

wanderung das Land veröden würden; der König möge 

von seinem Begehren abstehen, zumal ja nichts Anderes 

verbleibe „als die blosse Hauszucht und das Eigenthums­

recht über die Bauern, ohne dem kein Edelmann im Lande 

bleiben kann." 

Hauszucht und Eigenthumsrecht über die Bauern wur­

den vorläufig belassen, jedoch das Land wurde nicht nur 

grossentheils genommen durch die harte Maasregel der 

Reduction, welche ursprünglich nur die Einziehung wider­

rechtlich annectirter publiker Güter bezweckte 42), aber viel­

Bauern Schulen und Unterricht in Handwerken zu geben, übergeht 
man, wie es scheint, ganz mit Stillschweigen. Mit offenbarem Wohl­
gefallen aber wird die Anecdote erzählt, die Bauern hätten den König 
Stephan um Aufrechterhaltung der Körperstrafe gebeten . . . (vide 
die erste Anmerkung zur Beilage H.) 

40) Vergl. eodem loco Sp. 27. Zur Zeit der Rosen'schen Decla­
ration hatte man diesen Erlass gänzlich aus den Augen verloren' 
(vide zweite Anmerkung zur Beilage H.) 

41) Ibid. Spp. 29 u. 30. 

42) „Dem Kampfe zwischen Adel und schwedischem Königthum 
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fach über das Ziel hinausschoss; — auch die Nutzung der 

verbliebenen Güter wurde beschränkt durch die Revision 

und die Einrichtung der Wackenbiicher l3). 

Eine ganze Reihe anderer, zur Begründung des bäuer­

lichen Besitzrechtes an beweglichem Vermögen, und über­

haupt der bäuerlichen Rechtssicherheit, erlassener Verord­

nungen beweisen, mit welcher Fürsorge die schwedische 

Regierung die Aufbesserung der bäuerlichen Verhältnisse 

sich angelegen sein liess 44). 

Diese Vorsorge war aber nicht von nachhaltiger Wir­

kung; denn alsbald trat das Land unter Oberhoheit der rus­

sischen Krone, welche bis zum Jahre 1765 durch Ordnung 

innerer und äusserer Angelegenheiten abgehalten war, sich 

mit Livländischen Dingen eingehend zu beschäftigen. In­

zwischen waren die Agrarverhältnisse nicht nur wieder zu 

dem Zustande zurückgekehrt, in welchem sie sich vor zwei­

hundert Jahren befunden hatten, sondern sie haben sich 

anscheinend noch um ein Bedeutendes verschlimmert. Die 

drückende Armuth, in welche der Adel durch die Giiterre-

duction und darauf durch den nordischen Krieg gerathen 

war45), sind wohl der Anlass gewesen, dass er in agrari­

hat mindestens ein grosser Theil der in Riga maasgebenden Personen 
mit kaum verhehlter Schadenfreude zugesehen und wo sich Zeit uud 
Gelegenheit bot, wohl auch gegen den Adel Partei genommen". Der 
Rigaer Bürgerssohn Jannau sprach offenbar Rigaer Meinung aus, wenn 
er in Reductionsangelegenheiten „auf Seiten des Adels den Haupttheil 
des Unrechts suchte, und mit dürren Worten aussprach, der Adel habe 
e i g e n t l i c h  i n  A l l e m  g e f e h l t . "  J u l i u s  E c k a r d t .  

43) Vergl. Samson, 1. c. Sp. 32 u. ff'. 
44) V. ibid. Spp. 36—42. 
45) Es war üblich geworden, Kinder adeliger Familien mit 

Bettelbriefen ins Land auszusenden. Julius Eckardt, Livland 
im achtzehnten Jahrhundert p. 113. — Ein verdienter Edelmann und 
Militair, Major von Rehbinder, wurde auf Kosten seiner Standesge­
nossen neu gekleidet, „damit der Herr Gouverneur keine ungleichen 

3 
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scher Hinsicht sein „gutes Recht" bis an die äussersten 

Gränzen der Möglichkeit ausdehnte und ausnutzte. Dass 

er dabei in der That vermeinte, oder doch glauben machen 

wollte, im guten Rechte zu sein, geht aus der höchst merk­

w ü r d i g e n  v o m  r e s i d i r e n d e n  L a n d r a t h  C .  H r .  B a r o n  R o s e n  

im Jahre 1739 dem Reichs-Justiz-Collegium, auf dessen 

Anfrage über das Verhältniss der Gutsbesitzer zu ihren 

Bauern, gegebenen Declaration46) hervor. In derselben 

w i r d  d o c i r t ,  d a s s  d e r  B a u e r  i n  L i v l a n d  v o n  A n b e g i n n  

völliges, vererbliches und verkäufliches, gewissermassen 

sachliches, Eigenthum des Grundherrn gewesen, was zu 

erweisen übrigens unnöthig sei, da es nicht nur aus der 

Notorietät hervorgehe, sondern auch durch die Landesord­

nung und das Privilegium Sigismundi Augusti festgestellt 

worden. Damit sei unzweifelhaft zugleich bestimmt, dass auch 

alle Habseligkeiten des Bauern, als ein Accessorium, dem 

Herrn gehören, und dieser damit nach Gutdünken schalten 

und walten könne. Des Weiteren wird aus demselben Pri­

vilegium erwiesen, dass der Erbherr in den Dienstbarkeits-

forderungen gegenüber dem Bauer gänzlich unbeschränkt 

sei und dass daher gänzlich dem Ermessen des Erbherrn 

anheimgegeben sei, in wieweit er sich beschränken lassen 

wolle durch die von früheren Landesherrn erlassenen An­

schläge für die bäuerlichen Leistungen, welche eine normi-

rende Bedeutung nur hinsichtlich der onera publica zu be­

anspruchen hätten. Hinsichtlich der Rechtspflege stehe dem 

Adel die Gewalt über Leben und Tod der Bauern privile-

gienmässig unzweifelhaft zu, jedoch habe er aus freiem 

Willen (sie) der Halsgerichtbarkeit sich begeben. Die Ci-

Gedanken bekomme.« Auf den Landtagen kam es vor, dass Hüte ver­
armter Mitbrüder ausgestellt wurden zur Einsammlung von Almosen 

46) Siehe Beilage H. 
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vilgerichtsbarkeit und die Hauszucht aber stehe dem Erb­

herrn ohne irgend welche Einschränkung zu, und würde 

eine Einschränkung auch nicht definirbar sein. Schliesslich 

wird betont, dass dem Bauer das Recht der Klage über den 

Erbherrn nicht zustehe4T), welcher letztere übrigens aus 

wohlverstandenem Vortheile sich in Benutzung seines Rech­

tes aller Mässigung befleissige. Man sieht, alle Rechtstitel, 

welche von der Krone Schweden zu Gunsten des Bauern 

geschaffen worden, werden von dem Herrn Landrath ein­

fach ignorirt und fast das denkbare Maximum agrarer 

Berechtigung wird dem Erbherrn vindicirt, mit einziger 

Ausnahme der peinlichen Justizhoheit. Für den Bauer 

nimmt der Herr Landrath fast absolute Rechtslosigkeit in 

Anspruch. 

Die Annahme hinsichtlich der wohlverstandenen Mäs­

sigung ist offenbar nicht ganz zutreffend gewesen. Denn 

auf dem Landtage 1765 hatte der Generalgouverneur Graf 

Browne im Auftrage der Kaiserin (welche theils durch 

Mittheilungen, theils durch eigene Wahrnehmung Kenntniss 

von dem unerträglichen auf den Bauern lastenden Drucke 

empfangen hatte) die ernstesten Klagen und Aufforderun­

gen um Abhilfe vorzubringen 48). Aus dem Detail der Kla-

gepuncte und noch unzweideutiger aus der Beantwortung 

derselben durch die Ritterschaft erhält man ein Grauen er­

regendes Bild nicht nur von den obwaltenden Verhältnis­

sen, sondern mehr noch von der „conservativen" Gesin­

nung und politischen Anschauung. Es mag ja wohl sein, 

dass die Praxis nicht so hart gewesen ist, wie die Theorie; 

47) Dasselbe war dem Bauer 1632 von Gustav Adolf verliehen 

worden. 
48) Auszügliche Wiedergabe der Gravamina von 1765 in der 

Beilage C. 
3* 
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hat ja doch mancher unter uns es noch erlebt, dass unter 

den allerentschiedensten conservativen Gegnern der Föl-

kersahmschen Reform durchaus wohlwollende und milde 

Gutsherrn sich befanden, wie auch heut' zu Tage die Starr­

heit des Festhaltens an ständischen Vorrechten keineswegs 

ein Maasstab ist für das Verhalten im praktischen Leben. 

Wem ist es nicht begegnet, dass Verfechter liberaler Prin­

cipien in der Politik sehr rücksichtslos ihre Interessen auf 

dem Gebiete des Privatrechtes vertreten, und umgekehrt, 

dass hartnäckige Vertreter ständischer Prärogative nicht nur 

den Bauern gegenüber, sondern auch sonst im Privatver­

kehre in liberalster und mildester W eise von ihren Berech­

tigungen Gebrauch machen. Umsoweniger ist das Festhal­

ten an dem harten „Rechte" zu entschuldigen. Der Wohl­

wollende hätte anstreben sollen, auch den minder Wohl­

gesinnten zu mildem Verfahren zu zwingen, statt ihn in 

seiner Härte zu stützen. 

In der ritterschaftlichen Antwort auf die Gravamina 

wird im Grunde auf die Rosen'sche Declaration zurückge­

griffen, im Uebrigen aber wollte man den Generalgouver­

neur befriedigen 1) dadurch, dass die Gutsbesitzer sich un­

ter einander mittelst Ehrenwort verpflichten, unmensch­

licher Grausamkeiten sich zu enthalten, 2) durch die Ver­

sicherung, die Ritterschaft werde solche Mitbrüder nicht 

in Schutz nehmen, welche wegen Bedrückung vom Krons­

anwalt etwa verklagt werden sollten 49). 

Der Graf Browne gab sich aber so leicht nicht zufrie­

den; nach mehrfachen Conferenzen kamen die 14 Punkte 

zu Stande, welche dem Bauer Eigenthumsrechte an be­

49) V. ibid. Sp. 71. Vergl. auch hierfür und für das folgende 
Jul. Eckardt, Zur Livländischen Landtagsgeschichte des 18. Jahr­
hunderts. Balt. Monatsschrift 1869, Bd. XVill und 1870, Bd. XIX. 
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weglichem Vermögen verleihen, seine Leistungen auf das 

Maas des bisher Üblichen normiren, die Hauszucht be­

schränken, dem Bauer ein Klagerecht wider seinen Herrn 

zugestehen und diesem letzteren Strafen für Bedrückung 

androhen — welche 14 Punkte den Bauerschaften bekannt 

gemacht werden sollten 50). 

Diese 14 Punkte entsprechen in der Hauptsache dem 

Ascheraden-Römershofschen Bauernrechte 51), durch dessen 

Veröffentlichung Baron Schoultz einen so argen Sturm 

wider sich heraufbeschworen hatte, dass er genöthigt war 

sein Amt als Landrath niederzulegen52). Es unterliegt 

nicht dem mindesten Zweifel, dass die 14 Punkte nur mit 

dem allergrössten Widerwillen, in Folge ganz unwidersteh­

licher auf die Ritterschaft seitens der Regierung ausgeüb­

ter Pression votirt wurden. War doch bekannt, dass andern­

falls die Agrarfrage von der Kaiserin, über die Köpfe der 

Ritterschaft hinweg, geregelt worden wäre, wie solches 

ohne die Verwendung des Baron Schoultz und ohne die 

Zusicherung, dass die Ritterschaft sich der Sache selbst 

annehmen werde, schon Jahres zuvor geschehen wäre. 

Auch hinsichtlich der Beschränkung der Verkäuflich-

keit der Leibeigenen wurde auf dem Landtage von 1765 

auf die Propositionen der Regierung eingegangen, desglei­

chen hinsichtlich Verbesserung des Schulwesens u. s. w. 

Die Bedeutung des Landtages von 1765 liegt weniger 

in dem erneuten Nachweise, dass die Verbesserungen der 

agrarischen Verhältnisse nicht von der „conservativen" Seite 

der Ritterschaft freiwillig bewirkt oder gar angeregt, son­

dern lediglich von aussen her erzwungen zu werden pfle­

50) V. ibid. Spp. 67—70. 
51) V. ibid. Spp. 151-158. 
52) V. ibid. Spp. 73-83. 
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gen; auch nicht in den für den Bauer günstigen Beschlüs­

sen — wie erwünscht auch dieser Besserungsanfang sonst 

war — ist die hervorragende Bedeutung dieses Landtages 

zu erblicken. Denn beim Fehlen einer kräftig und regel­

mässig wirkenden Instanz zur Ueberwachung der Ausfüh­

rung der Beschlüsse blieben sie mehr oder weniger todte 

Buchstaben, wie sich aus den Gravaminibus des Landtages 

von 1777 53) ergiebt und aus dem Umstände dass die 1765 

eingeforderten „Regulative" oder Nachrichten über die üb­

lichen bäuerlichen Leistungen im Jahre 1784 noch nicht 

eingegangen M) waren und ihre Einlieferung wiederholt ver­

langt werden musste. In gleicher Weise, und mehr noch, 

waren ja auch alle Bestrebungen der früheren Regierungen 

zur Verbesserung des bäuerlichen Looses wirkungslos ge­

blieben — die Epoche machende Bedeutung des Landtages 

von 1765 liegt vielmehr in folgenden Umständen: 

1) Zum ersten Male ereignete es sich, dass die auf 

Verbesserung der Agrarverhältnisse abzielenden Bestrebun­

gen der Regierung Anklang und Unterstützung innerhalb 

der Ritterschaft, wenn auch nur die vereinzelte des Land­

rath Baron Schoultz, fanden. Die Folge davon war, dass 

zum ersten Male solche Beschlüsse zu Stande gebracht 

wurden, welchen eine unmittelbare Anpassbarkeit an die 

Verhältnisse vorhergesagt werden konnte, und welche auch 

in der That die ersten Erleichterungen in den bäuerlichen 

53) V. ibid. Sp. 92 u. ff. 
54) J. Eckardt, Landtagsgeschichte 1. c. Bd. XVI11 p. 456 

vom Landtage 1777 wurde aus der Nichteinsendung der Regulative 
das Recht unbeschränkter Forderung an den Bauer deducirt. Ibid. p 
452. — In seinen Propositionen zum Landtage 1777 beklagt sich 
Graf Browne, dass gegenüber den 1765 festgesetzten Prästanden 
„ v o r n e h m l i c h  i n  d e r  A r b e i t  d a s  D u p l u m  u n d  t r i p l u m ,  a u c h  w o h l  
noch mehr, exigiret" werde, ibid. p. 450. 
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Verhältnissen, wenn auch nicht in sofort durchgreifender, 

so doch in nachhaltiger Weise hervorgebracht haben. 

2) Zum ersten Male wurden innerhalb der Ritterschaft 

diejenigen Grundsätze offen proclamirt, welche allein zur 

gesegneten Lösung der Agrarfrage und zum Heile des Lan­

des führen können: Freiwilliges Aufgeben der Hoheits­

rechte. Das vom Landrath Baron Schoultz abgegebene 

Gutachten enthält in der präcisesten Fassung in nuce fast 

Alles, was eine liberale Agrar-Politik auf ihre Fahne zu 

schreiben hat, und Alles was später in dieser Richtung ge­

schehen ist, kann als logisches Weiterbauen auf den Grund­

sätzen des Baron Schoultz aufgefasst werden 55). 

Fortan, wenn auch langsam, so doch stetig, trieben 

diese Grundsätze weitere Wurzeln in das Land und 30 

Jahre später, auf dem Landtage vom Jahre 1795, konnte 

unter Anregung der Sivers, Transehe, Mellin, Bayer, Eck-

parre, Sonntag etc. eine Stimmung der liberalen Bereitwillig­

keit Platz greifen, wie sie noch nie, auch spurenweise nicht, 

jemals vorher erlebt worden war. Der Eröffnungstag des 

Landtages von 1795 war, man möchte sagen, für Livland 

etva das, was die Nacht des Jeu de peaume für Frankreich 

gevesen ist — das Eintreten der Agonie des ancien regime, 

des conservativen Faustrechtes, der Wendepunct zu einer 

neum, besseren Zeit. 

Die, vielleicht in Anlass sich mehrender Bauerunruhen, 

welche die Vorstellung erweckt hatten, dass man „auf einem 

Vulcane" sich befinde 56), unter den Auspicien der Kaiserin 

Katharina II. und unter Führung Friedrich von Sivers'1795 

begornene, eine wesentliche Verbesserung der bäuerlichen 

5i>) in der Beilage J. des Anhanges reproducirt. 
5<) Vergl. Jul. Eckardt, Landtagsgeschichte 1. c., Bd. XV11I, 

p. 45"; H. Diedrichs 1. c., p. 53. 
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Verhältnisse anstrebende reformatorische Bewegung erlitt 

gleich Anfangs eine Unterbrechung durch ein Ereigniss, 

welches wohl geeignet war, das ganze politische Interesse 

auf sich zu concentriren, nämlich durch den 1796 erfolgen­

den Thronwechsel und durch die vom Kaiser Paul ange­

ordnete Abschaffung der Statthalterschafteinrichtungen und 

Wiederherstellung der alten Verfassung. — Die Reform­

arbeiten wurden übrigens bald darauf wieder aufgenommen 

und fanden nach wiederholten Unterbrechungen und Ver­

zögerungen (1801 Thronbesteigung des Kaisers Alexander I.) 

in dem Landtagsschlusse von 1803 und der Bauerverord­

nung von 1804 ihren Abschluss. Die wesentlichen Bestim­

mungen dieser letzteren, welche mit einem Schlage den 

Bauer in ein wohldefinirtes und mit wichtigen Garantien 

umgebenes Rechtsverhältniss einsetzten, zu besprechen, wird 

sich später Gelegenheit finden, wann sie mit den Verord­

nungen von 1819, 1845 und 1856 zu vergleichen sein wer­

den. Auch auf die Erfahrungen der Statthalterschaftspe­

riode wird bei einer anderen Gelegenheit zurückgekommen 

werden. Es mag hier nur erwähnt werden, dass die gäns-

licli unvermittelte, ohne irgend vorhergegangene Verhand­

lung mit der Ritterschaft erfolgte, Einführung der Sta:t-

halterschaftsverfassung sowohl von der Ritterschaft als aich 

von den städtischen Corporationen, nicht nur als ein uief 

schmerzlicher Rechtsbruch, sondern auch als eine kränkende 

Nichtachtung empfunden worden war. Nur in den Kreisen 

der Landsassen, in welchen die ritterschaftliche Exclusi-ität 

lebhaftes Missvergnügen hervorgerufen hatte, und in ent­

sprechenden städtischen Regionen, hatte sich unverhohlenes 

Frohlocken der Neuerung gegenüber gezeigt57). Dass die 

57) Fr. Bienemann, Ein estländischer Staatsmann. Balt. 
Monatsschrift 1875, Bd. XX1Y, p. 455. Wegen Sympathien deriLand-
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Wiederherstellung der alten Verfassung unter solchen Um­

ständen in den (Korporationen ungetheilten lebhaften Bei­

fall finden musste, ist begreiflich. Um so auffallender und 

um so bezeichnender für die Denkweise gewisser ritter­

schaftlicher Kreise ist das der Verfassung feindliche Ver­

halten derselben während der ganzen agrarreformatori-

schen Action. 

Zun ächst muss es auffallen, dass die Keformbewegung, 

in welche man bei Beginn des Landtages (1795) mit soviel 

Wärme eingetreten war 58), lediglich in einen Beschluss aus-

sassen für die Statthalterschaft J. Eckardt, Einführung der Statt­
halterschaft in Livland im Jahre 1783. Balt. Monatsschrift 1867> 
Bd. XVI, p. 398-400 u. 409 u. 410. 

58) Obwohl 1792 ein den Vorlagen von 1795 ganz analoger 
Antrag v. Bayer's pure abgelehnt worden war (J. Eckardt, Land-
tagsgeschichte 1. c., p. 459), so zeigt doch der Landtag 1795 eine 
ganz auffallende Wohldisponirtheit hinsichtlich der in der Luft 
schwebenden Neuerungen und gegen Friedrich von Sivers, ihren 
Träger. Dieser, seit 1792 Adelsmarschall, hatte freilich von unge­
wöhnlich günstigen Erfolgen seiner Negociationen zu melden, jedoch 
findet sich darin ebenso wenig, wie in der berühmten Landtagspredigt 
Sonntags *), genügende Erklärung für den Enthusiasmus, mit welchem 
man Sonntag sofort ein Ehren- und Geldgeschenk votirt und Sivers 
mit ungeheurer Majorität wiederwählt. Ebenso wenig erklärt sich 
daraus die gleichzeitig auftretende Wärme der Beziehungen zur Stadt 
Riga. Ein Sivers übergebener Zettel enthält eine Anweisung auf 100 
Stöfe Wein aus dem Langerhaus'schen Keller, welche ihm „dem 
Ehrenmann nach alter Rigascher Sitte" von der Stadt dargebracht 
werden. Unter Rührung votirt man der Stadt einen Dank. Ein 
Stadtdeputirter erklärt, die Commune habe sich erlaubt, dem Herrn 
Marschall, der sich der Stadt vielfach in liebreicher Weise angenom­
men, durch dieses Geschenk nach alter hanseatischer Sitte ihren Dank 

*) Am bemerkenswertliesten in dieser heute keineswegs als hervorragend er­
scheinenden Leistung erscheint folgende Stelle: „So lange die menschliche und bür­

gerliche Existenz des Bauers nicht wohlbehaltener ist, so lange bleibt alles, was mo­
ralisch gewirkt werden soll, meist nur guter Wille. Spreche Niemand: die Leibeigenen 

sind besserer Gefühle unfähig. Eine Menge Beispiele rufen uns zu: Sie sind ihrer 
fähig! Und man könnte fragen: der Haufe, wodurch wurde er denn 
seiner edlen Menschenfähigkeit beraubt?" 
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lief, welcher — abgesehen davon dass er im Grunde nur 

eine Vervollständigung und Präcisirung der Beschlüsse von 

1765 in Aussicht nahm, ohne principielles Weitergehen — 

ganz unverkennbar den Charakter „dilatorischer" Behand­

lung an sich trug. Die vom Adelsconvente zu entwerfen­

den Arbeitsregulative sollten zunächst in den Kreisen be­

prüft und mit entsprechenden Remarken dem Convente zu­

rückgesandt werden ; dieser hatte dann das ganze Material 

durchzuarbeiten und darüber für einen künftigen Landtag 

ein Gutachten aufzustellen — Alles ohne Fixirung irgend 

welcher Termine 59). Dass solche Fassung des Landtags-

auszudrücken. Dem Stadthaupt Sengbusch wird noch ein besonderes 
schriftliches Dankschreiben votirt. Jul. Eckardt, ibid. p. 459 bis 
461. — Kurz eine plötzliche Wärnieerscheinung, wie sie an die Nacht 
des Jeu de peaume wohl erinnern kann. Das auffallendste Zeugniss 
für die damals herrschende Stimmung dürfte übrigens in dem Um­
stände zu erblicken sein, dass Sonntag auf den Gedanken kommen 
durfte, es werde von günstigem Erfolge sein können, wenn Merkel 
dem Adelsconvente seine „Letten" zusende!! *) Offenbar war es 
eine inzwischen eingetretene Nachwirkung der vor 30 Jahren von 
Schoultz ausgesprochenen Idee, sowie Wirkung der hier und da zu 
Tage getretenen Thatsache, dass die Verwirklichung dieser Ideen 
nicht so gefährlich sei, sogar Yortheil bringen könne; und unter­
stützt wurde alles das ohne Zweifel durch die, ganz Europa von 
Frankreich aus mitgetheilte Erschütterung, sowie durch den directen 
Einfluss der sehr hervorragenden Zeitgenossen Friedrich Sivers, 
Mellin und Transehe, sowie endlich durch Kenntniss der Dispositionen 
der Kaiserin, welche sich hinsichtlich der beabsichtigten Gründung 
eines Creditvereins günstig erwiesen hatte, jedoch es unbedingt erwar­
tete, dass für die Verbesserung der bäuerlichen Rechtssicherheit ent­
schiedenere Schritte gethan würden. — Jedoch diese Wärme zeitigte 
nicht unmittelbar nahrhafte Früchte. Es trat zunächst dilatorische 
Behandlung ein. 

59) Vergl. Samson 1. c., Sp. 94, J. Eckardt, Landtagsge­
schichte, 1. c. p. 463. 

*) Sonntag theilt Merkel brieflich mit, der Landtag sei überraschend wohl dis-
ponirt; selbst solche, die noch vor drei Jahren über Landesverrath geschrien hätten 
(wohl in Anlass des Bayer'schen Antrages) — überlegen, unterstützen, ja projectiren 
jetzt. Zugleich giebt er Merkel zu überlegen, ob nicht das Manuscript der „Letten" vor 
setner Publication dem Cenvente zuzusenden sei! Balt.Monatsschrift 1865, Bd.XII, p. 391. 
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schlusses der ursprünglichen Absicht nicht entsprach und 

nicht das spontane Werk des zu energischem Vorgehen ge­

neigten Antragstellers, des Adelsmarschalls von Sivers, ge­

wesen ist, lässt sich schon a priori begreifen; zur Gewiss­

heit aber wird diese Annahme durch die Stellung, die er 

auf dem Landtage 1796 zu der Sache nahm. Dieser war 

nur in Anlass der „Heusache" zusammenberufen worden. 

Nach Erledigung derselben proponirt Sivers, die vom Con-

vente bereits bearbeitete Agrarangelegenheit, statt in den 

Kreisen, vielmehr sofort auf dem Landtage zu berathen 

und in den Hauptsachen zu Ende zu führen 60). Das konnte 

denen natürlich nicht conveniren, welche darauf gerechnet 

hatten, den elan von 1795 in den Kreisen abzukühlen und 

die ganze Sache zu Fall zu bringen61). Glücklicherweise 

waren sie nicht darauf vorbereitet gewesen, dass Sivers der 

Angelegenheit diese Wendung geben werde, und hatten 

gegen eine solche die Mittel nicht in Bereitschaft setzen 

können, mit denen sie später (1803) die Reform zu hinter­

treiben suchten. Die ganze Sache sei „verfrüht", meinte 

man, und da es hauptsächlich darauf ankam, eine dem 

Bauer leicht zugängliche Instanz einzusetzen, bei welcher 

derselbe im Falle von Bedrückung Klage führen könne, 

so wollte man nur in dem Falle die Sache in Berathung 

nehmen, wenn es im Vorwege feststehe, dass man mehr 

oder weniger Richter in eigener Sache bleiben solle62). 

Nichtsdestoweniger setzte Sivers die in Berathungnahme 

der Agrarsache durch, welche denn auch bis auf einige 

dem Decemberconvente überlassene Details principiell er­

60) Ibid. p. 467. 
61) Eine Dörptsche Coalition unter Führung Taube's, ibid. 

p. 464. 
62) Ibid. p. 468-469. 
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ledigt wurde, und auf dem Landtage 1797 ordnungsgemäss 

zur formellen Fassung gelangte. „Indessen unterblieb de­

ren Bestätigung vielleicht in Betracht einer, von den Guts­

besitzern des estnischen Districts eingereichten Protesta­

tion63)." — Als nun die Formulirung von 1797 zusammen 

mit einem vom Senate, auf Kaiserlichen Befehl und in An-

lass bäuerlicher Klagen abgegebenen Gutachten dem Land­

tage von 1798 wiederum vorlag 64), wurden von „conserva-

tiver" Seite die grössten Anstrengungen aufgeboten, die ganze 

Sache rückgängig zu machen, oder sie doch abzuschwächen. 

Dass diese Bemühungen erfolglos blieben, ist wie es scheint 

lediglich der energischen Festigkeit zu danken, mit welcher 

Sivers nicht nur ausgiebigen Gebrauch von seiner Amtsbe-

fugniss machte, sondern auch zu verstehen gab, welcher 

Macht die Reaction sich schliesslich gegenübergestellt se­

hen würde 63). 

Auf dem Landtage 1802 suchte die „conservative" 

Opposition auf einem Umwege ihre Zwecke zu erreichen. 

Bei dieser Gelegenheit ist es zu garnicht misszuverstehen­

der Klarheit gelangt, welches ihre eigentlichen Zwecke 

waren, und was zu conserviren ihr als Hauptaufgabe galt. — 

War es nicht gelungen, die Agrarsache aus den Händen 

ihrer Leiter und Träger zu entreissen und zu Fall zu 

bringen, so wurde jetzt darauf ausgegangen, diese Träger 

und Leiter, das liberale Landrathscollegium, zu stürzen — in­

d e m  m a n  d e n  B o d e n ,  a u f  d e m  s i e  s t a n d e n ,  d i e  V e r f a s s u n g ,  

zu sprengen versuchte. Dabei wurde das beliebte und so 

wirksame Mittel, „auf den Beutel zu klopfen", zu Hilfe ge­

nommen, indem man die heikle Finanzfrage wegen der 

63) Samson, 1. c. Spp. 94 u. 95. 
64) Ibid. 
65) J. Eckardt, Landtagsgeschichte, B. M. 1870, Bd. XIX, p. 89. 
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Landratlis- oder Ritterschaftsgüter, welche seit 1725 sich 

als geeignet erwiesen hatte, Staub aufzuwirbeln, mit der 

Verfassungsfrage combinirte 66). Geheimrath Baron Vieting-

hof und Baron Schoultz-Rewold beantragten, „von Kaiser­

licher Majestät die Wiederherstellung der Statthalter­

schaftsverfassung zu erbitten, sowie Sr. Majestät die Ritter­

schaftsgüter gegen Bezahlung der Ritterschaftsschulden 

wiederzugeben." — Die Verfassung sollte gleichsam als 

ein Appendix des Collegiums zu den Todten gegeben wer­

den 67). Worum also war es im Grunde den Antrag­

stellern zu thun? Um Rückeroberung der durch die agra­

rischen Neuerungen eingebüssten absoluten, feudalen Grund­

herrlichkeit. Und welchen Preis war man bereit dafür 

einzusetzen ? Die Höhe dieses Preises wird man erst dann 

in seinem ganzen Umfange ermessen, wenn man nicht nur 

in Betracht zieht, welchen Werth die Ritterschaft bis dahin 

bei jeder Gelegenheit, bei jeder dazu geeigneten Kund­

gebung, noch kürzlich, bei Anwesenheit des Kaisers Paul 

in Riga, ihrer Verfassung beigemessen hatte; — sondern 

wenn man noch erwägt, welche Courssteigerung, so zu 

sagen, dieser Werth in letzter Zeit erfahren hatte durch 

Einführung und Abschaffung der Statthalterschaftseinrich­

tungen, und durch die bei dieser Gelegenheit erweckten 

ständischen Rivalitäten. „Die Kreise, denen die Landes­

privilegien nie mehr als Aushängeschilder für den Cultus 

egoistischer Sonderinteressen gewesen waren, fanden es 

durchaus natürlich, dass man diese Schilder wegwarf, so­

bald dieselben der ständischen Selbstsucht unbequem wur­

den". . . . „Die einzige conservative" Idee, welche von 

diesem Schlage Livländischer Patrioten anerkannt und ver-

66) Ibid. pp. 91—97. 
67) Ibid. p. 97. 
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standen wurde, war die Idee, dass der Bauer verpflichtet 

sei, bis an das Ende der Tage dem Herrn „Gehorch und 

Gerechtigkeit" zu prästiren, und zwar in dem Betrage, den 

dieser für gut hielt. Der Befestigung dieser Kern- und 

Centraiidee alles andre zu opfern, mochte es Namen haben, 

welche es wollte, war die einzige wahrhaft „conservative" 

Politik" 68). 

Dergleichen Erscheinungen treten nie isolirt auf; sie 

haben stets ihre Keime und Wurzeln in der Vergangen­

heit — und ihre Ausläufer, Stockausschläge und Nachklänge 

in der Folgezeit. 

Blättern wir zurück in der Geschichte, so gelangen 

wir zu der schrecklichen Zeit des Ausganges der „ange­

stammten" Periode und des Beginnes der polnischen Zeit, 

zur Zeit der „livländischen Hofleute", deren einzige Ge­

sinnung in allereigenstem Eigennutz bestand und denen 

jede Spur wahrhaft patriotischer Regung abhanden gekom­

men war. Auch auf dem sittlichen Gebiete giebt es eine 

Constanz der Vererbung, und wenn uns Livländern, bei der 

Kunde von jener grauenvollen Zeit, es gewiss tiefer bis ins 

Mark der Knochen schaudert, als jedem fremden Leser, so 

liegt es ohne Zweifel daran, dass jeder von uns, wenn 

auch dunkel, es empfindet, dass Blut vom Blute jener „Hof­

leute", in welcher Verdünnung es auch sei, immerhin noch 

in unsern Adern rollt und dass wir der Gefahr der „Rück­

schläge" nicht gänzlich enthoben sind. Dann redet das 

durch die Geschichte geweckte Gewissen und mahnt uns, 

mit Wachsamkeit und Selbstbeherrschung niederzuhalten, 

was uns an solchen Instincten die Vorzeit überliefert hat. 

Wir gelangen zum memorablen Landtage von 1803. 

68) Ibid. p. 96. 
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Man wusste, dass Sivers als specieller Kaiserlicher Mandatar 

weitergehende agrarische Anträge zn machen habe. Von 

„conservativer" Seite wurde das letzte Aufgebot, was nur 

Hand und Fuss rühren konnte, ins Feld gestellt. „Der 

Landtag war ausserordentlich stark besucht," sagt Meilin 

in seiner Selbstbiographie, „und zwar von Leuten, die sonst 

nie auf einem Landtage zu sehen gewesen waren"; die 

Dorpater Reactionaire hatten „mit einer Tactik, die später-

erfolgreich wiederholt worden ist, ein allgemeines Aufge­

bot erlassen und aus allen Ecken und Enden des Landes 

Gutsbesitzer zusammengetrommelt, von denen man sich 

entschiedener Feindschaft gegen jede freiheitliche Conces-

sion versehen konnte." — Dass schon bei Beginn des Land­

tags die Temperatur der Gemüther eine recht hochgrädige 

gewesen ist, geht aus der Landtagsrede des Landmarschalls 

hervor. Die Maske der Courtoisie, mit welcher Sivers als 

fast offizieller Träger der Kaiserlichen Wünsche Anfangs 

begegnet wurde, ward bald abgeworfen, und es wurde ein 

verdeckter Versuch gemacht, ihn gewissermassen als Lan­

desverräther zu prostituiren. Nachdem dieser Versuch 

misslungen war und Sivers die Uebergabe der Regierungs­

anträge an den ad hoc verstärkten Ausschuss durchgesetzt 

hatte, wurde nochmals zu dem bereits 1802 versuchten 

Mittel gegriffen : ein Antrag der Herrn Geheimrath von 

Löwenstern, General von Knorring, Baron Rosen-Palloper, 

General von Günzel und Genossen auf sofortige Wieder­

herstellung der Statthalterschafts Verfassung wurde an den 

Ausschuss verwiesen. Man überbietet sich. Baron Schoultz-

Revold proponirt Einsetzung einer Commission, welche bin­

nen 24 Stunden über Verfassungsänderung zu berichten 

habe und General Günzel wünscht, man möge den Gene­

ralgouverneur veranlassen, die Statthalterschafts Verfassung 
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sofort wiederherzustellen. — Inzwischen hatte Sivers Ur­

laub zu einer Reise nach Petersburg genommen, während 

welcher die Reaction das Haupt zu erheben suchte; aber 

als er nach zehntägiger Abwesenheit wiederkehrte, wurde 

die Reformangelegenheit in befriedigender Weise erledigt69); 

später ist wiederholt behauptet worden, die Ritterschaft 

habe den Bauern stets Alles freiwillig eingeräumt 70). 

Obschon die „conservativen" Verfassungsanträge auch 

diesmal in den Sand verlaufen waren und den Sturz des 

liberalen Landrathcollegiums nicht hatten bewirken können; 

obschon die damit in Verbindung gesetzte Frage wegen 

der Landraths- oder Ritterschaftsgüter bereits 1803 abge­

setzt worden war, wurde im Jahre 1805 dennoch das 

Sturmlaufen noch einmal in Scene gesetzt. Es scheint, 

dass die besiegten „Conservativen" gradezu einer Demenz 

verfallen waren. Diesmal wurde der Kampf mit einem 

noch nicht dagewesenen Cynismus geführt. — Auch der 

Landtag 1805 beginnt mit einer Friede und Eintracht 

eindringlich anempfehlenden Rede. Günzel erneuert den 

Antrag auf Verfassungsrevision; die Frage wegen der Ritter­

schaftsgüter wird wieder hervorgeholt; Schoultz und Ge­

nossen kündigen an, dass sie die Erfüllung ihres pium desi-

derium direct, ohne Vermittelung der Landesrepräsentation, 

von Sr. Majestät erbitten werden. Vor Abstimmung über 

die Gesetzwidrigkeit dieser Ankündigung, erklärt Vietinghof 

„er werde beim Generalgouverneur darauf antragen, dass 

auch die Stimmen der abwesenden Landtagsglieder über 

die vorliegenden Fragen eingezogen würden71). Schliess-

69) J. Eckardt, ibid. pp. 147—150. Vergl. Merkel, die 
freien Letten. 

70) Z. B. J. G. v. Rennenkam pff in seinen agrarischen 
Schriften. 

71) J. Eckardt, ibid. p. 150. 
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lieh mag noch bemerkt werden, dass die Agrarreform-

Beschlüsse des Landtages wiederum begleitet von vielfachen 

Rechtsbewahrungen einzelner Landtagsglieder zu Sr. Majestät 

gelangten, und in Folge dessen weiterer Comite-Bearbeitung 

unterzogen werden mussten 72). 

„Wo die Thatsachen so klar wie im vorliegenden 

Falle dafür zeugen, was man vor siebenzig und sechszig 

Jahren bei uns unter den „conservativen Interessen1' ver­

stand, und welcher Dinge man fähig war, wo es sich um 

die Behauptung verjährter Missstände handelte, sind alle 

weiteren Ausführungen überflüssig T3).1-

Wohl aber dürfte es nützlich sein, auch bei dieser 

Gelegenheit darauf Nachdruck zu legen, dass gegenüber 

den „conservativen Interessen" es schwerlich gelungen 

wäre, den durch die Verordnung von 1804 bewirkten Fort­

schritt auf dem Gebiete agrarischer Entwickelung in so 

gesegneter Weise zu realisiren, ohne die sehr entschiedene 

Coalition zwischen der Regierung und den im Lande er­

wachsenen liberalen Bestrebungen. 

Dieselbe Lehre wird auch durch die Vorgänge des 

Jahres 1818 bestätigt. — Mit wenigen, durch besondere 

Umstände jedesmal erklärlichen, Ausnahmen begegnen 

wir während des ganzen Verlaufes der reformatorischen 

Vorgänge der Regel: dass die Regierung es vorzieht, sich 

die Reformanträge aus dem Lande entgegentragen zu las­

sen. Auch diesmal zunächst ist es unzweifelhaft, dass die 

Idee von der Aufhebung der Leibeigenschaft schon vorher 

in Estland nicht spontan entstanden war, sondern auf sehr be­

stimmte, von Sr. Majestät ausgehende Inspirationen zurück­

zuführen ist. Nachdem darauf aus der Mitte des livländi-

72) Samson, 1. c., Sp. IUI. 
73) J. Eckardt, ibid. p. 150. 

4 
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sehen Landtages von 1818 der Antrag auf Aufhebung der 

Leibeigenschaft gestellt worden war, kann es nicht bedeu­

tungslos erscheinen, dass der mit der öffentlichen Stimmung 

ohne Zweifel aufs Beste vertraute Marquis Paulucci es nicht 

nur für nöthig hielt, diesen Antrag aufs Eindringlichste zu 

unterstützen durch ein an die versammelte Kitterschaft 

gerichtetes Schreiben 74), in welchem auf die Intentionen 

Sr. Majestät sehr markirt hingewiesen wird, sondern dass 

er auch einen weiteren, allen neueren Gewohnheiten wider­

sprechenden und sehr auffallenden, mithin wirkungsvollen 

Schritt zu Gunsten des Antrages zu thun sich gemässigt 

sah: nämlich an dem Tage der Abstimmung über den An­

trag persönlich in der Landtagsversammlung zu erscheinen 

und den Antrag durch eindrückliche Rede zu unterstützen, 

in welcher gewiss nicht ohne Wirkung geblieben sind die 

Andeutungen darüber, welche Folgen es haben könnte, wenn 

die Bitterschaft den Erwartungen Sr. Kaiserlichen Majestät 

nicht entsprechen sollte 75). — Es wurde natürlich sehr 

freiwillig entsprochen und man hat es später vielfach be­

dauert, dass der Marquis durch sein Eingreifen den An­

schein der Freiwilligkeit getrübt habe. — Der sehr kluge 

Marquis aber wusste wohl recht gut, was er that, und wir 

können es für sicher annehmen, dass ohne solches Ein­

greifen die Tendenzen, welche 1795— 1805 die Reform 

zu vereiteln versucht hatten, auch diesesmal zu Tage ge­

treten wären. Es ist also wiederum der Coalition zwischen 

der Regierung und zwischen den in der Ritterschaft auf­

getretenen liberalen Anschauungen die Erlangung eines 

dauernden Fortschrittes zu danken gewesen. 

71) Samson, 1. c. Sp. 124—12G. 
75) U. Merkel, die freien Letten. 
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Der Reform von 1819 ist in neuerer Zeit vielfach 

der Vorwurf gemacht worden, die Freiheit, die sie dem 

Bauer verliehen hatte, sei die „Vogelfreiheit" gewesen, 

nachdem durch den gleichzeitig zur Geltung gebrachten 

Grundsatz vom „freien Contract" dem Bauer die Garantie, 

dass er aus seinem Gesinde nicht entfernt werden könne, 

entzogen worden war75). — Es muss wohl dahingestellt 

bleiben, ob es wirklich Mangel an Umsicht der doch sonst 

nicht unbefähigten damaligen Gesetzgeber gewesen sei, oder 

ob nicht vielmehr die Meinung vorgeherrscht habe, dass 

die Aufhebung der Leibeigenschaft nicht durchzuführen sein 

werde, wenn nicht zugleich das Eigenthumsrecht an Grund 

und Boden zu Gunsten der Erbherrn betont werde, und 

man geht wohl nicht irre bei der Annahme, dass grade 

diese Betonung der Eigenthumsrechte dem Freilassungs-

Antrage eine grosse Anzahl von Stimmen zugeführt, wenn 

nicht gar üerhaupt seine Durchbringung ermöglicht habe. 

Man mag wohl gemeint haben, im Falle missbräuchlicher 

Ausbeutung dieses Rechtes noch rechtzeitig schützende 

Maasregeln einschalten zu können. Solches rechtzeitig zu 

thun, ist nun freilich verabsäumt worden "). Denn dass die 

bedauerlichen Vorgänge zu Beginn der vierziger Jahre le­

diglich durch Missbrauch der grundherrlichen Befugnisse, 

76) Siehe Beilage K. des Anhanges. 
77) Dass hier eine Versäumniss vorgelegen hat, ist deutlich er­

sichtlich aus dem Umstände, dass der letzte Abschnitt des in 
der Beilage K. mitgetheilten Schriftstückes im Jahre 1838, also 
am Vorabende der Ereignisse geschrieben ist, welche jedermann die 
Lücke der Verordnung von 1819 erkennen liessen. Man hatte sich 
mit zu grossem Vertrauen auf die 1818 manifestirten freisinnigen 
Tendenzen verlassen und war nicht misstrauisch genug gewesen gegen 
die historisch gewordenen und nicht so rasch ablegbaren grundherr­
lichen Rücksichtslosigkeiten, und hatte nicht mit der nöthigen Auf­
merksamkeit und Wachsamkeit die Wirkungen derselben verfolgt und 
beobachtet. 
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durch missbräuchliche Anwendung des „freien Contractes", 

durch rücksichtsloses „Aussetzen" und durch „Einziehen" 

etc. entstanden sind, ist aufs Entschiedenste von allen Seiten 

zugegeben worden 78) — „die Baukrone des Bauern stand 

eben nicht sicher 79)." 

78) Nach von Hueck: „Zur Einführung und Eröffnung der 
neuen Wirthschaftsmethode, mit Kartoffeln und Futterbau, wurde an 
vielen Stellen nothwendig, mehre Gesinde, ja ganze Dörfer zu 
sprengen und die innewohnenden Bauern anderswo überzusiedeln." — 
„ D i e  ( z u  d e m s e l b e n  Z w e c k e )  g a n z  n o t h w e n d i g e  ( s i e )  S t e i g e r u n g  
des Gehorchs musste noch ungleich tiefer in die Verhältnisse des 
Bauerstandes eingreifen." — „Im Durchschnitt ist das dem Bauer 
zur Benutzung abgegebene Areal kleiner als früher, während 
d i e  g e f o r d e r t e n  L e i s t u n g e n  o f t  u m  e i n  B e d e u t e n d e s  e r h ö h t  
und schwieriger ausführbar sind. Nur einzelne Bauern gelangen 
zum Wohlstande, während der grössere Theil verarmt." Balt. Mo­
natsschrift 1862, Bd. V. p. 7. Vergl. auch Beilage D. 

79) Die Herleitung dieses „geflügelten Wortes" ist nicht mehr 
Vielen bekannt; es mag daher hier wiederholt werden, was - Jul. 
E c k a r d t  ( B a l t .  M o n a t s s c h r i f t  1 8 6 8 ,  B d .  X V I I ,  p .  1 3 3 )  H a m i l -
car Fölkersahm darüber selbst erzählen lässt: Wegen seines Pri-
vatvortheiles habe er Hoflagen seines Gutes erweitern wollen, und zu 
dem Zwecke Kündigungen beschlossen, unter Anderen einem Wirthe 
gegenüber, dem er sie, bei augenblicklicher Abwesenheit des Verwal­
ters, persönlich auszusprechen hatte. „Es war einer der ersten war­
men Abende des Jahres — erzählt Fölkersahm — und die Sonne 
überglänzte das Thal, in welchem mein Opfer wohnte, mit ihren letz­
ten goldenen Strahlen, als ich in dasselbe einbog. Der Wirth baute 
eben an einem neuen Hause; er stand, von seinem Weibe und seinen 
Kindern umgeben, in seiner stillen Freude auf dem Dach, um das­
selbe mit der üblichen Baukrone zu schmücken und das „Vater unser" 
zu sprechen ... Er ahnte nicht, dass hundert Schritte von ihm ein 
Mann stand, der die Absicht hatte, zu sagen: „Dein Seil weiss kommt 
von Rechtswegen mir zu. Auf Grund meines guten Rechts weise ich 
Dir die Thür, um Dein Haus in Besitz zu nehmen. Geh!" Die letz­
ten Worte hatte Fölkersahm mit sichtlicher Erregung gesprochen ; 
seine tiefe Stimme bebte und er hielt einen Augenblick inne, um sein 
Glas neu zu füllen und einen tiefen Zug daraus zu thun. Die übrige 
Gesellschaft rückte näher, um sich keines seiner Worte entgehen 
zu lassen. 

„Was ich in jenem Augenblicke empfand," fahr er nach einer 



53 

Die in früheren Jahrhunderten so fest gezüchteten 

„conservativen" Instincte waren der öffentlichen Meinung 

noch nicht gewichen und benutzten jede vom Gesetze ge­

botene Gelegenheit und Lücke, in der Praxis aufs Neue 

verheerend aufzutreten. 

Es war daher ein vollkommen richtiger, und bei aller 

Einfachheit doch genialer Gedanke Fölkersahms, der in 

ihm aufstieg, als an jenem denkwürdigen Sommerabend ihm 

das Gewissen erwacht war und ihm gezeigt hatte die in 

ihm waltende, wiithende, Raubthiernatur und die stete Ge­

fahr , in welcher der Bauer diesen Trieben gegenüber 

schwebe — der Gedanke: es müsse alles dran gesetzt wer­

den, durch käufliche Ablösung des Gehorchslandes den 

Bauer gegenüber dem bisherigen Grundherrn wirtschaft­

lich vollkommen ex nexu zu setzen, damit alle Gelegenheit 

und Versuchung zu weiteren Uebergriffen aufhören möge. 

Die Folge bat die Richtigkeit des Gedankens bestätigt. 

Denn der bäuerliche Erbbesitzer und sein früherer Erbherr 

sind seitdem in bestes freundnachbarliches Verhältniss ge­

treten — an weitere Vergewaltigung kann kein Gedanke 

mehr aufkommen. — Jedoch ist, abgesehen von manchen 

Pause fort, „vermag ich nicht zu schildern. Die ganze Schmach un­
serer öffentlichen Zustände drückte mit dem Bleigewichte auf meinen 
Schultern ; ich wandte mein Pferd um und ritt langsam nach Hause. 
Ich gelobte mir in diesem Augenblicke, dass es anders werden müsse, 
dass ich selbst und meine Mitbrüder daran verhindert werden müss-
ten, unsere Hände nach den Früchten fremden Schweisses auszu­
strecken, dass ich nicht ruhen wollte, ehe die Baukrune auf dem Liv-
ländischen Bauernhause vor Attentaten sicher gestellt werde, die 
man im Namen des Rechtes ausübte. Dieses Gelöbniss habe ich 
gehalten und gedenke ich auch ferner noch zu halten ; — und glau­
ben Sie mir meine Herrn" — fuhr er, zu der übrigen Gesellschaft 
gewandt, mit dröhnender Stimme fort — „glauben Sie mir, so lange 
diese Baukrone nicht sicher steht, ist kein Haus im Lande sicher!" 
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Illusionen und unwesentlicheren Lücken, mit welchen die 

Gesetzgebung von 1849 behaftet war, auch diesmal mit 

jenen verderblichen Instincten nicht genug gerechnet wor­

den. Dieselben brachten es durch verschiedene JVlissbräuche, 

welche wohl nicht näher erörtert zu werden brauchen, 

wieder zu Wege, dass zur Beschwichtigung sehr bedenk­

licher Beunruhigung der Gemüther und zu wirksamer 

„Sicherung der Baukronet; die Regierung auf Einbringung 

eines Entschädigungsgesetzes dringen musste. Man erinnert 

sich wohl noch der „freiwilligen" Yotirung dieses rück­

wirkenden Gesetzes, ohne vorhergegangene Discussion! 

Hinsichtlich der Fölkersahmschen Reform ist bemerkens-

werth, dass dieselbe während längerer Zeit fast ohne prak­

tische Wirkung blieb und erst nach Verlauf fast zweier 

Decennien zu vollem Durchbruche gelangte. Inzwischen 

hatten nicht nur 1856 die „conservativen Interessen" wie­

der die Oberhand gewonnen und die agrarischen Errungen­

schaften zum Theil zurückzuschrauben vermocht, sondern 

unter ihrem Einflüsse hatte die Handhabung unsrer Hypo­

thekenverwaltung den Verkauf von Gehorchsland so gut wie 

unmöglich gemacht und namentlich die Bauerrentenbank 

gleich bei ihrer Geburt sogut wie erstickt. — Ohne Zwei­

fel hätte diese Stagnation der Reformarbeit nicht stattge­

funden, wenn die damaligen Verhältnisse ein engeres Zu­

sammengehen der Reform freunde mit der Staatsregierung 

nicht erschwert hätten. — Es ist sehr zu beklagen, dass 

seitdem ein so gutes Einvernehmen zwischen dem liberalen 

Theile der Ritterschaft und der Regierung, wie es zu wahr­

haft segensreichem Erfolge der Reformen zu wünschen 

wäre, nicht wieder hergestellt worden, und dass seitens 

der russischen Presse mit bedauerlichem Mangel an Ver-

ständniss für die bei uns zu fördernden Reichsinteressen, 
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wohl ohne Absicht, aber immerhin erfolgreich, gegen das 

Zustandekommen solchen Einverständnisses hingewirkt wor­

den ist. Allerseits sollten die Lehren der Vergangenheit 

verdiente Beachtung finden. Ist es nicht gar zu natürlich, 

dass durch rücksichtsloses Vorgehen, durch welches Ein-

verständniss der Bewohner unmöglich gemacht, dagegen 

aber ein zähes und vielleicht zuweilen übertriebenes passi­

ves Widerstreben geweckt wird — dass dadurch ein grosser 

Theil der sonst nutzbaren Kraft in fruchtloser Reibung ver­

geudet wird? und dass andererseits die innere Reform-

thätigkeit an Frische und Fruchtbarkeit verlieren muss? 

In der anlässlich der Reaction von 1856 geführten 

öffentlichen Polemik hat das „conservative Interesse" sich 

vergeblich bemüht, darzuthun, dass nach seinen Grund­

sätzen die wirthschaftliche Entwickelung des Landes wirk­

samer gefördert werden würde 80). Es ist dagegen schla­

gend nachgewiesen worden81), dass hinter den durchsichtig­

sten Sophismen und elementarsten Rechnenfehlern andre 

Tendenzen sich zu verbergen suchten. In der That hat 

denn auch der praktische Erfolg der Fölkersahmschen Re­

form die sich entgegenstellenden angeblich wirtschaftlichen 

„conservativen" Doctrinen aufs aller Evidenteste zu Schan­

den gemacht. 

Gelegentlich jener Polemik enthüllte sich der wahre 

Hintergrund des „conservativen Interesses". — Man war 

ohne Zweifel nicht unbegabt genug, um nicht zu verstehen, 

dass das „conservative Interesse" der wirtschaftlichen 

80) „Das neue livländische Bauer-Gesetzbuch." Balt. Monats­
schrift 1862, Bd. V, p. 1 u. ff. Das Bauerland und die neue Bal­
tische Agrargesetzgebung, ibid. 1866, Bd. XIV, p. 354 u. ff 

81) N. WiIcken, Eine Apologie der Livländischcn Ideen von 

1856, ibid. p. 174 u. ff 
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Entwicklung des Landes in der That im Wege stehe. 

Diese Rücksicht war jedoch gänzlich ohne Bedeutung ge­

genüber der „Machtfrage" 82). Das Wort ist glücklicher­

weise unverhohlen ausgesprochen worden; und es wird 

wohl auch heute nicht in Abrede gestellt werden, dass 

nunmehr — nachdem die Baukrone sicher gestellt worden 

— man sich doch wenigstens auf dem noch übrig geblie­

benen Terrain der administrativen und politischen Verwal­

tung des Landes unbegränzte, mit keinen einheimischen 

Factoren getheilte, Gewalt reserviren will. Der Frage ge­

genüber, ob man auch die Macht, die materielle Möglich­

keit besitze, die solcher Prärogative entsprechenden Pflich­

ten zu erfüllen; ob man im Stande sei, „aus eigner Kraft" 

die vielfachen administrativen Schäden zu heilen, Lücken 

zu füllen etc, wird bekanntlich — mit wieviel gutem 

Glauben? — entgegnet: solche Schäden und Lücken existiren 

nicht, man lebe in der besten der möglichen Welten; und 

wer das Gegentheil behaupte, rede so unwahr und tenden­

ziös, dass man sich seiner schämen müsse. 

Wenn dabei von der hohen Verpflichtung geredet 

wird, die in die Hände der Ritterschaft gelegten Privilegien 

und „theuersten Güter" zu wahren, und dass man deren 

Mitverwaltung mit Niemandem theilen dürfe, da nirgend 

solches Verständniss für ihren Werth, wie in der Ritter­

schaft, und namentlich in ihren conservativen Gliedern, 

vorhanden sei83) — so wissen wir zunächst durch die Hi­

storie, welche Bewandniss es mit solchem angeblichen Ver­

ständnisse hat, sobald dabei die Machtfrage, oder auch nur 

82) Ibid. p. 11, „social-politische Machtfrage ersten Ranges". 
83) Der in der Anmerkung 12 erwähnte Aufruf behauptet, dass 

dem Lande drohende Gefahren nur von den „Conservativen" abge­
wandt werden können. 
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das Interesse, mit angeregt wird — man denke an die 

Landtage 1802—1805 (siehe pp. 44—49); sodann haben 

uns ältere und neuere Erlebnisse sehr wohl über die Rich­

tung und Natur dieses Verständnisses belehrt 

Es ist bereits erwähnt worden, dass seitens des Or­

dens diejenigen Mönche, welche sich der Volksbildung an­

nahmen, verfolgt zu werden pflegten. Wenn später, bis 

1765, d. h. bis zu fast ungestörter Herrschaft der feudal-con­

servativen Anschauungen, die Landesregierung Klagen über 

die bäuerlichen Verhältnisse vorbrachte, so wurde jedesmal 

auch über den Mangel an Volksunterricht geklagt. Die 

Bestrebungen der schwedischen Regierung, den Volksunter­

richt zu organisiren, waren eben Regierungsmaasregeln, 

welche in der Ritterschaft wenig Unterstützung fanden. 

Die im 18. Jahrhunderte, auf Verlangen der Regierung 

erlassenen Schulreglements blieben notorisch todte Buch­

staben u. s. w. Erst mit dem Erwachen liberaler Gesin­

nung trat eine Aenderung zum Besseren ein. Schoultz-

Ascheraden verband mit warmem Interesse für diejenigen 

Institutionen, welche unsere Selbstverwaltung sicherten, 

nicht nur agrar-liberale Gesinnung, sondern auch lebendig­

sten Eifer für Wiederherstellung der Landesuniversität. 

(Julius Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert p. 287—299.) 

Welche Stellung zu den Provinzialinstitutionen die Feinde 

der agraren Reformen im Herzen bergen, hat man während 

der Landtage 1803—1805 gesehen und auch später sind 

jedesmal von conservativer Seite die „Theuersten Güter" 

recht stiefmütterlich gehütet worden, wann in Aussicht stand, 

dass man durch Schwimmen mit dem sie gefährdenden Strome 

die „conservativen Interessen" fördern könne. Ist nicht in den 

letzten Decennien von conservativer Seite eine gewisse Feind­

seligkeit gegen die Landesuniversität geradezu zur Schau ge­
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tragen worden?! — und von welcher Seite sind die Anträge 

gekommen zu Gunsten der Landesschulen? Nicht die all­

gemeine humane und culturliche Entwickelung des gesamm-

ten Landes, nicht das sind die „teuersten Güter", zu deren 

Gunsten man conservativerseits am bereitwilligsten die unge­

teilte politische Gewalt verwenden würde. Die Vergan­

genheit lehrt uns, die Zukunft zu prognosticiren. Könnten 

sie, wie sie wollten, die „conservativen Interessen" gingen 

am liebsten daran, wie in der Vergangenheit, so auch in 

der Zukunft, die Agrarfrage, wo es nur irgend möglich, 

wieder zurück zu schrauben, oder in irgend einer andern 

Weise dem Stande, auf Kosten der andren Stände, auf 

Kosten des Landes, möglichst ausschliessliche Oberhoheit 

zu verschaffen. Zudem wird oft aus den Augen gelassen, dass 

die ins Werk gesetzte und sogut wie vollkommen durch­

geführte wirtschaftliche Auseinander- und ex-nexu-Setzung 

der Gross- und der Klein-Grundbesitzer noch lange nicht 

hingereicht hat, und nimmer hinreichen wird, allen den An­

tagonismus und das Misstrauen zu beseitigen, welches aus 

frühern Zeiten das Landvolk von seinen Vorältern geerbt 

hat — so lange dasselbe gar keinen Theil hat an der all­

gemeinen Land esver waltung und Administration, so lange 

nicht seine Vertrauensmänner mitzuwirken haben bei der 

Besetzung der Ordnungsgerichte und anderer Behörden. 

Hier sind es in den Augen des Landvolkes immer die 

„Herrn", welche ihren Sonderinteressen nachgehen u. s. w. 

Es ist gar keine Aussicht, dass dieser Antagonismus schwin­

den werde, dass wirkliche Eintracht und wirklicher Friede 

einkehren, so lange nicht die letzte ständische politische 

Schranke zwischen „Herrn" und „Bauern" gefallen ist. 
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Die Frage, ob die Ritterschaft fortzufahren habe, auf 

dem flachen Lande die politische Alleinherrschaft auszu­

üben, nachdem sie schon längst nicht mehr im Alleinbe­

sitze des Grund und Bodens sich befindet — diese Frage 

bildet den letzten Rest der Agrarfrage, der Frage, welche 

die ganze Vergangenheit unsers Landes vergiftet hat; mit 

ihrer gesegneten Lösung wird das Land einen neuen Ab­

schnitt seiner Geschichte beginnen, die Zeit der friedlichen, 

nicht mehr durch Ständehader gestörten, inneren Entwi-

ckelung. Bis dahin bleibt der alte Antagonismus stehen 

und zwar — trotz verbesserter Zustände, trotz fast gänz­

lichen Schwindens tatsächlicher Ursachen zur Klage — 

dennoch in verschärfter und verbitterterer Gestalt. Denn 

mit Verbesserung und Sicherung der materiellen Lage der 

Bauern ist sein Selbstgefühl und sein Anspruch auf bürger­

liche Gleichberechtigung entstanden und rascher noch als 

sein Wohlstand und seine Rechtssicherheit gewachsen. Es 

ist das eine alte Erfahrung, die man überall gemacht hat: 

grade beim Nachlassen des politischen Druckes wird der 

nachgebliebene Rest desselben viel schwerer empfunden 

als die frühere Gesammtlast. Am Mangel dieser Erkennt-

niss, und an mangelndem Geschicke, der vorhandenen legi­

timen Empfindung rechtzeitige Befriedigung zu verschaffen, 

ist schon mancher politische Einfluss durch Ereignisse, die 

rascher eintraten, als man es vorausgesehen, gänzlich ein-

gebiisst worden, während er bei zeitiger Einsicht zu seinem 

besten Theile hätte bewahrt werden können. — Und dass 

das Verlangen, neben der Ritterschaft den von den Reichs­

gesetzen für zulässig erachteten politischen Einfluss auszu­

üben, legitim und berechtigt ist — das wird Niemand in 

Abrede stellen können noch wollen. 

Mancher, der in thesi das Alles zugiebt, meint doch 
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dagegen folgende praktische Bedenken geltend machen und 

ihnen zu Liebe die Lösung hinausschieben zu müssen. 

Erstlich: man sei zu sehr gewöhnt an ständische In­

teressenverschiedenheit; die Ungewohntheit der nicht ritter­

schaftlichen Kreise in Behandlung von allgemeinen Landes­

fragen sei zu gross, als dass das Zusammenwirken so he­

terogener Elemente irgend wie gedeihlich sein könne. 

Dabei lässt man aber aus den Augen, dass wir bereits 

vaterländische Präcedenzen haben, welche die völlige Un­

begründetheit dieser Einwände genugsam dartlmn. Zur 

Zeit der Statthalterschaft hat man es aufs Unzweideutigste 

erlebt, dass die bisher aufs feindlichste sich gegenüberge­

stellten Elemente sofort zu „geschwisterlicher Handreichung'-

bereit waren, sobald die sie trennenden ständischen Schran­

ken nur einigermassen entfernt wurden84). Was aber die 

Ungewohntheit anbetrifft, so braucht man ja wohl daraus 

kein Geheimniss zu machen, dass der allergrösste Theil der 

Ritterschaft an solcher leibst leidet, und dass nur die Per­

sonen, welche während längerer Zeit im politischen Lan­

desdienst stehen, sich allmählich eine mehr oder weniger 

grosse Geschäftskenntniss aneignen. Zudem hat es sich 

gleichfalls in der Statthalterschaftszeit aufs aller Deut­

lichste gezeigt, dass neue tüchtige Arbeitskräfte, von deren 

Vorhandensein man keine Ahnung hatte, plötzlich gleichsam 

aus dem Boden wachsen, sobald durch's Niederfallen bis­

heriger Schranken neue Gesellschaftsclassen zur Mitbethä-

tigung am politischen Leben herangezogen werden 8S). 

84) Siehe das aus der Neu end ah 1 s c heu Chronik Mit-
getheilte. 

85) „Bezeichnend ist es, dass während der zweiten Hälfte der 
statthalterschaftlichen Zeit und in den Jahren nach 1796 eine Menge 
neuer Namen auftauchen, die sich trotz entschiedener Parteinahme 
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Zweitens: die Landbevölkerung sei noch zu roh, als 

dass ihr grössere politische Berechtigung, sei es auch nur 

das active Wahlrecht in irgend welcher indirecten Weise, 

zuerkannt werden könne. Es ist dasselbe Argument, welches 

während der ganzen Dauer der Agrarreform gegen die 

für die verketzerten Ideen bäuerlicher Freiheit binnen kurzem An­
sehen und Einfluss in der Ritterschaft zu sichern wissen, von deren 
öffentlicher Thätigkeit vor 1785 aber schlechterdings keine Spur zu 
finden ist." (Julius Eckardt, Die Einführung der Statthalter­
schaftsverfassung in Livland im Jahre 1783. Balt. Monatsschrift 1867, 
Bd. XVI, p. 416.) Es ist ja nicht zu läugnen, dass gewissermassen 
durch Züchtung in den Gesellschaftsclassen, in welchen seit vielen 
Generationen höhere geistige Ausbildung heimisch ist, ein grösserer 
Procentsatz intellectueller Begabungen auftritt. Dagegen aber wird 
in diesen selben Gesellschaftsclassen leider nur zu oft die höhere Be­
gabung paralysirt durch gleichfalls angezüchtete Trägheit. Ausserdem 
ist zu beachten, dass, wenn auch die niederen Classen einen geringe­
ren Procentsatz an Intelligenzen zu liefern im Stande sind, sie den­
noch, durch die grosse Individuenzahl ihrer Classen, ein ganz 
ansehnliches Contingent an geistigen Kräften zu liefern vermögen. 
Ist es nicht zu allen politisch bewegten Zeiten auffallend gewesen, 
wie viele Individuen niederer Extraction und Präcedenz es zu hoher 
Auszeichnung gebracht haben! Und jene Zeiten sind meist nicht 
durch ein absolut, vielmehr nur durch relativ regeres Leben ausge­
zeichnet gewesen. Zu den Zeiten Cromwells oder der französischen 
Revolution ist das Volk keineswegs am politischen Leben mehr be­
theiligt gewesen, als heut' zu Tage in allen civilisirten Staaten, und 
das damals auffallende Aufsteigen niederer Personen zu hohem Ein­
flüsse ereignet sich heut' zu Tage häufiger noch, ohne so sehr aufzu'-
fallen. Schliesslich ist noch zu beachten, dass nicht nur intellcctuelle 
Begabung, sondern vielmehr noch moralische Tüchtigkeit zur politi­
schen Thätigkeit befähigt. Hochgebildete, aber moralisch schwache, 
unentschlossene, oder gar unzuverlässige Personen werden immer eine 
elende politische Körperschaft oder Versammlung bilden. Ist dieselbe 
aber moralisch tüchtig, so werden verhältnissmässig wenige oder 
wenig ausgezeichnete intellectuelle Kräfte in ihrer Mitte genügen, um 
zur Entfaltung gesegneter Thätigkeit zu befähigen. Das alles brauchte 
nicht erst erläutert zu werden, wenn auch bei uns schon allgemein 
anerkannt wäre, dass „es keine besondere Adelsinteressen giebt, die 
man in anständiger Gesellschaft verlautbaren dürfte." (Balt. Monats­

schrift 1861, Bd. IV, p. 181.) 
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Verbesserung der bäuerlichen Lage, wohl zumeist bona fide, 

aber ohne Verständniss vorgebracht worden ist. Erst wolle 

man den Mann bilden, dann seine politische Berechtigung 

erweitern. Es ist immer wieder das: Waschen ohne nass 

zu machen; Schwimmen lernen ohne ins Wasser zu gehen; 

erst lesen lehren, dann den Staar stechen. Als ob man 

Jemandem in der Schule politische Reife beibringen kann, 

oder Verständniss für Landesangelegenheiten durch Be­

handlung dessen, was nicht Landesangelegenheit ist! Fast 

Alles, was im Verlaufe der Agrarreform über dieses Ar­

gument gesagt worden ist86), findet auch hier seine volle 

86) Johann Georg Eisen von Schwarzenberg, 
Pastor zu Torma und Lohusu, sagt in seiner „Beschreibung der Leib­
eigenschaft in Livland": Alle Fehler und Laster der Leibeigenen ent­
stehen aus seiner jammervollen Lage. Viele Edelleute meinen, der 
leibeigene Bauer müsse erst durch den Schulunterricht herangebil­
det sein, ehe man ihm die Freiheit geben könne; das würde noch sehr 
l a n g e  d a u e r n  u n d  w i e  w  ü  s  s t e  m a n , w a n n  d e  r  A u g e  1 1  b  1  i c k  d e r  
vollkommenen Reife gekommen. Und was soll der Leibeigene, 
ehe er frei ist, mit den menschlichen Begriffen und Empfindungen? 
Also erst Freiheit und dann Schulen. (Balt. Monatsschrift 1870, Bd. 
XIX, p. 47.) Nachdem gezeigt worden, wie wenig erfolgreich alle Be­
strebungen des vorigen Jahrhunderts für die Volksbildung geblieben 
waren: „Erst der freie Bauer war in der Lage, von der ihm er-
theilten Bildung wirklichen Gebrauch zu machen, und eine langjäh­
rige Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Bauerstand selbst den Werth 
dieser Bildung erst einzusehen vermocht hat, als dieselbe aufhörte 
ein isolirtes Geschenk zu sein, dessen Benutzung er sich vorschreiben 
lassen musste. Dass 120 und mehr Jahre vergangen sind, bevor 
unsere Nationalen von sich aus den Bildungsbestrebungan der Geist­
lichkeit entgegenkamen, liefert den deutlichsten Beweis dafür, dass 
die Freiheit die nothwendige Vorbedingung für jedes auch nur an­
nähernde Verhältniss geistiger Güter jeder Art ist." „ J u 1. E c k a r d t, 
Zur Livl. Landtagsgeschichte. Balt Monatsschrift 18G9, Bd. XV111, 
p. 2S2.) Die Analogien zwischen dem Vorstehenden und der Frage 
wegen Erweiterung der politischen Rechte und Pflichten des Bauer­
standes leuchtet wohl von selbst ein. Wie die Befähigung zur Frei­
heit erst durch ihren Gebrauch erlernt wird und alsdann der Kreis 
der Befähigungen insgemein eine Ausdehnung nach allen Richtungen 
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Anwendung und ist wertli recapitulirt zu werden, beson­

ders aber ist auf ein von der Baltischen Monatsschrift87) 

vorgehaltenes höchst lehrreiches Beispiel hinzuweisen. 

Unsre Vergangenheit ist vergiftet worden durch den 

wirtschaftlichen Zwiespalt zwischen den Ständen. Sucht 

erfährt, so kann auch die politische Befähigung nur durch selbst-
t h ä t i g e  T h e i l n a h m e  a m  p o l i t i s c h e n  L e b e n  e r w o r b e n  w e r d e n .  U n d  j e  
grösser und vielfältiger solche Theilnahme ist, um so mehr wachsen 
auch Interesse und Verständniss dafür und die politische Tugend, im 
Mitbürger, welch' Standes und welcher Nation er auch sei, einen 
Genossen des staatlichen Lebens, mit seinen schweren und seinen er­
hebenden Momenten, zu sehen." 

87) Ludwig Schmarda (Eine Reise um die Erde in den 
Jahren 1853—1857) referirt von der Cap-Colonie: Die farbige Be­
völkerung (Malayen, Kaffern, Neger, Hottentotten, Blendlinge) waren 
erst i. J. 1834 emancipirt worden. Bis dahin waren sie Sclaven im 
engsten Sinne des Wortes, und zwar in einer unwissenden, halbbar­
barischen holländischen Bauernbevölkerung, stehen geblieben auf dem 
Niveau geistiger Elitwickelung der europäischen Vorältern vor 250 Jah­
ren. Jetzt ist jeder freier Staatsbürger und „legt seine Stimme in 
die Wagschale für die Wahl des Vertreters seiner Rechte. Hat er 
100 Lvr. Besitz oder entsprechendes Einkommen, so kann er Parla­
mentsmitglied werden. Nach 25 Jahren !" — „Es war sehr interessant, 
bei den Wahlen zum ersten Colonialparlament die anständige Haltung 
und den Ernst dieser Massen zu seheu, die man doch noch vor 25 
Jahren für nicht viel besser als Hausthiere gehalten hat. Das Be-
wusstsein individueller Freiheit, welche die englische Verfassung jedem 
ihrer Staatsbürger aufdrückt, ist auch an dieser rohen Masse nicht 
spurlos vorübergegangen, es hat sie bald ihren Weg als freie Männer 
kennen gelehrt und ihnen ein Gefühl von persönlicher Würde gegeben, 
wie wir es im alten Europa vergebens suchen. Der Ernst und An­
stand dieses rohen Haufens in der ganzen Hitze der Wahlagitation 
widerlegt aufs Glänzendste die heuchlerischen Behauptungen eng­
herziger Büreaukraten, dass gewisse Classen oder Rafen wegen be­
schränkten U nterthanenverstandes der Freiheit nicht fähig sind und 
daher beständig gegängelt oder unter der Peitsche gehalten werden 
m ü s s e n ,  u m  g l ü c k l i c h  z u  s e i n " .  —  B a l t .  M  o n a t s s c l i r i f t  1 8 6 3 ,  B d .  V I I ,  
pp. 189 u. 190.) „Müssen wir — fügt die Redaction hinzu — „müssen 
wir zu den Antipoden gehen, um politische Weisheit zu lernen? . . , 

(Siehe Anmerkung 2.J 
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man nicht mit volltönenden Formeln und Phrasen zu glän­

zen, sondern entschliesst man sich, das Kind mit dem or­

dinären Namen zu nennen, der ihm zukommt, so reducirt 

sich die „Machtfrage", wie sie in der Vergangenheit zwi­

schen dem Adel und den städtischen Corporationen Zwie­

tracht erregt hat, einfach auf Brotneid. Die Städte klagten, 

in ihrer „bürgerlichen Nahrung" beengt zu werden durch 

die Vorkäuferei des Adels, durch die Güteraccaparation 

u. s. w. Der Adel klagte, in gleicher Weise durch die 

Zunft- und Handelsregeln, durch städtischen Branntwein­

brand etc. in seinen „Interessen" beeinträchtigt zu werden. 

Das Feld ihrer wetteifernden Thätigkeit aber während der 

ganzen acuten Periode der Agrarfrage, so lange dieselbe 

noch auf dem wirtschaftlichen Gebiete sich bewegte, das 

gemeinsame Arbeitsfeld, von welchem sie sich gegenseitig 

zu verdrängen suchten, das war — Ausbeutung des Land­

volkes — bis ihnen beiden dieses Gebiet unter Beihilfe der 

Staatsregierung verschlossen wurde durch Selbstständig-

machung des Bauerstandes. Nun stehen die drei gewerb-

ständischen Gruppen: Adel-, Bürger- und Bauerstand in 

so weit ex nexu und in so weit ebenbürtig und gleichbe­

rechtigt und gleichbefähigt nebeneinander, dass legitime 

Wechselbeziehung zwischen ihnen auf dem wirtschaftlichen 

Gebiete sattfinden kann und stattfindet. Aus dem acuten 

Stadio der Agrarfrage sind wir heraus. Vom Sich-Ver-

schlingen kann keine Rede mehr sein, kein Gedanke mehr 

daran. 

Nun stehen wir, so zu sagen im Stadio der chronischen 

Nachkrankheit. Die „Machtfrage" hat ihren materiellen 

Hintergrund verloren, nicht nur durch die Gesetzgebung, 

auch durch geläutertes Zeitbewusstsein. Sie beschränkt 

sich heute gewissermaassen auf eine theoretische Befriedi­
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gung grossherrlicher Eitelkeit. Man kann sich nicht ent-

schliessen zum Aufgeben der gewohnten politischen Prä­

rogative. Den reformatorischen Tendenzen wird, wie zur 

Fölkersahmschen Zeit, mit sonderbaren Rechenexempeln 

entgegengetreten, zur Beschönigung und Rechtfertigung der 

eigentlichen Beweggründe. Diese chronische Periode könnte 

noch lange dauern, unter normalen Verhältnissen, ohne uns 

gerade das Leben zu kosten. Noch lange könnten wir 

fortfahren uns gegenseitig zu misstrauen, anzuschwärzen und 

zu verdächtigen. Noch lange könnte der Städter dem Edel­

mann vorwerfen, er mache aus der Besetzung der Richter­

stühle u. s. w. in ungebührlichem Maasse eine „Machtfrage" 

zu Gunsten des Adels und umgekehrt. Noch lange könnten 

wir es ertragen, dass der Bauer ohne volles Vertrauen zu 

den Behörden hinaufsieht, an deren Bewählung er keinen 

Theil hat; dass er misstrauisch ist hinsichtlich der Um­

legung der öffentlichen Abgaben und hinsichtlich ihrer Ver­

wendung; dass er es ungerecht findet, bei erreichter Voll­

jährigkeit noch bevormundet zu werden; dass er es un-

correct findet, keine Einsicht in die Führung der Vormund­

schaft zu erhalten; dass er es als Bedrückung empfindet, 

politisch weniger berechtigt zu sein, als seine Reichsge­

nossen; dass er in allen Dingen voraussetzt, die politische 

Oberherrlichkeit werde ausgenützt zur Förderung von Son­

derinteressen, zur Unterdrückung seiner Entwicklung, zum 

Nichtaufkommenlassen seiner Nationalität etc. etc. etc. — 

noch lange könnten wir, hinsiechend und ohne grade unter­

zugehen, einen solchen Zustand ertragen , lebten wir auf 

der „Robinsoninsel". 

Da aber das nicht der Fall ist, da wir Glied eines 

grösseren Körpers sind und von dessen Gesundheitszustän­

den aufs Nächste berührt werden, so haben wir unserem 
5 
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inneren chronischen Leiden sorgsamste Aufmerksamkeit 

zuzuwenden und wir sollten alles daran setzen, möglichst 

rasch auch das, nicht ungefährliche, atonische Stadium der 

Reconvalescenz zu überwinden, um allen Eventualitäten 

gegenüber vollkommen gesund und robust gegenüberzu­

stehen. — Denn es ist eine bekannte Sache: befindet sich 

ein Gesammt-Körper in bedenklichem Gesundheitszustande, 

so werden diejenigen Theile und Organe desselben am 

ehesten und von den schlimmsten Erkrankungen ergriffen, 

deren Gewebe die geringste normale Festigkeit des Ge-

fiiges aufweisen, und schon an sich eine innere Neigung zum 

Auseinanderfallen oder zu Missbildungen zeigen. 

Solche Neigungen in unsrem provinciellen Staatswesen 

nach Möglichkeit und möglichst rasch zu beseitigen, muss 

daher als die wichtigste Aufgabe unsrer provinciellen Poli­

tik gelten, — eine Aufgabe, der gegenüber alle „Macht­

fragen" der alten Stände, die ohnehin nach Umbildung ihrer 

wirtschaftlichen Grundlagen keine Existenzberechtigung 

mehr haben, gänzlich bedeutungslos geworden sind. Und 

was hat zu geschehen, um solche repulsive Neigungen zu 

beseitigen ? — In der acuten Periode musste man die ver­

schiedenen Elemente wirtschaftlich ex nexu setzen, um sie 

gefährlichen Gelegenheiten zu entziehen. Nun, da die 

wirtschaftliche Selbständigkeitmachung glücklich vollbracht 

ist, setze man die gesonderten Gruppen politisch in Ver­

bindung, damit sie Gelegenheit erlangen, gemeinschaftlich zu 

arbeiten, in der gemeinsamen Arbeit sich gegenseitig kennen, 

schätzen und achten zu lernen, und Vertrauen und Anhäng-

lichkeit zu einander zu gewinnen. Solche „brüderliche Hand­

reichung" aber brächten wir nicht zu Stande, oder ein Versuch 

dazu hätte nicht den gewünschten Erfolg, wenn wir nicht 

gleichzeitig, jeder für sich, dem aus der Geschichte redenden 
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Gewissen Gehör gäben, und uns aufrichtig prüften, wie viel 

Jeder an den historisch üerkoramenen KrankheitsstofFen — 

an den „Spaltpilzen", so zu sagen, — noch an sich trägt 

und zu überwinden und niederzuhalten hat; — der Eine 

die engherzige, nichtachtende Grossmannssucht, der Andre 

das unbegründete Misstrauen und die Abneigung, welche 

an vorurteilsloser Würdigung hindert. — Beiderseits aber 

hat man nicht mit romantischer Wehmuth zurückzudenken 

an eine angeblich herrliche Vorzeit, nicht ihr Dahinschwin­

den zu bedauern, nicht zurückzuverfallen in die grössen-

theils überwundenen Anschauungen und Instincte der Vor­

fahren, — vielmehr hat man beiderseits mit Genugtuung 

zu constatiren, dass man gemeinsam zu reiferen Ansichten 

und Zuständen gelangt sei, und beiderseits hat man sich 

zu bestreben, in befestigter Gemeinsamkeit weitere Stufen 

zu ersteigen, zu Nutz und Frommen der Heimath und 

des Reiches. 

Je mehr uns gewissenhafte Selbstprüfung und auf­

richtige Selbstbeurtheilung, jedem Einzelnen und Allen zu­

sammen, gelingt, um so zuversichtlicher werden wir unsres 

Weges einherziehen und meinen: Mag kommen, was wolle 

und was uns beschieden ist! In einem anderen Lichte wird 

uns dann die Vergangenheit dieses Landes erscheinen, in 

einem neuen seine Zukunft. Mit mehr Anrecht aufs Ein­

treffen, als man bisher erwarten durfte88), werden wir dann 

ausrufen: „Via crucis via lucis!" 

Via lucis! Dann wird in hellerem Lichte erscheinen, 

was an bewahrenswerther Erbschaft wir von der Vorzeit 

88) Samson 1. c., Sp. 152. 
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überkommen haben, und mit vollerem Rechte werden wir 

dann uns dessen rühmen dürfen. 

Wie die Livländische Vergangenheit ausserordentlich 

geeignet war, die schlimmen nationalen Eigenschaften, so­

wohl der Einwanderer als der Eingeborenen, gross zu zie­

hen und in erschrecklichem Maasse auszubilden, so war 

sie auch ganz besonders dazu angethan, die trefflichen Cha­

rakterzüge weiter zu entwickeln, jedoch ohne ihnen Ge­

l e g e n h e i t  z u  b i e t e n ,  z u m  N u t z e n  d e s  g a n z e n  L a n d e s  

sich zu entfalten und Früchte zu tragen. 

Neben der abenteuernden Gewaltthätigkeit der Feu­

dalzeit und der particularistischen Neigung zu ständischer 

Abschliessung brachten unsere Vorfahren eminente Bega­

bung zu staatlicher Selbstverwaltung nach Livland. Er­

staunlich rasch wurden die eroberten Lande staatlich or-

ganisirt; nach verhältnissmässig kurzem Zeiträume boten 

sie ein Bild geordneter Verwaltung, welche die Colonie 

fast ebenbürtig dem Mutterlande zur Seite stellte. — Es 

ist bereits berührt worden, wie durch abnormes ungehin­

dertes Ueberwuchern der ständischen und der Einzelinter­

essen die Lebensfähigkeit des Föderativstaates, seine Be­

fähigung zu selbständiger Existenz, vernichtet wurde. In 

hohem Grade muss es Wunder nehmen, dass trotz der, 

alle staatlichen Bande lockernden inneren und äusseren 

Verhältnisse, trotz der wiederholten Verwüstungen des 

Landes, trotz des über Stadt und Land hereingebrochenen, 

lange andauernden, unsäglichen Elendes dennoch den ein­

zelnen ständischen Gruppen ihre organisatorische Begabung, 

ihre Befähigung zur Selbstverwaltung in beschränktem 

Kreise, nicht abhanden kam. Zu welch' erschrecklicher 

Höhe auch die allgemeine Entsittlichung und Verwilderung 

anwuchs — die Fähigkeit, ein gewisses Maass corporativen 
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Zusammenhanges zu bewahren und allmälig wieder zur 

Geltung zu bringen, ging doch nicht ganz verloren. Hat 

nun auch diese Begabung zur Selbstverwaltung zu keiner 

Zeit für das ganze Land nutzbar gemacht werden können, 

ist sie vielmehr bisher in spontaner Weise fast ausnahms­

los immer nur in durchaus particularistischer, ständischer, 

mithin landesfeindlicher Richtung zur Geltung gelangt, so 

ist es dennoch eine kostbare Erbschaft von hoher Ver-

werthbarkeit. Der Zukunft ist es hoffentlich vorbehalten, 

das ganze Land von ihr Vortheil ziehen zu lassen. 

Bis vor Kurzem hat nicht ein einziges Beispiel vorge­

legen für die Geneigtheit, ständischen Prärogativen zum 

Besten des ganzen Landes zu entsagen. Vielmehr ist man 

stets bedacht gewesen, dieselben krampfhaft, nach äus-

serster Möglichkeit zu wahren und, Recht und Billigkeit 

ausser Acht lassend, sie zu mehren; im kleinlichen Hadern 

um ständische Vorrechte hat man sich nicht gescheut, auch 

die geringfügigsten Streitigkeiten89) bis in die obersten 

Reichsinstanzen zu verfolgen u. s. w. Bis vor Kurzem sind 

ausnahmelos alle bessernden Reformen hinsichtlich Wieder­

einschränkung der ständischen Prärogative entweder von der 

Regierung ausgegangen oder mit Hilfe äusserer Pression 

vollzogen worden. 

Erst der neuesten Zeit ist es vorbehalten gewesen, in 

dieser Beziehung Nova zu constituiren. Den Landsassen 

hat man selbst den ihnen verbliebenen Rest ihrer politischen 

Berechtigung jahrelang in rechtskränkender Weise verkürzt, 

ohne dass bei denselben, wie vormals, die Regung erwacht 

89) Z. B. die Frage, ob als Gevatter bei Taufhandlungen der 
Landgerichts - Assessor oder der Bürgermeister den Vortritt habe. 
Julius Eckardt, Livland im achtzehnten Jahrhundert, Lpz. 1876, 

p. 180. 
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wäre, höheren Ortes darüber Klage zu führen — ein Be­

weis, wie sehr man der Zusammengehörigkeit sich bewusst ge­

worden ist. — Was früher nie vorgekommen war: eine 

ganze Reihe wichtiger ständischer Prärogative wurden ge­

opfert gänzlich ohne äusseren Anlass, ohne vorhergegangene 

Pression (Aufgeben des ausschliesslichen Güterbesitzrechtes, 

des ausschliesslichen passiven Wahlrechtes, Hinzuziehung 

bäuerlicher vollberechtigter Glieder zu den Kirchspielscon-

venten)90). Man stelle sich vor, dass dieser offenbar in 

der Luft und in der Zeit liegende liberale Zug zu weiterer 

Wirkung gelange, dass man sich entschliesse, die ständi­

schen Schranken allmälig immer mehr, resp. gänzlich, fort­

zuräumen — so ist ja wohl ersichtlich, dass die Inländi­

sche Selbstverwaltungstüchtigkeit, welche vormals zu grossem 

Theile im Dienste ständischer Feindschaft und Bekriegung 

stand, mithin zum Schaden des Landes ausgenutzt wurde, 

künftig in hohem Maasse zur Förderung des Landeswohles 

thätig werden wird. 

Ein ganz neuer Factor wird dabei zum Wohle des 

Landes in Action treten. Den bisher leitenden Kreisen 

war ihre Präponderanz durch die ständische Abgränzung 

gesichert und es bedurfte keiner sonderlichen Anstrengung 

zur Bewahrung der Herrschaft. Eine gewisse Schlaffheit 

in Fortführung der Routine, wie sie auch durch Ueberbür-

dung sich erklärt, musste durch diesen Umstand befördert 

werden. Beim Fallen der ständischen Schranken und beim 

90) So sehr waren die liberalen, das Land von den feudalen 
Fesseln zu befreien geneigten, Tendenzen in den Vordergrund getreten-, 
so sehr waren die „conservativen" Instincte gewichen. Die letzten 
Ereignisse, das augenblicklich e Vorwalten „conservativer" Bestre­
bungen — es ist ja wohl nur ein vorübergehender „Rückfall", zurück­
zuführen auf besondere, wohl persönliche, also nicht dauernde Con-
stellationen. 
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Bestehenbleiben der Ansprüche der bisherigen Herrscher 

auf vorwiegenden Einfluss wird dagegen ein Wettbewerb 

nothwendig eintreten, der offenbar zur Erhöhung der öffent­

lichen Thätigkeit, zum Wohle des Ganzen, wird führen 

müssen. Die bisher politisch Alleinberechtigten werden 

nur durch erhöhte öffentliche Thätigkeit eine hervorragende 

Stellung bewahren können. In den noch nicht berechtigt 

gewesenen Kreisen wird man bestrebt sein, durch besonne­

nen Eifer Zutrauen und Einfluss zu gewinnen. 

Es darf hier nicht vergessen werden, dass auch die 

lettische und estnische Landbevölkerung der Befähigung 

zur Selbstverwaltung, durch Einfügung in den livländischen 

provinciellen Staatskörper, in merklichem Grade theilhaf-

tig geworden ist. Wiewohl erst seit wenigen Menschen­

altern sie zur Selbstverwaltung ihrer Gemeinden wieder 

berechtigt worden, hat sie darin doch schon ein höheres 

Geschick erlangt, als z. B. die französische Landgemeinde, 

welche selbst ihre geringeren Competenzen nicht mit gleicher 

Unabhängigkeit auszunutzen weiss. — Grade diesem Um­

stände gegenüber muss es als eine schreiende Anomalie 

erscheinen , dass dort jedem achtbaren Individuum ohne 

irgend welche Ausnahme alle Rechte eines Staatsbürgers 

in vollstem Maasse zustehen, hier dagegen man dem bäuer­

lichen Mitbürger nicht einmal einen indirecten Einfluss auf 

die Kreis Verwaltung zugestehen will. 

Wenn liberalere Tendenzen zu durchgreifenderer Gel­

tung gelangen und es möglich geworden sein wird, unsre 

öffentlichen Einrichtungen den Bedürfnissen der Zeit mehr 

anzupassen, dann wird auch eine andre Eigenschaft unsres Land­

volkes zu noch nicht dagewesener Bedeutung gelangen: seine 

Wirtschaftlichkeit. Die Veranlagung dazu ist ohne irgend 

welchen Zweifel eine glänzend hervorragende. An wirth-
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schaftlicher Ausdauer und an wirtschaftlicher Sparsamkeit 

thut es ihm keine Landbevölkerung Europas zuvor. Es ist 

das offenbar eine Errungenschaft der durchgemachten 

harten Schule, welche die Fähigkeiten dazu in der Leib­

eigenschaftszeit entwickelte; ihre freie Anwendung wurde 

nach Aufhebung der Hörigkeit und der Frohne ermöglicht. 

— Vormals kamen diese werthvollen Eigenschaften zunächst 

dem Erbherrn und nur indirect odergarnicht dem provinciellen 

Staatskörper zu Gute. Fortan zieht der Landmann davon 

zunächst selbst den Nutzen und er wird befähigt, als kräf­

tiges und selbsttätiges Glied die staatlichen Einrichtungen 

der Heimath zu stützen. Und dass das Verständniss da­

zu sich bald einstellen würde, darf ohne Zweifel erwartet 

werden bei der hervorragenden Intelligenz und Ausbildungs­

fähigkeit, welche die Landbevölkerung trotz jahrhunderte­

langen Druckes sich bewahrt hat. 

Nur diejenigen Vorzüge waren hier zu betonen, welche 

hinsichtlich unsrer politischen Entwicklung in Betracht 

kommen. Doch können auch unsre gesellschaftlichen Ei­

gentümlichkeiten nicht gänzlich unerwähnt bleiben, welche 

am directesten und unmittelbar uns das Land zur Heimat 

machen, lieber und werther als jedes andre Land. Auch 

die leichtlebige und doch tiefe Gemütsart, die ungezwun­

genen und freisinnigen Umgangsformen, die man vergeblich 

in Deutschland suchen würde, und die trotz der politischen 

Abgegränztheit dennoch eine Annäherung der verschiedenen 

Gesellschaftskreise bewirken — auch unsere gesellschaft­

lichen Eigentümlichkeiten würden der politischen Unifi-

cirung des Landes zu Gute kommen und höhere Bedeutung 

gewinnen, während sie bisher als wunderliche taube Blüthen 

am feudal ausgebildeten Stamme gelten konnten. 

Wie schwer auch unsere Vergangenheit gewesen, wie 
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grosse Last der Verschuldung sie uns auch aufgebürdet 

hat — es ist ersichtlich geworden, dass wir uns ihrer ent­

ledigen können, wenn wir es aufrichtig wollen; die 

Schuldenlast ist bereits um ein Beträchtliches leichter ge­

worden. Mag das Gewissen uns dazu treiben, sie weiter, 

sie gänzlich zu tilgen. 

Wer sich bewusst ist, Werkzeug in höherer Hand zu 

sein, Mitarbeiter bei Erfüllung einer heiligen Mission, der 

mag dem historischen Gewissen Gehör geben und erkennen, 

dass nicht durch Rückkehren auf die Irrwege der Vorzeit, 

nicht durch Verweilen auf denselben, nicht durch zögernde, 

widerwillige Umkehr, sondern dass nur durch entschiedenes, 

z u v e r s i c h t l i c h e s  u n d  r ü s t i g e s  V o r d r i n g e n  i n  d e r  R i c h ­

t u n g  v e r s ö h n e n d e r  u n d  z u s a m m e n f a s s e n d e r  R e ­

formen die Aufgabe erfüllbar ist. 

Hinsichtlich unsrer, so zu sagen inneren Politik 

dürfte es nach dem Vorangeschickten überflüssig erscheinen, 

die Richtung solcher versöhnender und zusammenfassender 

Reformen noch näher im Einzelnen zu bezeichnen. In Kürze 

wäre zu wiederholen: Wo Antagonismus besteht zwischen 

getrennten Gruppen, da strebe man politische Zusammen­

fassung an, um zu verbinden und zu versöhnen, und man 

hüte sich vor dem Schlagworte „verfrüht", durch welches 

von näher eingehendem Nachdenken und Ueberlegen Mancher 

sich abhalten lässt — namentlich hüte man sich davor hinsicht­

lich der Frage : kann dem Bauerstande erweiterte politische 

Berechtigung zugestanden werden? Wird doch dem Lehrlinge 

ein Werkzeug anvertraut, dass er noch nie gehandhabt hat — 

erst durch den Gebrauch, und nicht anders, lernt er es 



74 

nützlich verwenden — durch den Gebrauch unter den Au­

gen des Lehrmeisters. So möge auch unser lettischer und 

e s t n i s c h e r  L a n d s m a n n  z u  e r w e i t e r t e r  u n d  g e m e i n s a m e r  

politischer Thätigkeit herangezogen werden. Es ist die 

allereinzigste Art, uns mit ihm politisch zu amalga-

miren; — dieser Gedanke ist leider Manchem neu. Er 

wird aber Jedem einleuchten, der die dringende Notwen­

digkeit solcher Amalgamirung zu erkennen gesucht hat. 

Zusammenfassend und versöhnend sollte auch eine 

andre Reform sein — eine Reform, die nicht in Paragra­

phen zu fassen ist — sie betrifft den tiefsten Grund unsres 

politischen Fühlens und Denkens, sie betrifft, so zu sagen, 

unsere äussere Politik. 

Während der ganzen Dauer ihrer siebenhundertjähri­

gen Geschichte haben die Livländer sich ausgezeichnet durch 

hervorragende Begabung zur Selbstverwaltung; dennoch 

aber haben sie zugleich sich völlig unfähig erwiesen, dem 

Drange nach selbstständiger staatlicher Existenz zu genü­

gen ; und so oft, durch Gewährenlassen seitens der Fremd­

herrschaften, Livland sich selbst überlassen war, hat es in 

selbstverzehronder innerer Fehde sich aufgerieben. Stän­

discher, das Wohl der Gesammtheimat nichtachtender, 

rücksichtsloser, egoistischer Particularismus vertrat den 

Patriotismus. Je feindlicher Jemand den Mitständen und 

somit der Heimat gegenüberstand, ein um so grösserer 

Patriot erschien er sich und seinen Standesgenossen und 

gar leicht galten missverstandene eigenste Interessen als 

Heiligthümer des Standes und des Landes. 

Derselbe Particularismus, wie er sich nach innen zeigte, 

manifestirte sich auch nach aussen. Der Gedanke, dass 

seit Auflösung der Livländischen Conföderation das Land 

einem grösseren Ganzen als Glied angefügt sei, dieser Ge­
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danke scheint nie zu lebhaftem politischem Bewusstsein 

gelangt zu sein, geschweige denn allgemeine Geltung 

gewonnen zu haben. Hat auch Livland seinen Herrschern 

noch so zahlreiche, noch so tüchtige, noch so treue und hin­

gebende Diener und Vertheidiger geliefert — es haben immer 

nur persönliche Beziehungen von Unterthanen zu Monarchen 

bestanden. Wir dürfen uns rühmen, dass jeder Livländer und 

Livland insgesammt allezeit musterhaft dagestanden haben 

in ihrer pfiichtgemässen Unterthanentreue. Zugleich aber 

— wollen wir der Wahrheit die Ehre geben — müssen wir 

zugestehen, dass der Begriff „Reichstreue" wohl vielen 

ein unbekannter war, ein noch nicht dagewesener. Das Be­

wusstsein der Reichsangehörigkeit, mag es auch hier und 

da in Staatsschriften gewissermaassen zu stylistisch höflichem 

Ausdrucke gelangt sein, es hat tatsächlich im Grossen 

und Ganzen bis vor zwei Decennien nicht bestanden, weder 

zu polnischer, noch zu schwedischer, noch zu russischer 

Zeit. Auf dem tiefsten Grunde unseres politischen Bewusst-

seins, dort, wohin nur selten Jemand niederzusteigen hat, 

stand allezeit, dass wir mit dem Reiche nur durch die 

Gemeinsamkeit des Herrscherhauses verbunden seien. Erst 

zur Zeit der grossen Reformen des Reiches tauchte das 

Bewusstsein der Reichsangehörigkeit in einzelnen hervorra­

genden Köpfen als eine neue Erscheinung hervor und ge­

langte zu beredtem Ausdrucke. Gar bald aber ward diese 

Erkenntniss verdunkelt und unterdrückt durch die zum Theil 

ungerechten Angriffe gewisser Organe der russischen Presse. 

Im Getümmel dieses Kampfes und unter den mancherlei 

schweren Erlebnissen, welche mit demselben in unver­

kennbarem Zusammenhange standen, wäre es als Ver-

ratli an der Heimath erschienen, die Zugehörigkeit zum 

Reiche zu betonen und zuzugestehen, dass jene Angriffe, 
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wie ungerecht und übertrieben sie auch waren, doch realer 

Ausgangspunkte nicht ermangelten. 

Es ist nun aber Zeit, es ist hohe Zeit, sich dessen 

bewusst zu werden, dass solche reale Ausgangspuncte be­

standen haben und noch bestehen und dass wir zum Theil 

selber provocirt haben die Angriffe, die wir durchweg als 

ungerecht empfanden, die aber dennoch zum Theil wohl 

motivirt sind. 

Separatismus ist uns vorgeworfen worden, und wir 

haben mit Unwillen und Verachtung den Vorwurf von uns 

gewiesen. Wir durften es, und dürfen es, hinsichtlich an­

geblichen Gravitirens nach westlichen Schwerpuncten. Mag 

auch in einem oder dem anderen krankhaften Hirne und 

Herzen ein unnormales „Hangen und Bangen" zu gewisser 

Zeit vorgekommen sein — in seiner grossen Mehrzahl und 

in seiner Gesammtheit hat das Land stets unverbrüchlich 

treu zu seinem Monarchen gestanden. Wie Estland, treu 

seinem Eide, zu Sigismund stand, gegen Johann von Sö­

dermannland und gegen das schwedische Reich, so lange 

Sigismund König von Schweden war — so stand und so wird 

Livland immer zu seinem Monarchen stehen. 

Wird von dem Vorwurfe des Separatismus diese aus­

schweifende Uebertreibung abgestreift, so bleibt der reale 

Kern, welcher ihm zu Grunde liegt, und welcher allein, 

einzig und allein, den wahren Anlass der feindlichen An­

griffe bildet. 

Wenn wir, statt romantischen Idealen nachzuhängen 9I), 

91) Die romantische Geneigtheit, privatrechtliche Anschauungen 
ohne Weiteres auf das Gebiet der Politik zu übertragen, liegt gleich nahe 
sowohl feudalen Staatsmännern des Kirchspiels und der Gilde, wie auch 
über ihre gewerbliche Praxis emporgehobenen Rechtsanwälten. Die 
Erscheinu ng ist nicht specifisch Livländisch, sie tritt überall zu Tage. 
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nüchterner Realpolitik zugänglich gewesen wären; wenn 

wir uns Reichstreue hätten nachrühmen können, wie 

wir auf unsre Unterthanentreue stolz sein dürfen — hätte 

da jemals von Separatismus die Rede sein können? 

Dem Reiche gegenüber existirt der Separatismus, 

wir müssen es zugestehen und wir sollten erkennen, dass: 

hinc illae irae — und dass eine grosse und ernste Gefahr 

für uns darin liegt. Thatsächlich wollen wir nicht assimi-

lirt werden dem Reiche: wir wollen etwas Separates, etwas 

Appartes bleiben. 

Und wir sind dazu berechtigt — sagt man von jenem 

einseitig romantischen Standpuncte aus — berechtigt nicht 

nur durch Capitulationen und Tractate, durch unsre Privi­

legien, sondern mehr noch durch unsren Vorrang in Cultur 

und Gesittung. Und wir wollen, fügt man hinzu, diesen 

Vorrang nicht aufgeben durch Reichs-Assimilirung. 

Zugegeben — doch pflegt jede Sache mehr als eine 

Seite zu haben, oft sogar viele Seiten; und unterscheiden 

wir die Sache von der Form! 

Constatiren wir zunächst, dass unser Vorrang in Cultur 

und Gesittung von ganz andren Dingen abhängt, als von 

der Form unsrer politischen Existenz. 

Sie erklärt sich aus dem Umstände, dass es in der Politik viel leich­
ter ist, auf ererbte Rechte zu pochen — viel leichter, als sie zu be­
wahren und zu erwerben — sie zu verdienen; denn politische Rechte 
wollen alle Tage neu erworben werden, sollen sie nicht verloren gehen. 
Privatrechtliche Befugnisse, diese freilich gehen ungeschmälert auf 
den Rechtsnachfolger über, ohne Rücksicht auf dessen Macht oder 
Tugend. Ein politisches Recht aber will ohne Unterbrechung ge­
stützt werden durch Macht oder sittliches Verdienst, am wirksamsten 
durch Beides. — Auf politische Rechte pochen ohne die Macht, ihre 
Anerkennung zu erzwingen, und ohne die sittliche Kraft, sie täglich 
aufs Neue zu erwerben — das ist junkerhafter Romantismus auf 
schmächtigem Rosse. 
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Wir haben gesehen, aus der Historie erkannt, dass 

unsere politisch elendeste und schmachvollste Zeit zusam­

menfiel mit der Zeit der grössten Selbständigkeit und 

Ungebundenheit, und dass unser politischer und socialer 

Zustand sich in demselben Maasse und Tempo verbesserte, je 

mehr unsrer politischen formellen Eigenartigkeit Abbrach ge-

than wurde. Wir haben es sogar erlebt, dass zu keiner anderen 

Zeit der innerliche Fortschritt, auf socialem und politischem 

Gebiete, ein so rapider und, man möchte sagen, gigantischer 

war, als grade zu der Zeit, da unsre politische Eigen­

art, unsre Verfassung, rücksichtslos zertrümmert worden 

war: zur Zeit der Statthalterschaftsverfassung; denn in 

diese Zeit fielen die Anfänge der bahnbrechenden Sivers-

schen Reform von 1804. Daraus soll keineswegs gefolgert 

werden, dass der Fortschritt auf dem Wege der Zertrüm­

merung anzustreben sei — durchaus nicht — Continuität 

der Entwicklung ist gewiss fördersamer und anstrebens-

werther, bei vorhandener Strebsamkeit — es sollte nur be­

merkt werden, dass die äussere Form, die Verfassung, rück­

sichtlich der socialen und politischen Fortschritte unter 

Umständen eine untergeordnete und secundäre Bedeutung 

e i n n e h m e n  k a n n .  

Nicht unsrer Verfassung verdanken wir den Vorrang, 

vielmehr vornehmlich einem ganz anderen Factor, welcher 

uns gefördert hat trotz unsrer hemmenden particularistischen, 

zünftigen und gewissermaassen landesfeindlichen Verfassung; 

wir verdanken den Vorrang — der Zeit. 

Von früherer Zeit an, als das Reich, haben wir mitten 

im Strome der Cultur gestanden, — das gab uns den Vorrang 

Wer vor 15 Jahren wissen wollte, wie es vor 150 Jahren auf dem 

Hachen Lande Livlands aussah, der hätte ins Innere gewis­

ser wenigentwickelter Gouvernements des Reichs gehen sollen 
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und er hätte ein ziemlich zutreffendes Bild des alten Livlands 

gewonnen. Dass aber das Reichsinnere weniger als 150 

Jahre, viel weniger Zeit, brauchen wird, um dahin zu ge­

langen, wo wir heute stehen, muss Jedem klar sein, der den 

neueren Gang der dortigen Entwickelung beobachtet hat; 

und wenn wir fortfahren uns zu stemmen gegen die zeitge-

mässen Reformen, wenn wir fortfahren, uns wider Willen 

reformiren zu lassen, statt selbstthätig zu reformiren; — wenn 

wir aufhören zu thun, was wir in allerneuester Zeit glück­

licherweise zu thun begonnen haben in spontaner Freigebung 

des Güterbesitzes, in spontaner Freigebung der passiven Wahl­

berechtigung, in spontaner Erweiterung der Kirchspiels-

convente — kurz in freiwilligen Reformen; wenn wir darin 

innehalten — dann, ja dann werden wir über kurz oder 

lang — durch relativ rascheren Gang der Reichsentwicke­

lung — überholt werden und den Vorrang einbüssen. 

Die deutschen Einwanderer brachten manche Cultur-

errungenschaften nach Livland mit, welche das Reich erst 

später sich zu erwerben begann. —Aber sie brachten dem 

Lande auch die Gebrechen der damaligen Cultur; — Ge­

brechen, welche wir in unheilvoller Selbständigkeit bis ins 

Ungeheuerliche, weit über das im Mutterlande je bekannt 

gewordene Maass, entwickeln durften ; — Gebrechen, welche 

unsre staatliche Existenz vergiftet und unsere Entwicklung 

gehemmt haben und an denen wir noch heute kranken; — 

Gebrechen, die sich zusammenfassen in dem einen Worte: 

ständischer Particularismus. 

Das Reich hat diesen Krebsschaden im selben Maasse 

nicht gekannt, und es ist relativ gesunder und jugendlicher 

in die Culturentwickelung eingetreten. Zudem hat dort 

der nation ale Gegensatz zwischen Herr und Knecht, unter 

dem wir leiden, fast nirgend bestanden und die ständische 
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Versöhnung ist dort leichter als hier. Das alles vermehrt 

für uns die Gefahr des Ueberholtwerdens und mahnt uns 

aufs Nachdrücklichste, in unsrer politischen und socialen 

Entwickelung nicht die geringste unnöthige Pause eintreten 

zu lassen. 

Es sei nicht unsre Schuld, meint wohl Mancher Selbst­

zufriedene, wenn wir mit einigen Reformen im Rückstände 

sind; es lägen, führt man an, Beispiele vor, dass man uns 

die Reformen nicht so gönne, wie wir sie wünschen und 

wie allein wir sie brauchen können. Ja, es deute Manches 

darauf hin, dass man uns von gewisser Seite überhaupt 

die Reform nicht gönne und es ganz gern sähe, wenn wir 

in unsern zu engen Verhältnissen verkämen. 

Diese Entschuldigung ist jedenfalls nicht durchweg 

zutreffend — die Abschaffung der Ausschliesslichkeiten 

des Güterbesitzes und des passiven Wahlrechtes, die Er­

weiterung des Kirchspielsconventes — alles höchst bedeut­

same Reformen und letztere noch dazu eine Bildung, 

welche jeder Analogie im Reiche ermangelt — man hat 

sie unsrem Wunsche zugestanden und uns gegönnt. — 

Aber wenn auch jene entschuldigende Meinung nicht durch­

weg eine übertriebene ist, wenn auch ein Körnchen Wahrheit 

drin liegen mag, so müssten wir uns dadurch erst recht 

stimulirt sehen zu den nöthigen Reformen: um unsern Nei­

dern und Widersachern den Gefallen nicht zu thun. Je 

mehr wir Grund hätten feindlichen Verhaltens gegen uns 

gewärtig zu sein, um so besorgter müssen wir sein, zu 

Hause Friede und Einigkeit zu schaffen, um trotz alledem 

unsere Entwickelung zu sichern. Doch ist zu erwarten, 

dass auch solches Körnchen Wahrheit nicht Geltung be­

halten werde. Es scheint denn doch, dass diejenige Schule, 

welche uns mit nivellirender und zerstörender Feindselig­
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keit gegenüberstand, sich überlebt hat. Auch jenerseits 

dürfte man zu der Erkenntniss gelangen — und namentlich 

durch unser entgegenkommendes Verhalten dazu geführt 

werden —: dass Wohlwollen sichrer und fester verbinde, 

als rücksichtslose Härte; ^— dass „der Sturmwind dem 

Wandrer den Mantel nicht zu entreissen vermochte, wohl 

aber die Sonne mit ihren milden Strahlen." Wollen wir 

reformirend vorgehen, so wird uns von denen, die uns im 

Fortschreiten hindern könnten, schwerlich jemand noch hin­

dern wollen — falls wir nämlich vorgehen, wie wir es 

sollen. 

Wie wir es sollen — das leitet auf den abzulegenden 

Fehler unsrer — so zu sagen — äusseren Politik. Wenn 

bisher bei uns von Reformen die Rede war, so hat man 

sich lediglich gefragt, was uns passen könnte, und hat 

auch nicht entfernt darum gesorgt, ob es auch dem Reiche 

passen würde. Ja, man übertreibt wohl nicht, wenn man 

behauptet, dass es uns eine Art Genugtuung gewährt hat, 

eine von der des Reichs verschiedene Ausbildung der In­

stitutionen anzustreben, und dass uns eine Einrichtung, 

allein dadurch, dass sie fürs Reich gewählt worden, sich 

wenig empfahl. Wir wünschten eben, vom Reiche durchaus 

unterschieden zu werden. 

Durchdrungen von dem Bewusstsein, culturlich ent­

wickelter zu sein, als das Reich, meinten wir wohl, dass 

Formen, die als demselben anpassend erachtet worden, 

uns, den Vorgeschritteneren, unmöglich passen könnten. 

Dabei übersahen wir zweierlei. Einmal, dass dem Reiche 

politische Formen verliehen wurden, welche entwickeltere 

waren, als seine Zustände, Formen, in welche es sich hinein­

zuleben, zu welchen es sich heranzubilden hatte, Formen, 

welche uns, den Vorgeschritteneren, mehr als den Reichs-

6 
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genossen, anpassen mussten, aus welchen wir unmittelbar 

grösseren Nutzen zu ziehen, welche wir vollständiger auszu­

füllen vermochten als sie. Und wir übersahen das Andre: 

dass die Frage weder so zu stellen sei: entweder pure 

die von uns gewünschte Reform, oder pure garkeine — noch 

so: entweder die Reichsreform oder gar keine. Vielmehr 

ist das einzig Richtige ein Drittes. „Wer sagt Politik, 

sagt Compromiss." — Die Reichsreform im Auge behal­

tend hatten wir uns zu fragen: wie wäre dieselbe zu modi-

ficiren, resp. zu vervollständigen, und zugleich unseren Be­

dürfnissen und zugleich denen des Reichs zu entsprechen. 

Denn stellen wir uns auf den Standpunct der Reichs­

politik, so müssen wir es ohne Zweifel als ein berechtigtes 

Bestreben anerkennen, die Institutionen des ganzen Reiches, 

aller seiner Theile, möglichst homogen auszubilden 92), und 

92) Im Interesse des Reiches und seiner Verwalter muss es 
selbstverständlich liegen, dass sich in allen Theilen desselben mög­
lichst annähernd dieselben administrativen Formen ausbilden, das­
selbe hierarchische Gebäude vorfinde. Das schliesst aber keineswegs 
locale Abweichungen aus, und zwar um so weniger, wenn dieselben 
vervollkommnete Zustände bezeichnen, welche noch nicht überall er­
reichbar sind, denen jedoch entgegengestrebt wird. Die Landschafts­
verfassung des Reiches kennt z. B. kein Mittelglied zwischen der Gemeinde 
und dem Kreise. Das Fehlen eines solchen Mittelgliedes wird dort 
bereits vielfach schmerzlich empfunden und der Wunsch, ein selches 
zu schallen, um der Kreisverwaltung ihre Aufgabe zu erleichtern, 
ist bereits mehrfach geäussert worden. Wir aber besitzen schon 
dieses Mittelglied im Kirchspielsconvente, und wir werden durchaus 
bedacht sein müssen, es zu conserviren und es in passender Weise 
der Landschaftsverfassung einzufügen ; es ist nicht abzusehen, welchen 
Grund die Reichsverwaltung hätte, dieses, unseren reicher entwickel­
ten Verhältnissen entsprechende Organ uns zu missgönnen. — In 
gleicher Weise zeigt sich, dass auch unsere Landgemeinde eine rei­
chere Gliederimg aufweiset, als die des Reichsinnern. Der Verfassung 
dieser letzteren liegt die Voraussetzung zu Grunde, dass sie aus 
gleichartigen, an die Gemeinde gebundenen Landeigenthümern be­
stehe, während die livländische Landgemeinde neben den Grundeigen-
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wir müssen es dem Reichspolitiker nachfühlen, wenn er 

irritirt, ja feindlich erregt wird durch unser Bestreben, 

formell durchaus etwas Besonderes sein, bleiben oder wer­

den zu wollen — selbst wenn dieses Besondre formell nicht 

wesentlich besser ist. In diesem Sinne müssen wir einge­

stehen, einen Theil der gegen uns gerichteten Animosi­

tät selbst verschuldet zu haben. Stellen wir uns auf 

den Standpunct der Reichstreue, so werden wir von 

vornherein, a priori, den Reichsreformen gegenüber an­

ders, nämlich entgegenkommender, uns erweisen und 

werden lediglich die den localen Gewohnheiten und Ver­

hältnissen entsprechenden Detail-Modificationen in Vorschlag 

bringen und nur dann remonstriren, wenn der Fortschritt 

des Reiches, bei uns eingeführt, für uns gleichbedeutenp 

mit einem Rückschritte wäre — ein Fall, dessen Eintreffen 

wohl kaum jemals und umsoweniger nachweisbar würde, 

als bekanntlich das Formelle einer Institution verhältniss-

thümern (Besitzer mehr oder weniger ausgedehnter Bauergüter), auch 
zahlreiche Pächter aufweiset, welche, wenn auch nicht in gleichem 
Maasse, wie die Grundeigenthiimer, immerhin in andauernder Weise 
an die Gemeinde gefesselt sind; ausserdem aber in sehr erheblicher 
Menge „lose Leute" sehr verschiedener Qualification, und 
verschiedener socialer uud politischer Bedeutung: nicht nur Acker­
knechte und Dienstboten, sondern auch Handwerker aller Art, Gewerbe-
und Handeltreibende, welche jeden Augenblick im Stande sind, ihre 
Verbindung mit der Gemeinde zu lösen. Selbstverständlich wird der 
livländischen Landgemeinde eine andre Verfassung anpassend sein, 
als diejenige der Gemeinde des Eeichsinnern. Hier wird eine geglie­
dertere Einrichtung, eine Annäherung an die Form der Stadtgemeinde, 
selbst die in letzterer herrschende Abtheilung der Wähler nach Cen-
susclassen, angemessener sein, als dort; wo die Glieder schon an sich 
homogen und gleichartig sind, bedarf es nicht einer Census-Einrich-
tung, welche ermöglicht, die Stimmen auch zu wägen, statt nur zu 
zählen. In beiden Fällen aber könnten gleichmässig ausgebildete 
Organe der Gemeindeverwaltung, zur Herstellung der dem Reiche 
nöthigen administrativen Homogeneität, bestehen. 

6* 
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mässig wenig in Betracht kommt, hinsichtlich ihrer Wirk­

samkeit, gegenüber dem Geiste, von dem sie getragen wird. 

Es ist wohl zuzugeben, dass unserer Entwickelung umso-

weniger Missgunst und Feindschaft entgegenstehen wird, 

je mehr wir, auf den Standpunct der Reichstreue uns stel­

lend, in unsren Reformplänen den Bedürfnissen des Reichs 

uns anpassen. 

Dieser Argumentation wird man vielleicht das Beispiel 

Finnlands entgegenhalten, dem die eigenartige Stellung 

und Entwickelung gegönnt werde, ohne dass eine Assimi-

lirung mit den Institutionen des Reiches in Aussicht ge­

stellt worden wäre; und man wird fragen, warum für uns 

nicht das Gleiche einzutreten habe. Die Antwort ist leicht: 

weil auf Finnland eine so schwere historische Verschul­

dung nicht ruht, wie auf Livland; weil Finnlands Vergan­

genheit die egoistisch-ständischen Bestrebungen nicht kennt, 

welche Livlands Unheil gewesen sind; weil die finnländi-

schen agrarischen Verhältnisse von Alters her so geordnete 

und gesegnete gewesen sind, dass ein Einschreiten der 

Regierung nie nöthig wurde; weil die Rechtspflege, die 

Polizei, die Pflege der Volksschule, das Verkehrswesen etc. 

den Bedürfnissen gemäss selbstthätig und aufs kräftigste 

entwickelt wurden; weil gegenüber den Bedürfnissen des 

Reiches — z. B. hinsichtlich der allgemeinen Wehrpflicht — 

v o n  d e n  „ P r i v i l e g i e n "  d e s  L a n d e s  a u f s  B e r e i t w i l l i g s t e  a b ­

gesehen worden etc. 

Es soll hiermit keineswegs gesagt sein, dass durch 

unsre Vorfahren und durch unsre bisherige Politik eine 

völlig unsühnbare Schuld uns aufgebürdet worden, und dass 

wir dadurch gänzlich verdammt seien, früher oder später 

unsre Eigenart durchaus einzubüssen und gänzlich im Reiche 

aufzugehen als ein fast unterschiedloser Theil desselben — 
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eine Eventualität, durch welche das Reich nicht minder 

als wir selbst geschädigt werden würden; denn ein solches 

vollständiges Aufgehen wäre nicht anders möglich, als 

durch Vernichtung, resp. Nichtausbildung, von Vorzügen 

und werthvollen Eigenschaften, an deren Erhaltung und 

Ausbildung dem Reiche ebenso sehr wie uns selbst gelegen 

sein muss. — Es hat nur auf die wirkenden Ursachen 

hingewiesen werden sollen, durch welche der Verlust werth­

voller Eigentümlichkeiten herbeigeführt, resp. die Erhal­

tung gesichert wird. — Nicht Strafe oder Belohnung hat 

dargestellt werden sollen, sondern nur die causale Verket­

tung, durch welche freilich auch jene bedingt werden. 

Hätte Livland eine so schuldfreie Vergangenheit, wie 

Finnland hinter sich — ja dann besässe es eine ent­

sprechende Gegenwart und hätte weniger besorgt in die 

Zukunft zu schauen. Haben wir dereinst die von der Vor­

zeit überkommenen politischen Schulden vollkommen abge­

tragen, dann werden wir die Ansprüche des Schuldenfreien 

zu erheben mehr berechtigt sein. Gleiche Ursachen, gleiche 

Wirkungen. 

Wir sind Erben unserer Vorfahren und können uns 

nicht entschlagen, ihre ganze Erbschaft anzutreten mit 

allen Activis und Passivis. Diese Einsicht sollte uns ge­

mahnen, den kommenden Geschlechtern ein besseres Ver-

mächtniss zu hinterlassen, ihnen eine bessere Zukunft zu 

bereiten. 

Die Passiva haben wir zu mindern durch versöhnende 

und zusammenfassende Reformen; durch Reform unsrer 

Anschauungen zunächst. Die Reform der Institutionen er­

folgt dann gewissermassen von selbst. Aeussere Reform 

durchs Gesetz bleibt zumeist mehr oder weniger todter 
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Buchstabe , wenn sie auf die innere Reform, auf die des 

Erkennens und Wollens, sich nicht stützt. 

Reines politisches Gewissen: mit der bösen Vergangen­

heit gebrochen zu haben — geläutertes politisches Be­

wusstsein wird entsprechendes freies und unbefangenes 

politisches Auftreten und Handeln nothwendig nach sich 

ziehen — solches Auftreten und Handeln, wie es unerläss-

lich ist, um die Activa zu conserviren und zu mehren: un­

sern culturlichen Vorrang. In formeller Hinsicht sind wir 

bereits in vieler Beziehung überflügelt. Die Institutionen 

des Reiches entsprechen den Anschauungen und Bedürf­

nissen der Gegenwart ungleich besser, als die einschnü­

renden, hemmenden, den inneren Hader begünstigenden 

Formen unsrer Vorzeit. Schwerlich kann es uns gelingen 

innerhalb dieser veralteten Formen in materieller Hinsicht 

den Vorrang, das culturliche Hervorragen, zu bewahren. 

Wenn der Gang, das Tempo der Entwickelung des Reiches, 

in culturlicher Hinsicht, seit fünfzehn Jahren, an vielen 

Orten rapider erscheint als die Schnelligkeit der unsrigen, 

so liegt es wahrl ich nicht an dortiger besserer Begabung 

dazu, sondern lediglich daran, dass die dortigen neuen In­

stitutionen die Entwickelung weniger hemmen und mehr 

befördern als es die unsrigen thun. Wenn wir, trotz der 

verfassungsmässigen Hemmnisse, in demselben Zeiträume 

gleichfalls einen bedeutenden Aufschwung zu verzeichnen 

haben, so ist einerseits wohl zu beachten, dass derselbe le­

diglich gewissen politischen Reformen zu danken ist (Ein­

führung der Bauern in den Grundbesitz, Vermehrung ihrer 

Rechtssicherheit, Einführung der Landgemeindeordnung, 

Heranziehung der Bauern zu erweiterter Betheiligung an der 

Selbstverwaltung durch Reform der Kirchspielsconvente); — 

und ist andererseits zu erwägen, um wieviel weiter wir 



87 

vorgeschritten wären, wenn wir schon seit Anfang der sechs-

ziger Jahre unter der Wohlthat der versöhnenden und zu­

sammenfassenden neuen Reichsinstitutionen gestanden hätten! 

Solche Entmissung besserer Institutionen und des durch sie 

ermöglichten grösseren Fortschrittes, zu welchem wir durch 

unsre Begabung berechtigt sind, hat den Abstand und die 

Grösse des Vorranges vermindert, sie ist gleichwertig 

einem verhältnissmässigen Rückschritte; sie erschwert unsern 

Nachkommen die Erfüllung der Aufgabe; sie hat in den 

Augen der Reichsregierung und der Reichsgenossen unsre 

Werthschätzung vermindert, und solche Missachtung ist 

ohne Zweifel zu grossem Theile der Grund zu mancher 

harten und rücksichtslosen Behandlung. Versäumtes ein­

holen, Verlorenes wiedergewinnen, die Zukunft bereiten und 

sichern, das Alles können wir nur durch entschiedenes 

Abschwenken von den fälschlich „conservativ" genannten 

Pfaden und durch entschiedenes Betreten des Weges der 

Reform. 

Wer durch die vorstehenden Erörterungen sein histori­

sches und politisches Gewissen zu grösserer Regsamkeit 

hat wecken lassen, der wird nicht nur Reformvorschlägen 

Geneigtheit entgegentragen, sondern er wird ihre grössere 

oder geringere Angemessenheit vor Allem danach bemes­

sen: ob sie mehr oder ob sie weniger versöhnend und zu­

sammenfassend sind; versöhnend und zusammenfassend 

nach Innen und nach Aussen. 





Beilag-e A. 

Die Geschichte unsrer Vergangenheit .... soll uns 
w e s e n t l i c h  d a h i n  f ü h r e n ,  z u  e r k e n n e n ,  .  .  .  .  i n  w i e w e i t  
d a s  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  u n s  G e w o r d e n e  ü b e r ­
haupt noch in der Gegenwart berechtigt ist. — 
Wir leben auf keiner Robinsoninsel. Wir haben Beziehun­
gen zum Reich, dem wir politisch angehören der 
enge provincielle Standpunct kann uns, weil er in Wirk­
lichkeit nicht berechtigt ist, nur zur Isolirung führen, welche 
auf garkeine S}rmpathien, weder des Ostens, noch des 
Westens, zu rechnen hat. (Baltische Presse, in Bal­
tischer Monatsschrift 1862 Bd. V. p. 87). 

„Für unser bezügliches" (sc. eigenartiges) „Wollen 
und Nichtwollen aber giebt es eine oberste Maxime, die 
nicht genug beherzigt werden kann und etwa folgender-
m a a s s e n  l a u t e t :  n u r  s o l a n g e  u n d  s o f e r n  u n s e r e  B e ­
s o n d e r  h e i t  e i n  V o r z u g ,  e i n e  U e b e r l e g e n h e i t ,  o d e r  
w e n i g s t e n s  n i c h t  d a s  G e g e n t h e i l  d a v o n  i s t ,  h a t  
sie das Recht und die Macht, zu bestehen. Sind 
wir auch nur um einen Schritt den Andern voraus, so kann 
uns Niemand den Weg vertreten. Bleiben wir aber hinter 
ihnen zurück, so hat der Vorauseilende gerechten Anlass, 
gelegentlich sich nach uns umzuwenden und uns zu sich 
heranzuziehen." — „Aber an der Einsicht scheint es viel­
f a c h  z u  f e h l e n ,  d a s s  g r a d e  V o r z ü g e  d i e s e r  A r t ,  d a s s  I n ­
t e l l i g e n z ,  T h ä t i g k e i t ,  T r e u e ,  d i e  ä c h t e n  P r i v i -
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l e g i e  n  s i n d ,  d i e  a u c h  d e n  B e s i t z  b e s s e r  s c h ü t z e n ,  a l s  
Pergamente, Gnadenbriefe und Näherrechte, — und auch 
an der damit verwandten Erkenntniss, dass die Ueberlegen-
heit in Bechts- und Verfassungsfragen einzig darin besteht, 
der möglichst freien Bewegung aller socialen Kräfte den 
weitesten Spielraum zu geben." — „Wer noch wirklich der 
Windeln oder Gängelbänder bedarf, dem lasse man sie! 
Es ist hier nur die Frage aufgeworfen: bedürfen wir derer 
mehr als unsre übrigen Reichsgenossen? Wer ist der Rei­
fere, der Mündigere, wir oder sie? Und sind wir nicht 
etwa absichtlich bemüht, uns in gewissen Beziehungen eine 
falsche Illusion der eigenen Unmündigkeit zu machen." 
„Ducunt volentem fata, nolentem trahunt." (Den Gutwil­
ligen leitet das Geschick, den Widerwilligen stürzt es ins 
Verderben). (Unsre Be s on de rheit. 1. c. Bd. VI. pp. 371, 
373 u. 374). 

„Abstracte Schlagwörter:" . . „Eigene Entwicke­
lung. Worauf wird hier mehr Nachdruck gelegt? auf 
„eigen" oder auf „Entwickelung ?" Wenn es kein blosser 
Euphemismus für „Stillstand" sein soll, so ist es eine bo­
denlose Chimäre. Von Euren Knüppel- und Landwegen 
giebt es nun einmal keine Entwickelung als zu Chausseen 
und Eisenbahnen, die Ihr nicht selbst erfunden habt", . . 
„So aber giebt es auch im Rechts- und Staatenleben der 
Völker grosse Hauptformen, die einmal gefunden, allgemeine 
Geltung erlangen. Was mit Bewusstsein erstrebt werden 
soll, ist das Gute, nicht das Eigene. Das Eigene 
wird immerhin — ungesucht — die Genüge sich einfinden. 
Das Eigene ist das in gewissem Sinne Zufällige, der un­
berechenbare Niederschlag der sich begegnenden und kreu­
zenden Ströme des bewussten Menschenlebens, und keine 
pointirte Absicht vermag dasselbe zu schaffen. Bei der 
modernen Nationalitätssucht ist eben das die Verkehrtheit, 
dass sie absichtsvoll machen will, was nur unwillkürlich 
sich ergeben kann: nationales Recht und nationale 
Staatsform, nationale Philosophie und nationale Poesie, 
Malerei, Musik! Wer in der Kunst etwas Anderes sucht, 
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als die Schönheit, in der Wissenschaft was anderes als die 
Wahrheit, der hat von Haus aus den Weg verfehlt, und 
wird auch das Nationale nicht finden. Aehnlich aber ist 
es auch mit der Rechts- und Staatsentwickelung; auch hier 
ist die Jagd nach Eigenem oder Nationalem ebenso frucht­
los als schädlich." — „Man mache nur die Anwendung 
auf irgend einen concreten Fall — z. B. auf unsre bevor­
stehende Justizreform! Wieviel von Neuem wird Eigen sein? 
Und wieviel von dem Alten, das vorläufig stehen zu bleiben 
hat, wieviel ist denn davon ein an sich Ureigenes?" 

Nachdem von dem höchst interessanten Factum un­
vermittelter und erfolgreichster Einführung des englischen 
Repräsentativsystemes bei den äusserst rohen Bewohnern 
der Cap-Colonie berichtet worden — ein Factum, auf wel­
ches später zurückgekommen werden wird — fährt man 
fort: — „Müssen wir zu den Antipoden wandern, um po­
litische Weisheit zu lernen?" . . . „jedenfalls werden die 
Hottentotten und Kaffern der Cap-Colonie ein Zeugniss 
dafür ablegen, dass freiere politische Institutionen nicht als 
reife Frucht der „eigenen" oder der „organischen" Ent­
wickelung ad calendas graecas abzuwarten seien, sondern 
an sich ein Moment für das Reifwerden der Menschen ent­
halten — ein um so wichtigeres Zeugniss, als hier nicht 
nur das Vorurtheil der Nationalität, sondern sogar das der 
Farbe zu überwinden war." — Englische staatenbildende 
Kraft: — „Wo aber liegt das Geheimniss? In der Freiheit 
der individuellen Entwickelung, welche die englischen In­
stitutionen gewähren, in der Heranziehung jeder Kraft zum 
Wirken für das gemeine Beste. England hat auf die Er­
findung kein Monopel genommen. Die Maschinerie ist für 
Jeden, der ungetrübte Augen hat, sichtbar. Es kommt 
aber nur auf den Muth des Entschlusses an, mit denselben 
Mitteln dieselben Erfolge auch anderwärts erzielen zu wol­
len." (Livländische Correspondenz. 1. c. Bd. 1863, 

VII. pp. 188, 190.) 
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B e i l a g - e  1 5 .  

Es ist eine verbreitete, aber durchaus irrige Ansicht, 
dass die Verschiedenheit der Nationalität und Sprache der 
Verschmelzung zu einem compacten, politisch geeinten 
Volke, zu einem fest gefügten Staatsganzen im Wege stehe. 
Die reinen Kelten der Bretagne, die unvermischten Basken 
der nordwestlichen Pyrenäen, der vom Normand und Fla-
mand grundverschiedene Provenfale und Gascogner — sie 
alle zusammen bilden die festgefügteste politische Natio­
nalität der Welt; selbst die reinen Germanen des Elsass 
und Lothringens waren in verhältnissmässig kurzer Zeit 
Glieder der starken Kette geworden — und wodurch ? 
durch die bürgerliche Gleichberechtigung. Aehnliches findet 
sich in Spanien, wo das herrschende Castilianische (die 
spanische Sprache) in den meisten Theilen des Landes wie 
eine fremde Sprache dem Landvolke gelehrt werden muss. 
Noch vor zwanzig Jahren fand man in den Baskischen 
Provinzen, in Catalonien, im ganzen Königreich Valencia 
bis nach Murcia hinein, in Galicien etc. auf den Dörfern 
des flachen Landes nur selten Jemand, mit dem eine Ver­
ständigung mittelst der spanischen Sprache möglich gewesen 
wäre. Weitere Beispiele Hessen sich noch massenhaft bei­
bringen aus Vergangenheit und Gegenwart. Doch haben 
wir eines der eclatantesten Beispiele, zum Beweise der 
Richtigkeit obigen Satzes, in unsrer unmittelbaren Nähe, 
an der Einheitlichkeit des finnländischen Volkes; obwohl 
manche Theile des Landes fast ungemischte schwedische 
Bevölkerung aufweisen und die übrigen gemischt schwedi­
sche und finnische, mit dem Vorwiegen der letzteren, so 
ist doch das ganze Land durchdrungen und durchtränkt von 
einheitlichem Nationalbewusstsein, an welchem auch die, 
in neuerer 2Jeit wieder mit krankhafter Wärme an den Tag 
gelegten, sprachlichen Eifersüchteleien keinen Abbruch zu 
thun vermögen, weder jetzt noch jemals. Und wodurch ist 
diese Unificirung herbeigeführt worden? Durch politische 
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Gleichberechtigung. Bereits im XIV. Jahrhundert — im 
Jahrhunderte der schrecklichen estländischen Johannisnacht 
— verlieh der schwedische Eroberer den Eingeborenen des 
eroberten Landes volle politische Gleichberechtigung *). — 
Warum soll Gleiches bei uns nicht Gleiches bewirken? 
Freilich ist eine gar traurige Vergangenheit zu vergessen 
und zu verschmerzen. Das Vernarben alter Wunden wird 
um so längere Zeit brauchen, je länger wir mit romanti­
scher Wehmuth der Vorzeit gedenken, statt mit relativer 
Befriedigung von der Gegenwart auf sie hinabzublicken. 
Man glaube nur nicht, dass zum Vergessen und Verschmerzen 
durchaus unabsehbare Zeiträume erforderlich seien. Mit 
aufrichtigem und warmem, liebenden Entgegenkommen wird 
ja nicht selten lang andauernder Hader plötzlich der Ver­
gessenheit übergeben. Es kommt auf uns selbst an, wie 
rasch wir Friede haben wollen. An einem vaterländischen 
Beispiele können wir uns die Möglichkeit erweisen. — Der 
Gegensatz zwischen Deutchen einerseits und zwischen 
Letten und Esten andererseits hat in Livland kaum grösser 
sein können, als die herzliche Zwietracht zwischen Adel 
und städtischem Bürgerthume. Und dennoch, trotz ihrer 
kurzen Dauer, hat die Statthalterschaftszeit, durch Hin­
wegräumung mancher ständischer Schranken und durch 
Einführung grösserer Gleichberechtigung, Friede zwischen 
ihnen herbeizuführen vermocht. „Besonders aber zeigte sich 
etwas, das man nie in Livland gesehen hatte. Die livlän-
dische Ritterschaft und die Stadt Riga standen in einem 
freundschaftlichen Vernehmen und boten sich in Sachen, die 
sie beide angingen, schwesterlich die Hände." — (Neuen-
dalil s ch e C lir o n i k). Und diesem Zeugnisse ist nicht 
misszutrauen, denn Neuendahl lässt stets eine Wehmuths-
tliräne glänzen, wenn er von der alten aufgehobenen Ver­

*) Im Jahre 1335 in Schweden die Leibeigenschaft aufgehoben. 
Balt. Monatsschrift 1364. Bd. IX, p. 312; in Finnland die Bauer­
schaft als politischer Stand im Jahre 1362 constituirt. Balt. Wochen­
schrift 1870, p. 642. Vergl. Staatswörterbuch von Bluntschli und 

Brater IV. Art. Finnland. 
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fassung spricht, und er sagt es oft in klagendem Tone, 
dass die neue Verfassung ein Unglück für das Land sei. 
Sonderbarer Weise aber zeigt er nirgend, worin dieses Un­
glück im Grunde bestand en habe, führt dagegen glänzende 
Belege für die grossen Segnungen an, welcher das Land im 
Verfolge der Statthalterschaftsverfassung theilhaftig wurde 
— so dass man den Verdacht der versteckten Ironie kaum 
z u  b e w ä l t i g e n  v e r m a g .  E b e n d a s s e l b e  e r f ä h r t  m a n  J u l i u s  
Eckardt gegenüber, der bei seinen Forschungen zu dem­
selben günstigen Urtheile über die Wirkungen der Statt-
halterschaftsVerfassung gelangt, jedoch — wohl Anstands 
halber — das Ganze in Molltonart vorträgt. „Die innere 
Wiedergeburt und Kräftigung der Factoren unsres öffent­
lichen Lebens, welche während der statthalterschaftlichen 
Periode selbst stattfand, hat die Gefahren derselben aber 
zum grossen Theile aufgeworfen. An dem Geschlecht, das 
die grosse Veränderung an der Spitze der Geschäfte vor­
fand, ist, wenigstens was das Land anlangt, unsres Erach­
tens, nicht viel zu verlieren gewesen." — „Die ländlichen 
Zustände waren .... so verkommen, dass ihr Anblick die 
Mehrzahl aller wohlmeinenden Leute von einer wirklichen 
Begeisterung für die überkommenen Rechts- und Lebens­
formen zurückhielt." — Hass zwischen Adel, Landsassen 
und Bürgern durch Matrikel-Aufrichtung, Güterbesitzstrei-
tigkeiten war aufs Neue geschürt worden etc. — „End­
lich — und das ist vielleicht das merkwürdigste Resultat 
der Vorgänge" (sc. aus der Zeit der Statthalterschaft) — 
„zeichneten sich die schweren *) statthalterschaftlichen Zeiten 
durch ein beispiellos gutes Einvernehmen zwischen Stadt 
und Land aus, die erst jetzt die Solidarität ihrer wirklichen 
Interessen verstanden und die Edelleute, welche die Wie­
derherstellung der Verfassung erlebten, hatten in der That 
e t w a s  g e l e r n t  u n d  e t w a s  v e r g e s s e n . "  —  ( J u l .  E c k a r d t :  
Die Einführung der Statthalterschafts Verfassung in Livland 

*) E. sagt nirgend, worin das Schwere bestand, zählt aber viel­
fache Vortheile auf. D. Verf. 
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im Jahre 1783. — Balt. Monatsschrift Bd. XVI, pp. 415 
und 416). Hiernach wäre nicht undenkbar, dass unter der 
Einwirkung politischer Gleichberechtigung Deutsche, Letten 
und Esten in verhältnissmässig kurzer Zeit zu „geschwister­
licher Handreichung" gelangen, sich und dem Gesammtstaate 
zum Nutzen, welcher letztere auch seinerseits, im Interesse 
seiner Consolidirung und der Beseitigung widernatürlicher 
Antagonismen, darauf dringen muss, dass die politische 
Gleichberechtigung aller Staatsbürger überall zur Aner­
kennung gelange. Dass Livland keine compacte Bevölkerung 
besass, kein Volk hatte, war Hauptgrund zum Verlust 
der Selbständigkeit (siehe Beilage F). Kein Volk zu 
haben, kann zum Verluste auch der bewahrenswerthen 
Eigenart führen. Vor dieser Rücksicht sollte jedes „con-
servative Interesse" zurücktreten. 

B e i l  a g e  O .  

Das ausführlichste actenmässige Gesammtbild über die 
bäuerlichen Verhältnisse, wie sie, wenn auch ausnahmsweise, 
stattfanden, aber immerhin legaliter, d. h. nach Gewohn­
heitsrecht und Privilegien, stattfinden konnten, bieten wohl 
die Gravamina des Grafen Browne, welche er im Auftrage 
der Staatsregierung dem Landtage von 1765 vorlegte. Um 
so wichtiger und bezeichnender sind diese Gravamina, als 
von -der ritterschaftlichen Antwort ihre Sachgemässheit in 
keinem einzigen Puncte in Abrede gestellt wird. — Pro­
position I tadelt, dass die Kirchen „zu öffentlichem Scan-
dal" verfallen und dass Kirchspielsschulen oft ganz fehlen, 
dass die Kirchspielswege verfallen seien etc. (zum grossen 
Theile wohl daraus erklärlich, dass das Land, bei der be­
stehenden inneren Verfassung, nach den vorangegangenen 
Kriegsnöthen und Verheerungen sich noch immer nicht 
hatte einigermaassen erholen können — reicht doch noch 

7 
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heute die Bevölkerungsziffer Livlands, des flachen Landes 
und der Städte, kaum an die der Regierungszeit Pletten­
bergs heran) *). Proposition III behandelt speciell die bäuer­
lichen Verhältnisse. Nach eingegangenen Klagen und nach 
persönlicher Kenntnissnahme von den Verhältnissen ver­
lange Kaiserliche Maj., dass der „tyrannischen Härte und 
dem ausschweifenden Despotismus* Grenzen gesetzt werden. 
Durch violente Proceduren werde der Bauer an den mehre-
sten Orten entweder aufgerieben oder verjagt. Wiewohl 
es auch wohlwollende Herren gebe, so müsse doch der 
Bauer gegen die harten geschützt werden. — Dem Bauer 
werde durchaus kein Eigenthum am Erwerbe seiner Arbeit 
zugestanden. Der Bauer sei im Besitze des Landes und 
der von ihm erbauten Wohnungen so unsicher, wie der 
Vogel auf dem Dache; noch unsichrer hinsichtlich seines 
Mobiliarvermögens. Was an vorhandenem Vieh, Pferden etc. 
dem Herrn gefalle, werde für selbstbeliebigen geringen 
Preis oder auch umsonst weggenommen; nicht sichrer seien 
die Feldfrüchte. — Zudem seien die Prästanda ganz un­
bestimmt und täglich könne der Bauer neuer Auflagen 
gewärtig sein, auch solcher, denen er durchaus nicht ge­
wachsen. Ausser den ordinairen Leistungen (sc. die nach 
dem Landwerthe bemessen) seien die Nebenprästanda (wie 
Erndte-, Holzfäll-, Fuhr-, Bau- und andre Hülfstage) un­
b e s t i m m t  u n d  o h n e  E n d e .  A u c h  d a s  V e r f ü h r e n  f r e m d e r  
Waaren werde verlangt, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit. 
Vorschüsse für dadurch ruinirten Anspann werden wieder 
eingetrieben. Bei dem der Moralität verderblichen Brannt­
weinbrande müsse der Bauer haften für gewisse Ausbeute, 
auch wenn das Material schlecht. — Die Züchtigungen für 
Vergehen und Verbrechen seien oft ohne Verhältniss zu 
diesen und unmenschlich. Das Geschrei darüber sei bis 

*) Es wird mehrfach behauptet, dass die bäuerlichen Verhältnisse 
der angestammten Periode glücklichere gewesen seien, und es wäre 
möglich, dass die Wiederherstellung der früheren Blüthe des Landes 
grade durch die gegen die Bauern ausgeübte Härte verlangsamt 
worden. 
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zum Thron gedrungen. (Grauenhafte Detailandeutungen werden 
gegeben). Es folgen Vorschläge zur Abstellung und Einschrän­
kung. — Proposition IV beklagt den Verfall der Landpolizei. 
Die „Vorkäuferei" in den Krügen sei nicht zu ertragen. 
Man lasse die Bauern ihre Producte nicht zu Markte füh­
ren, sondern presse sie ihnen förmlich ab gegen Aufdrin­
gung von Waaren. Dadurch werde der Verfall der Städte 
bedingt. Proposition IX bespricht die Waldverwüstung. 
In manchen Gegenden sei der Bauer wegen Holzmangel*) 
genöthigt in Höhlen und Nestern zu wohnen, obschon grade 
dort „am heftigsten" Küttis- und Branntweinbrand getrie­
ben werde. (Vergl. Samson, 1. c. Spp. 48—56) (und 
Jul. Eckardt, Livl. Landtagsgeschichte, Balt. Monatsschr. 
1869, Bd. XVIII, pp. 438—444). Letzterer hebt noch 
hervor, dass in der ritterschaftlichen Antwort die Uebel-
stände wohl anerkannt, aber aus dem auf dem Lande lasten­
den Drucke erklärt werden. „Dass man nichtsdestoweniger 
weit davon entfernt war, die Lage des Landes als eine 
abnorme und auf die Dauer unerträgliche anzuerkennen, 
geht aus den Verhandlungen leider ebenso deutlich hervor, 
wie die allgemeine Unlust und Unfähigkeit, der notwendi­
gen Entwicklung zum Bessern irgend erhebliche Opfer zu 
bringen." — Mögen auch die damaligen Zustände zu den 
heutigen sich verhalten wie dunkle Nacht zu hellem Tage, 
so ist dennoch die Parallele nicht zu verkennen, wenn heute 
von sich „conservativ" nennender Seite versucht wird, das 
Vorhandensein von Missständen zu läugnen und Hervorhe­
bung demselben unwahr und tendenziös zu nennen. 

*) Zu übersehen ist hierbei übrigens nicht, dass die Waldverwüstung 
wohl nur in den seltensten Fällen durch die Unwirthschaftlichkeit 
der Herrn, vielmehr zumeist von den Bauern selbst verschuldet wor­
den, welche auch jetzt noch an Waldschonung nur selten Freude 

haben. 

1* 
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B  e i l a g e  ö .  

Wer sich davon überzeugen will, mag studiren: 
S. Sugenheim, Geschichte der Aufhebung der Leibeigen­
schaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des neun­
zehnten Jahrhunderts. Eine von der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften im Jahre 1860 gekrönte Preisschrift, 
S t .  P e t e r s b u r g  1 8 6 1 .  —  E i n e  a u s  d e r  F e d e r  A .  B r ü c k ­
ner' s herrührende auszügliche Besprechung dieses Werkes 
findet sich in der Balt. Monatsschr. 1864, Bd. IX. p. 275 
u. ff. Die in Livland zu constatirenden Uebelstände fin­
den sich in anderen Ländern alle in denselben Hauptzügen 
wieder, aber oft in viel, viel grausigeren Proportionen. 
Ebenso wird den, die Bauern schützenden, wohlwollenden 
Regierungsmassregeln überall derselbe Widerstand entge­
gengestellt, aber oft in viel tendenziöserer und böswillige­
rer, fälschendem* Weise. Nachdem z. B. in Ungarn an­
geordnet war, dass die Straf höhe von 100 Stockschlägen 
nur von Regierungsbehörden und nicht mehr von der Pa­
trimonialgerichtsbarkeit auferlegt werden könne, ging diese — 
und wohl um so öfter — bis zum Strafmasse von 99 
Schlägen vor. Von den Zuständen in manchen Gegenden 
Frankreichs erhält man, auch ohne in Details einzugehen^ 
eine annähernde Vorstellung, wenn man Folgendes erfährt 
von den „grands jours d'Auvergne", einem Monstreprocess, 
den Ludwig XIV. gegen die Bedrückungen der Grundherrn 
jener Provinz anstrengen liess. Allein auf das Gerücht von 
der bevorstehenden Untersuchung und Rechtsprechung 
flüchtete ein Theil des Adels. An einem einzigen Tage 
wurden 53 Todesurtheile gegen tyrannische Grundherrn 
gefällt — freilich aber in der Folge nicht vollzogen. Die 
Patrimonialgerichtsbarkeit war dort gradezu zu einer Ein­
nahmequelle geworden. Der Loskauf vom „Herrenrecht" 
verschlang oft die Hälfte der Mitgift und das legaliter! 
etc. Von solchen und ähnlichen Auswüchsen ist in Liv­
land wohl nicht zu hören gewesen. Zudem ist bemerkens­
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werth, dass Livland zu den Ländern gehört, wo die Bes­
serung der bäuerlichen Verhältnisse mit am Frühesten und 
am Durchgreifendsten sich vollzogen hat *). Hat dabei auch 
die Regierung durch ihre Initiative und durch energische 
Unterstützung heimischer liberaler Bestrebungen ein sehr 
wesentliches Verdienst, so ist doch nicht zu übersehen, dass 
auch die Regierung anderer Länder sich die Verbesserung 
der bäuerlichen Verhältnisse hat angelegen sein lassen. 
Wenn das Resultat solcher Bestrebungen hier rascher ein 
günstigeres gewesen ist, wenn wir die Lösung der Agrar­
frage zu Stande gebracht haben ohne die gewaltsamen 
Umwälzungen anderer Länder und ohne dass die Staats­
regierung dazu finanzielle Hilfe zu leisten gebraucht hätte, 
wie in Preussen und anderen Ländern, und neuerdings im 
russischen Reichsinnern geschehen musste — so sind das 
ohne irgend welchen Zweifel Beweise dafür: dass bei uns 
die liberalen Bestrebungen im Lande selbst kräftiger als an 
anderen Orten gewesen sind, und dass der Regierungsiniti­
ative gegenüber geringere Halsstarrigkeit und grössere Ge­
fügigkeit seitens der Grundherrn gegenübergestellt wor­
den ist. Namentlich ein Umstand ist zu Gunsten der Liv-
ländischen Verhältnisse hervorzuheben. Mag auch das 
„Einziehen" von Bauergesinden vorgekommen sein, und 
mögen auch die bezüglichen Klagen des Grafen Browne 
nicht ganz unbegründet gewesen sein, so ist doch solches 
Vorgehen (vielleicht mit Ausnahme der beiden Decennien 
1820—1840) gewiss nie in irgend erheblichem Maasse und 
nie systematisch betrieben worden, wie an anderen Orten **), 

*) Die Agrargesetzgebung Preussens wer Jahre 1807—1811 wurde 
verkümmert durch Beibehaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit, deren 
sich die Reaction noch lange in ausgiebigem Maasse bedienen durfte. 
Erst 1850 wurde die Patrimonialgerichtsbarkeit in Sachsen - Weimar 

abgeschafft. 
**) Die agrarischen Missstände Mecklenburgs stammen haupt­

sächlich vom methodisch betriebenen „Umlegen", „Niederlegen" und 
„Abschlachten" (termini technici für verschiedenes Verfahren). Fast 
ganz Andalusien war zu einer gewissen Zeit (in den von nur 4 Adels­
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denn es widerspricht zu tief dem herrschenden Rechtsbe-
wusstsein. Aus augenblicklicher Laune etc. entstandenes 
Vorgehen in dieser Richtung mag man zuweilen mit zu 
grosser Nachsicht übersehen haben. Wer jedoch metho­
disch das Einziehen betrieben hat (in der angedeuteten 
Periode), ist gewiss missachtet worden. — Schliesslich 
muss noch zur Rechtfertigung der livländischen Gross­
grundbesitzer oder doch als mildernder Umstand gegenüber 
den wider sie erhobenen Anklagen angeführt werden, dass 
weitaus der allergrösste Theil der vorgekommenen agrari­
schen Ausschreitungen nicht persönlich ihnen zur Last zu 
legen ist, sondern vielmehr ihren, meist aus dem Land­
volke entstammenden, Verwaltern, wie denn auch der Er­
lös der Erpressungen zumeist nicht von den Grundherrn, 
sondern von diesen letzteren eingesackt worden ist. Das 
bedarf keiner Nachweise, das ist von öffentlicher Notorie-
tät. Immerhin ist es in der heutigen, liberaler denkenden 
Zeit schwer begreiflich und schwer nachfühlbar, wie man­
cher milde und wohlwollende, aber conservative, Herr, 
der doch mit den Tendenzen des Verwalter-Standes nicht 
unbekannt war, sich dem widersetzen konnte, dass Maass­
regeln zur Verhütung solcher Ausschreitungen ergriffen 
wurden. Es erklärt sich eben nur durch die angeerbte, 

geschlechtern) eingezogen zur Schafweide, obgleich es fast alles acker­
bares Land ist. Gegenwärtig steht fast die ganze Provinz unterm 
Pfluge als Weizenland, Oelpflanzung und Weinberg. Yergl. der Voll­
ständigkeit wegen über Einziehungen in Kurland Balt. Monatsschrift 
1863, Bd. VII, p. 225 u. ff., über dortige althergebrachte Scheidung 
von Hofs- und Gehorchsland ibid. 1862, Bd. V, p. 234-, über Nutzen 
der Aufhebung solcher Scheidung ibid. 1865, Bd. XI, p. 253. Sehr 
auffallend muss es erscheinen, dass dem Einsender der hochconserva-
tiven agrarischen Kundgebung in Balt. Monatsschrft. 1866 Bd. XIV. 
(Das Bauerland und die neuere baltische Agrargesetzgebung p. 356) 
die Scheidung zwischen Hofs- und Bauerland als eine verhasste 
Fölkersaliinsche Erfindung, als ein Mauerbrecher zur Vernichtung des 
festen gesetzlichen Gefüges, als der grösste Triumph der modernen 
Philantropie erscheint, während es thatsächlich ein uraltes bäuerliches 
Privilegium ist. Man hat eben nur für die eigenen Privilegien Gedächtniss. 
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und schwer veräusserbare, Manie: durchaus als möglichst 
unbeschränkte Oberherrlichkeit sich auf seinen Rechten 
sitzend zu wissen. Hat man auch nicht die mindeste Ten­
denz zu irgend welchen, dem humaneren Zeitalter wider-
sprecnenden, Ausschreitungen, so möchte man sich doch 
nicht entschlagen des Kitzels: ich könnte sie verüben, 
wenn ich wollte. Das ist etwa das Analogon des dunklen 
Rücken- und Schulterstreifes, welcher sich noch bei vie­
len Pferden nachweisen lässt, als späte Erbschaft von ihren 
wilden Zebra-artigen Vorfahren. Durch „Rückschlag" tre­
ten diese Färbungen zuweilen in Stämmen auf, welche sie 
ganz eingebüsst hatten. Bei den meisten der heutigen Re­
form-Gegner sind nun sicher nicht praktisch —, sondern 
lediglich theoretisch-feudale, ererbte und schwer veräusser-
liche Tendenzen in Wirksamkeit —, in, die Entwicklung 
des Landes hindernder Wirksamkeit. 

Beilage E. 

Es ist wesentlich zu beklagen und kann nicht genug 
gewissen Verbitterten, die sich an die Spitze der Letten 
und Esten zu stellen suchen, ins Gewissen geschoben wer­
den, dass sie den, seit einem Jahrhundert zweifellos und 
in anerkennenswerthem Maasse vorhandenen Bestrebungen 
der Ritterschaft und der Gutsbesitzer für die Entwicklung 
des Volksschulwesens gerechte Anerkennung versagen, und 
die bezüglichen Bestrebungen verkleinern, verketzern und 
verdächtigen. — Wollte man eine historisch - statistische 
Zusammenstellung der seit einem Jahrhunderte in Livland 
für das Volksschulwesen, lediglich aus den Mitteln der 
Ritterschaft und der Gutsbesitzer (über welche Mittel sie 
doch anderweitig zu verfügen frei waren) gebrachten Opfer 
anstellen, so würden wir wohl unstreitig einen hervorra­
genden Rang unter allen ähnlichen Leistungen Europa's 
einnehmen — nicht nur, wenn verglichen wird, was ander­
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weitig überhaupt für die Volksschule seit einem Jahrhun­
derte verwendet worden, sondern namentlich wenn darge­
stellt wird, was für diesen Zweck von Provinzial- und 
Communal-Verbänden und von Privaten dargebracht wor­
den, ohne Beihülfe des Staates. — Es liegt darin ohne 
Zweifel ein ehrendes Zeugniss dafür, dass das Gewissen 
nicht immer geruht hat, dass man vielmehr eingedenk ge­
worden ist der aus der Vergangenheit überkommenen Ver­
schuldung und dass die Geneigtheit, ihr Rechnung zu tragen, 
vorhanden war. Es liegt darin der Trost für die Zukunft, 
dass unter nicht allzuschweren Verhältnissen man mit ver­
mehrter Rüstigkeit auf dem Wege der Schuldabtragung 
vorgehen wird zu dem Ziele: Versöhnung und Einigung 
in gemeinsamer Liebe zur Heimath ; — dass Livland endlich 
einmal nicht von, sich gegenseitig abgeneigten, Letten, Esten, 
Deutschen und Russen — sondern von, im gemeinsamen Be-
wusstsein der Liebe zur Heimath und der Zugehörigkeit zum 
Reiche geeinten, — Livländern bewohnt sein werde. — Diejeni­
gen, welche solcher Einigung entgegenarbeiten mit Nähren und 
Pflegen des leider historisch überkommenen Antagonismus 
oder gar mit Ausstreuen und Aussäen von Hass und Zwie­
tracht — es sind wahrlich nicht Wohlthäter der Heimath, 
weder des Landes, noch ihrer speciellen Stammesgenossen. 
Auch auf diesen Verbitterten lastet der Fluch schwerer 
historischer Erbschaft. Gewiss mag es nicht leicht sein, 
sich des ererbten Antagonismus, der ererbten Geistes- und 
Gemüthsrichtung zu entäussern, — aber zum Wohle der 
Gesammtheit und zum Wohle derer die man speciell för­
dern möchte, müssen alle Anstrengungen gemacht werden, 
sich zu freierer Gesinnung hinanzuarbeiten und die Stam­
mesgenossen dazu hinaufzuziehen. Man nehme die Stimme 
des Gewissens zu Hilfe. Bei aufrichtiger Selbstprüfung 
wird man manche überkommende Eigenschaft in mehr oder 
weniger deutlichen Spuren erkennen, aus welcher gleich­
falls das Trübe der Vergangenheit sich herleitet. Diese 
Reste der Vergangenheit, solche bedauerliche Charakter-
eigenthümlichkeiten oder Mängel der natürlichen National­
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begabung durch Erziehung und Gewöhnung — (welche 
eine zweite, vererbliche Natur erzeugen kann), — Solches 
zu beseitigen mitsammt den gegensätzlichen Tendenzen — 
das sollten sich Diejenigen zur Aufgabe machen, die sich berufen 
fühlen, an die Spitze ihrer Stammesgenossen sich zu stellen. 

Denn es ist daran nicht zu zweifeln, dass in manchen 
Stücken aus der Nationalbegabung der Urbewohner des 
Landes es sich erklärt, wesshalb sie eine verhältnissmässig 
lange Zeit brauchten, um sich mit den Eroberern gewisser-
massen einzuleben. Die Cultur - Unterschiede waren zu 
gross, um eine rasche Ausgleichung zu ermöglichen. Wie 
bedeutsam und nachhaltig wirksam die ursprüngliche Na­
tionalbegabung sein kann, wird sehr augenfällig bei Ver-
gleichung der Letten und Esten, die doch während 700 
Jahren unter vollkommen gleichen Verhältnissen gestanden 
und sich so sehr verschieden entwickelt haben. 

Nicht nur verkleinert weiden die um die Ausbildung 
des Landvolkes erworbenen Verdienste. Auch verketzert 
und verdächtigt werden sie: es sei Alles darauf angelegt, 
das Landvolk zu germanisiren. Nun, von anderer Seite 
wird das Gegentheil behauptet und vorgeworfen, dass man 
eben nicht germanisire. — Der Verdacht des Germani­
sirens ist ein völlig aus der Luft gegriffener, und vom 
Misstrauen eingegebener. Eine entsprechende statistische 
Zusammenstellung miisste bis zur äussersten Evidenz die 
Unbegriindung solchen Misstrauens darlegen und es wäre 
zu wünschen, dass die Landschulbehörde durch eine be­
zügliche Veröffentlichung jede Möglichkeit eines Zweifels 
beseitigte. Wenn ferner vorgeworfen wird, dass die Volks­
schule allzusehr als eine Magd der Kirche angesehen werde, 
dass ihre weltlichen Zwecke dabei zusehr in den Hinter­
grund gedrängt und die kirchlichen, ohne erkennbaren 
moralisirenden Effect, zu sehr in den Vordergrund gezo­
gen werden, so ist zunächst zu erwidern, dass das nicht 
ein speciell gegen die livländische Volksschule erhobener 
Vorwurf ist, sondern dass dieselbe Klage überall in gleicher 
Weise verlautbart wird. Der Grund solcher einseitiger 
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Behandlung der Volksschule — wo sie wirklich einseitig 
ist — liegt wohl in den allermeisten Fällen weniger an 
einer, häufig vorausgesetzten, Herrschsucht der Kirche, 
als vielmehr in dem Umstände, dass die Diener der Kirche 
gewöhnlich die einzigen Arbeiter an der Schule sind — 
und dass unsre Pastore fleissige Arbeiter an der Schule 
sind, das wird wohl jeder mit Anerkennung zugeben wol­
len — nicht etwa, dass keine anderen Arbeiter zugelassen 
würden, sondern es finden sich eben gleich eifrige selten 
oder nie. Was Wunder, wenn die Schule dann einen mehr 
kirchlichen Anstrich nimmt als Manchem lieb ist. Wem 
das nicht recht ist, der erbiete sich doch zum Amte eines 
Schulältesten und verwalte es mit pastörlichem Fleisse, 
und bemühe sich, durch seine Arbeit die Schule zu ver­
weltlichen ! — Ausserdem liegt ja wohl auf der Hand, dass 
die Ausbildung und Beschaffung von Lehrern, welche den 
kirchlichen Zwecken einer Schule zu genügen im Stande 
seien, viel leichter ist, als die Heranbildung und Befrie­
digung von Lehrern, welche vielseitigeren Anforderungen 
einer mehr weltlichen Schule entsprechen können. Sind 
etwa die Landgemeinden sehr splendid in Honorirung ihrer 
Lehrer? Leben diese nicht in den allermeisten Fällen von 
den durch die Gutsherrschaft hergegebenen Schulfonds ? 
Und was erst haben die Landgemeinden für die Lehrer­
seminare gethan ? Werden diese nicht ausschliesslich aus 
ritterschaftlichen Mitteln eingerichtet und unterhalten?' 
Auch in dieser Beziehung wäre eine historisch-statistische 
Zusammenstellung sehr erwünscht. 

B e i l u g e  F .  

In seiner meisterhaften Skizze: Walter von Pletten­
berg (Balt. Monatsschrift 1861, Bd. III, p. 427 u. ff.) hat 
C. Schirren ein gedrängtes, lebensvolles, ergreifendes Bild 
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der Verhältnisse gegeben, bei deren richtiger Würdigung 
Plettenberg darauf verzichten musste, Livland als selbstän-
digen, einheitlichen Staat aufzurichten, obwohl er, es zu 
thun, von allen Seiten (mit Ausschluss des Erzbischofs) ge­
drängt wurde, — Es soll versucht werden, die wesentlichen, 
auf den vorliegenden Gegenstand bezüglichen Momente 
herauszugreifen. 

„Die kleine Colonie, im Rücken das Meer, zweideutige 
Nachbarn an den Flanken, an Hilfsmitteln arm, an Män­
nern nur zu leicht erschöpfbar, den unermesslichen Gegner 
mit unerschöpflichen Horden im Antlitz." — „Mit Mischung 
von Bewunderung und Unmuth begleitet der gemeine Beob­
achter den Helden auf seiner Laufbahn und sieht ihn lang-^ 
sam und kraftvoll die Brandung der Zeit zwar durchschrei­
ten, durch nichts bewegt, aber nichts bewegend. So ist 
der erste Eindruck des Mannes." — „Im Vordergrunde 
der Bühne, in ununterbrochener Action erscheinen nur Erz-
bischof und Herrmeister, selten in freundlicher Begegnung, 
nicht selten in offenem Kampfe; ihnen zur Seite der Chor" 
(sc. Bischöfe, Städte, Ritterschaften, in stetem Hader be­
griffen) „bereit dem Sieger die Palme zu reichen. Das 
fünfzehnte Jahrhundert ist erfüllt von blutigen Gräueln 
dieses Hasses." — „Zu Anfang des XVI. Jahrhunderts ist 
nach langer Zeit die erste Pause eingetreten in der erbit­
terten Fehde; auf lange Zeit ist es auch zugleich die letzte. 
Nur einmal wieder, nach einem halben Jahrhundert, stehen 
Erzbischof und Herrmeister eines Sinnes nebeneinander; 
zum letzten Male ehe beide Titel erlöschen, reichen sie sich 
die Hände, um — gemeinschaftlich das Vaterland zu ver­

kaufen." 
Durch die Reformation war die Frage gestellt, sollte 

der Erzbischof den Herrmeister oder dieser jenen vernich­
ten; denn durch die Reformation war der traditionelle Bo­
den, auf dem sie beide ruhten, beiden entzogen. Der Orden 
hätte, sich säcularisirend, im Lande seine Stützen finden 
und sich neu organisiren können. Der Erzbischof musste 
solche auswärts suchen. Söldner? dazu fehlte genügendes 
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Geld. Polen's resp. Moskau's Hilfe suchen? Einen Für­
sten aus mächtigem Hause sich zum Coadjutor nehmen? 
Er versuchte alle drei Auswege; nur den letzten konnte 
Plettenberg nicht hindern, da er gesetzlich war. — Das 
Land beunruhigt. 1526 Landtag in Wolmar, beschickt von 
Gesandten Lübecks, nur der Erzbischof bleibt aus und als 
sein Verrath unzweifelhaft, tritt seine Ritterschaft zu Plet­
tenberg über. Nach widerwärtigsten Zänkereien unter den 
Ständen, von denen Jeder nur an seinen Privatvorthcil denkt, 
Dorpat z. B. nichts Anderes als seine Fischerei im Sinne 
hat, einigt man sich, Plettenberg die Fürstenwürde über 
ganz Livland anzutragen; zuletzt noch, ehe sie abziehen, 
drängen Lübecks Gesandte, den Antrag anzunehmen. Alles 
vergeblich. 

„Als sollte die höchste politische Weisheit ungepaart 
mit politischer Kraft, nur trügerische Nebelbilder des Le­
bens heraufzubeschwören vermögen" . . . „Welche Epoche, 
wenn er energisch eingriff! Welche anders gestaltete Zu­
kunft! Und nun, welche Folge von Jammer und Elend! 
Und alles um diesen Mann! Die Weisheit seiner Entschlüsse 
entschleiert sich als Trägheit seines Temperamentes." — 
Wohl Mancher hat Plettenberg voreilig und ungerecht also 
beurtheilt. Doch, frägt Schirren, „Wo waren die Lebens­
bedingungen politischer Grösse des Landes?" 

Feindschaft draussen, Feindschaft drinnen, und bei 
alledem drinnen . . . . ! 

Feindschaft draussen : wie Sicilien, Niederlande, wie 
die Bosporusländer „umstritten von seinen Nachbarn als 
Schlussstein im maritimen System der Ostsee. Keiner 
durfte dem Andern es gönnen; wer es gewonnen, hatte 
den Kampf fast gewonnen. Wer es behauptete, behielt die 
Herrschaft im Norden." Neutralität genügte den übrigen 
eifersüchtigen Nachbarn. Für Russland war der Besitz eine 
Nothwendigkeit wegen der Ausgänge seiner Flusssysteme. 
Auswärtige Politik ungewiss. 

Sicher und unzweifelhaft aber kam „zur Feindschaft 
draussen die Feindschaft drinnen". — „Man täusche sich 
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nicht über jenen Tag zu Wolmar im Jahre 1526. Glän­
zend waren seine Verheissungen; allein Männer fragen 
nicht nach Gelübden, sondern nach Willen und Kraft, sie 
zu halten." 

Und Plettenberg musste wissen, dass die Stände auf 
die Dauer weder die Kraft noch überhaupt den Willen 
gehabt hätten, ihre Privatinteressen dem Allgemeinen un­
terzuordnen oder gar zu opfern. Die Vorstellung allge­
meiner Zwecke war ihnen wohl noch nie aufgegangen. 
„ J e d e r  H e r r  h a t  s e i n e  V a s a l l e n ,  j e d e  L a n d s c h a f t  i h r e  
Privilegien. Jeder Stand, jede locale Gruppe im Stande 
i h r e  G l ä n z e n "  .  .  .  u n d  s i e  „ s t a n d e n  u n t e r  w e c h s e l n d e n  
Herrn." Jedes Gut gehörte einem Amte und „kein Amt 
war einem Ritterblütigen verschlossen." Der zu unsterb­
lichen Gemeinschaften reich begüterter Geschlechter her­
aufgebildete .Adel*„fand für seinen Ueberschuss Raum in 
den Pfründen und Klöstern des Stiftes, in den Schlössern 
des Ordens." Dazu die Chancen der Wahlcapitulationen, 
bei denen oft Mehrung der Privilegien eintrat. Das alles 
aufgeben für den leeren Begriff politischer festerer Fü­
gung? Der Fürst würde wohl gar erblich und es träte 
Gleichmacherei ein! „Jene Summe wechselnder Güter war 
dann aus dem allgemeinen Verkehre gezogen". — „An 
Stelle natürlicher . . . Rotation von Herrn zum Vasallen 
verewigte sich dann der Gegensatz von Herrschern und 
Beherrschten" . . . „Unter einem erblich gebietenden Herrn 
wären Verdruss, Uebermuth, Empörung verewigt. Und 
kein Gelübde hätte gegolten." — Die Zänkereien, die Aus­
brüche des Eigennutzes, die seiner Berufung voraufgingen, 
mochten ihm zu unmittelbarer Warnung gedient haben; 
„aus ihren eigenen Gedanken mochte er sie aufwachsen 
sehen — wenn er that, wozu sie drängten — zu seinen 

erbittertsten Feinden." 

Wagte er auch alles: Männer und Geld brauchte er — 
und beides musste bald versiegen, denn Livland hatte — 
kein Volk. „Es gab nicht und hatte nie gegeben und 
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giebt auch heute kein Volk im Lande. Kein Volk! 
Darin liegt seine Geschichte besiegelt . . 

„In Livland gab es von jeher nur Sieger und Besiegte. 
Mit Strenge musste das Landvolk niedergehalten werden 
in einer Landschaft, die umlauert war von übermächtigen 
Feinden. Aus jener Zeit hat es seinen Hass vererbt in 
die Gegenwart. Von Natur, in Sprache und Sitte im in­
nersten Wesen verschieden, hat es jederzeit nur eine 
Summe vereinzelter Kräfte dargestellt, welche der herr­
schende Stamm sich dienstbar machte zu alltäglichen 
Zwecken. In Zeiten der Prüfung, in Tagen der Entschei­
dung hat es nichts gegolten und nichts gewogen." . . . 

Am Vorabende des Tages zu Wolmar war Plettenberg 
von Karl V. in den Reichsfürstenstand erhoben worden. 
Die Stände hatten ihn zum Herrn ausgerufen. Sie schwö­
ren ihm, als ihrem Schirmherrn, darüber der Erzbischof 
selber. Er aber, der Meister wollte: „es halten und er­
neuern, stützen und krönen, vollenden und veredeln; nicht 
zerstören, nicht alles wagen, wo nichts zu gewinnen stand, 
als unabwendbarer Untergang." „Nur wer Freude hat am 
Unmöglichen, wird ihn der Schwäche anklagen. 'Nicht 
sein war die Schuld, wenn nun, da er hinging, sich alles 
verschwor, sein Werk zu stürzen. Nicht seine Schuld, 
wenn ihn das Alter überkam und der Tod ereilte, ehe er 
s e i n e  P l ä n e  a u s f ü h r e n  k ö n n e ,  m a n  m ü s s t e  d e n n  e i n  
M e n s c h e n a l t e r  j e d e r  A u f g a b e  g e w a c h s e n  m e i n e n ,  
a u c h  d e r  A u f g a b e ,  d i e  S ü n d e n  u n d  F e h l e r  v o n  J a h r ­
h u n d e r t e n  a u s z u t i l g e n . "  —  —  —  

Wir aber wollen hinzusetzen: was einem Menschen­
leben und einem Menschenalter unmöglich ist, das ver­
mögen vereinte Kräfte, in wohlgesinnter anhaltender Ar­
beit, zunehmend von Geschlecht zu Geschlecht an Zahl, an 
Stärke und Einigkeit. 
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Beilage <jr, 

F r e i h e r r  E r n s t  v o n  d e r / B r ü j g g e n ,  d i e  A u f l ö s u n g -
Polens, kulturgeschichtliche Skizzen aus den letzten Jahr­
zehnten der polnischen Selbständigkeit. Lpz. 1878. Dem 
aufmerksamen Leser dieses, namentlich für uns, höchst 
interessanten Werkes wird nicht entgehen, wie viele Paral­
lelen zwischen den vom Autor geschilderten Zuständen und 
manchen Verhältnissen der Livländischen Vorzeit bestehen, 
und er wird zu dem Schlüsse gedrängt werden, dass ohne 
das kräftige Eingreifen späterer Fremdherrschalten Livland 
durch seine „Eigenart" unaufhaltsam völligem Ruine ver­
fallen wäre. Es wäre dieser Effect vornehmlich dadurch 
hervorgebracht worden, dass das „conservative Interesse" 
die Methode der Indianer: einer Frucht wegen ganze Aeste 
abzuhauen (nach Schoultz-Ascheraden's Ausdruck, siehe 
Beilage J) d. h. die Landbevölkerung zu überbürden, 
resp. die Ueberbürdung Jedem zu ermöglichen und offen 
zu halten, bis zu völliger Erschöpfung des Landes fortge­
setzt hätte, wie denn auch aus diesem Umstände erklärlich 
ist, dass das Land sich seit der Plettenberg'schen Zeit nie 
wieder hat erholen können und dass noch zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts die Nachwirkung des nordischen 
Krieges lebhaft empfunden wurde. Und zwar kam das 
den Leibeigenen Genommene keinem einzigen staatlichen 
Factor, zu dessen Stärkung und VV irksammacliung zu Gute 
— vielmehr war es eine staatliche Vernichtung und Zer­
störung, ganz ähnlich den von Brüggen geschilderten — bis 
auf dem Landtage von 1765 eine stetige Besserung der 
Verhältnisse durch die Regierung eingeleitet und seitdem, 
wenn auch mit Unterbrechungen und mit wechselndem Ge­
schicke und Verständnisse, gefördert wurde. Diese Paral­
lele geht namentlich aus den letzten der nachfolgenden 
Citate hervor. Alle aber bezeichnen Tendenzen, welche 
dort sich als todbringend erwiesen haben, und auch hier mit 

Vorliebe auf das „conservative" Banner geschrieben wurden. 
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p .  6 :  „ —  N u r  d e r  A d e l  s o l l  f o r t a n  ( 1 4 1 3 )  a u f  d i e s e n  V e r ­
sammlungen das Wohl des Landes berathen, und zwar der 
Adel in seiner Gesammtheit als Stand, nicht etwa als eine 
Vertretung des ganzen Volkes." (Man denke an die Auf­
richtung der livländischen Adels-Matrikel und an die Aus­
schliesslichkeit des Güterbesitzrechtes). Ferner p. 8: „Die 
Geschichte der inneren Entwicklung Polen-Litthauens fliesst 
immer mehr mit der Geschichte des Adels zusammen"; 
ferner pag. 9: „Daher sorgte der Adel schon früh dafür, 
dass der Grundbesitz ausschliesslich adliges Privileg wurde." 
Auf pag. 10 wird gezeigt, wie der Umstand, dass die 
königlichen Geschlechter oft aussterben und später der pol­
nische Thron zu einem Wahlthrone wird, mittelst der „pacta 
conventa" oder Wahlcapitulationen zu einer stetigen Quelle 
neuer Adelsrechte wird — genau dasselbe hat Livland in 
der „angestammten" Zeit erlebt: jeder livländische Herren­
sitz war ein Wahlthron, und dazu kommt für Livland das 
Schlimme hinzu, dass es seine Landesherren mit sel­
tenen Ausnahmen aus der Fremde bezog. Ferner p. 11 : 
„Die pacta conventa.... machten das Staatshaupt allmälig 
zum Spielball einer eigenmächtigen, unstaatlichen Adels­
kaste. Auch in Deutschland haben die Könige und Kaiser 
sich bei ihrer Wahl Bedingungen auflegen lassen müssen, 
die den pacta conventa der Polen sehr ähnlich sehen . . . 
Es liegt aber ein grosser Unterschied in dem Umstände, 
dass die Macht der Fürsten und Herrn im deutschen Reiche 
einen wirklich staatlichen Charakter trug, während die der 
polnischen Magnaten sich nie über denjenigen privater In­
teressen erhob. Was die Magnaten an staatlicher Macht 
an sich brachten, das verlor den staatlichen Charakter und 
ging in das Vermögen des einzelnen persönlichen Inter­
essenten über: es ging dem Staate völlig verloren. Was 
die deutschen Herrn dem Kaiser abtrotzten, bildete das 
Material zu den staatlichen Schöpfungen der Vasallen des 
Reichs, diente den Interessen nicht ausschliesslich Einzel­
ner, sondern staatlicher Gesammtheiten, die sich unter dem 
kaiserlichen Oberhaupte organisch entwickelten: es wurde 
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der Kaiserkrone genommen und doch wieder in anderer 
Form eingefügt. So ward hier wie dort die Macht der 
Krone gleich sehr geschwächt; allein während in Polen 
damit zugleich die innere staatliche Entwicklung, die Er­
ziehung des Volkes zu staatlichem Leben unmittelbar und 
unfehlbar geschädigt wurde, blieben die der Krone entwun­
denen Gewalten in den Händen der deutschen Fürsten doch 
immer die Grundlage für die Bildung des Volkes im Sinne 
des Gemeinwohles, des staatlichen Lebens." In Deutsch­
land, unter eingeborenen und erblichen Fürsten, konnte das 
Lehnsystem eine civilisatorische Befähigung erweisen; in 
Livland, unter wechselnden Lehns- und Fremdherrschaften 
hat das Feudalsystem nur zur Aussaugung des jungfräuli­
chen Bodens und zu seiner Verpestung geführt. — Der 
Landtag zu Wolmar 1526, auf welchem Plettenberg die 
ihm dringend angetragene erbliche Fürstenwürde ausschlug, 
ist oft als ein Unglückstag angesehen worden, weil mit 
ihm der Untergang der Selbständigkeit der livländischen 
Conföderation im Voraus entschieden war. — Die Selb­
ständigkeit jedoch hätte unfehlbar vollständigen und un­
wiederbringlichen Untergang des livländischen Wesens selbst 
nach sich gezogen. 

Beilage FT. 

D e c l a r a t i o n  d e s  r e s  i d  i r e  n  d e n  L a n d r a t h  B a ­
ron C. Hr. von Kosen vom Jahre 1739. Nach Re-
producirung der Anfrage lieisst es: „So sehe ich mich ver­
anlasst vorzustellen, dass ad 1., soviel das Dominium der 
Erbherrschaften über ihre Erbbauern betrifft, selbiges bei 
der ersten Eroberung dieses Landes fundirt sei (?!); denn 
als diese Provinz durch das Schwerdt und Deutschen Rit­
terorden gewonnen und eine Conquette dessen geworden, 
ist die Bauerschaft aller Freiheit entsetzet, da sie ferner-

8 
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hin nicht freie Glieder der Republik, sondern Leibeigene 
und als homines proprii zu den Gütern geschlagen, auch 
in solcher Beschaffenheit nebst denen Gütern vergeben 
und verlehnet worden, dergestalt, dass von Zeit ab der 
von dem Ritterorden formirten Republik dieser Provinz, 
sie bis hiezu in einer gänzlichen Leibeigenschaft geblieben, 
auch als leibeigen und glebae adscripti von einer Erbherr­
schaft, auf die andere vererbet, Kaufs- oder sonst Con-
tractweise transferiret, alieniret und jure dominii vindiciret 
worden, hievon insbesondere einen Beweis zu führen, ist 
um so viel weniger nöthig, als nicht nur die unstreitige 
Notoriete und ununterbrochene Praxis, sondern die Landes­
ordnung von Ausantwortung der Bauern § 2. den Stand 
der Leibeigenschaft derer Bauern und das jus dominii derer 
Herrschaften genugsam und namhaft erweisen, gestalt auch 
das Privilegium Sigismundi Augusti, belehre der extracti-
vischen Beilage sub A. A. diese Potestät derer Herr­
schaften über die Bauern bestätiget, und das dominium 
über dieselben pro legitimo erkläret." 

„Wie also die Bauerschaft mit ihrer Person und Lei­
bern der Erbherrschaft gänzlich unterworfen und eigen ge­
hören, so ist ad 2. nicht zu zweifeln, dass sothanes domi­
nium sich nicht auch über des Bauern Vermögen erstrecken 
und die Herrschaft nicht zu dessen Eigenthum berechtigt 
sein solle, als dies ein nothwendiger Effect und unzertrenn­
liche Folge des juris dominii ist und die Habseligkeit des 
Bauern so auf und von der Herrschaft Gütern erworben 
wird, dem principali, nämlich der Person des Bauern, als 
ein accessorium folgen müsse, vide Landes-Ordn. pag. 23 
und 2 A. § 8 und 13. Diese der Ritterschaft competi-
rende Gewalt über ihrer Erbbauern Hab und Gut ist der­
selben niemals eingeschränkt und obwohl Kraft dieses Rechts 
der Bauer nichts sich selbsten, sondern seiner Herrschaft 
acquirire, diese auch des Bauern Gut und Vermögen, als 
ihr selbst eigenes anderwärtiges Eigenthum nach allem Ge­
fallen zu disponiren und damit zu schalten und zu walten 
berechtigt ist: so hat die Herrschaft doch aus blosser Willkür 
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sich selbsten in diesem unbeschränkten jure dominii moderi-
r e t ,  d a s s  s i e ,  d o c h  o h n e  N a c h t h e i l  d i e s e s  R e c h t s ,  
nur gewisse Prästanda an Zinse und Arbeit determiniret, 
welche die Bauerschaft zu zahlen schuldig seye, dabei übri­
gens zur Aufmunterung des Fleisses den Genuss alles des­
sen, so sie durch ihre Arbeit und Mühe erworben, haben 
solle. Es ist aber die Maasse der Gerechtigkeit, (d. i. der 
Abgaben) und derer Dienste nicht etwan als nicht zu über­
schreiten seyender Anschlag von einer Landesherrschaft 
vorgeschrieben, sondern es ist in der Ritterschaft eige­
nem Erkenntniss und Gutbefinden geblieben, wie hoch sie 
die Gerechtigkeit ihrer Erbbauern stellen und was sie von 
denselben zu fordern convenabel finden würden, zum ge­
wissen Erweiss dass die Erkenntniss über ihrer Erbbauern 
Pflicht der Freiheit der Ritterschaft, welcher der Erbbauer 
mit Leib und Gut zu eigen gehört, anheim gestellet blei­
ben, so der Auszug des Privil. Sigism. Aug. sub B. klär-
lich darleget, als welches bewähret, dass die Erbbauern 
nicht zum Präjudiz der Freiheit des Adels zu andern Dien­
sten gezwungen würden, alldieweil sie denen Erbherrn al­
lein verbunden wären. Da nun die Ritterschaft ihren Erb­
bauern aus eigenem Gefallen die Gerechtigkeit fonniret, 
so folget unwiderstreitig ad 3., dass die Ritterschaft auch 
die freie Macht habe, ihrer Erbbauerschaft Vermögen eigenen 
Gutbefindens zu erhöhen, zu mindern und zu verändern, 
und wird dieser Freiheit durch die bei denen Revisionen 
welchen die adeligen Güter nur in so lange, bis sie die 
schwedische Hackenzahl erreicht, unterworfen, annotirte 
Bauernpflicht im Geringsten nichts benommen, als welcher 
Anschlag der Bauelgerechtigkeit allein die Absicht hat, die 
Grösse derer Güter zu erfinden, wornach die Prästanda der 
hohen Krone und andre publike repartitiones zu reguliren 
sind, im übrigen aber bleibt es der Ritterschaft freigestellt, 
wie und welchergestalt sie die Pflicht und Arbeit ihrer 
Erbleute einrichten und stellen wolle, weshalb denn auch 
das Oeconomie-Reglement nur allein denen possessoribus 
deren publiken Gütern eine Norm ertheilet und die Frei-

8* 
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heit der Ritterschaft mit ihren Erbleuten als mit ihrem 
Eigenthum jure pleni dominii et proprietatis zu disponiren, 
jedoch also, dass durch die eigene Determination oder 
Yerhöhe- und Verminderung der Gerechtigkeit, der hohen 
Krone kein Abgang zugezogen, sondern das durch die Re­
vision erfundene Quantum behörig abgetragen werde , un­
berührt gelassen. Endlich ad A. was die Berechtigung der 
Ritterschaft, ihre Erbbauern mit Leibesstrafen zu belegen, 
betrifft: so ist ebenso notorisch, dass die Ritterschaft Kraft 
des Ihnen competirenden juris dominii in denen vorigen 
Zeiten das völlige jus vitae et necis über ihre Erbbauern 
gehabt, davon das privil. Sigism. Aug., dessen Extractum 
sub C. beigehet, ein richtiger Beweis ist, indem darin 
Ihnen und ihren Höfen alle Civil- und Criminalgerichts-
barkeit, so durch das Priviligium Caroli IX. de anno 1602 
18. Jul. juxta Beil. D. aufs Neue bekräftigt ist, conferiret 
worden; demohnerachtet hat die Ritterschaft nochmals aus 
freiem Willen sothanen ihres Rechtes und Halsgerichten 
über die unterhabende Bauerschaft sich begeben , also dass 
dieselbe itzo von der hohen Krone Gerichten, beides über 
publike und Privatbauerschaft, exercirt wird, woneben aber 
die Hauszucht und Bestrafung derjenigen Fälle, die nicht 
unter delicta criminalia gehören und eine Lebensstrafe nach 
sich ziehen, jeder Herrschaft an ihren Unterthanen und 
Bauern zu gebrauchen nicht aufgehoben, sondern vielmehr 
expresse in der Landesordnung pag. 58 bestätigt worden, 
welche Privatdisciplin sich zu allen Zeiten bis auf Ruthen­
strafe, so die Bauerschaft selbst als eine alte Gewohnheit 
nach Anzeige Beil. sub E. beizubehalten gebeten und durch­
aus nicht geändert und abgeschafft haben wollen *), exten-

*) Es wird hier offenbar verwiesen auf einen Vorfall, den die 
Ritterschaft mehrmals mit sichtlichem Wohlgefallen angeführt hat, 
wann sie vom Landesherrn wegen Normirung der Hauszucht ange­
gangen, resp. wegen vorgefallener Unmenschlichkeiten zur Rede ge­
stellt wurde: — es habe nämlich der gute, aber übel berathene König 
Stephan solche Absichten auch schon gehabt; „allein sobald sie" (sc. 
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diret. Ob nun wohl dieser Hauszucht keine eigentliche 
S c h r a n k e n  g e s e t z e t  u n d  d e f i n i r e t  w e r d e n  k ö n n e n  ( s i e ) ,  
wie weit sich selbige erstrecke, sondern die Ermässigung 
der Herrschaft allein überlassen ist, sogar des Inhalts der 
Landesordnung pag. 58 keine Klagen der Bauerschaft über 
ihre Herrschaft wegen unerträglicher Strafe und Bedrückung 
von den Landgerichten angenommen werden sollen *), so 
wird dennoch ein Jeder von der Ritterschaft dahin bedacht 
sein, dass die Moderation nicht überschritten, noch die 
Bauerschaft unleidlich belästigt werde, an deren Conserva-
tion ihr eigner grösster Nutzen und das alleinige Wohl 
derer Güter gelegen, gestalt denn überhaupt die Ritter­
schaft ihre über deren Erbbauern Person und Vermögen 
sowohl in Ansehung auf die von Ihnen zu leisten seyende 
Pflichten und Gerechtigkeiten, als die Bestrafung und Pri-
vat-Castigation dererselben Vergehen, der Art exerciret, 

die Bauern) „diese vorhabende Neuerung gemerket, haben sie sich 
aus allen Kräften dawider gesetzet, und bei König Stephano billig 
angehalten, dass sie ja nicht von ihrer alten Gewohnheit abgeleitet 
sondern bei ihren rauhen Sitten und Gesetzen gelassen werden möch­
ten, welches gedachten König folgendes Urtheil über sie zu fällen be­
wogen : Phryges non nisi plagis emendantur. (Phrygier werden nicht 
anders als durch Schläge gebessert.) Samson, 1. c. Sp. 30. 

Gänzlich anders als der König Stephan, hat jedoch ein L iv-
ländischer Landrath geurtheilt, in seinem die bäuerlichen Ver­
hältnisse und die Möglichkeiten ihrer Verbesserung erörternden Auf­
satze in den Zusätzen des III. Bandes der Hupeischen „Nachrichten" 
von 1782. Nach dem Referate von H. Diedrichs in der Balt. 
Monatsschrift 1870 Bd. XIX, p. 51 meint der Herr Landrath, dass 
die Perhorrescirung von Geldstrafen seitens der Bauern durchaus 
gescheut gewesen sei, denn ein „habsüchtiger Herr würde den wohl­
habenden Bauern nur desto öfterer straffällig gefunden haben". Sollte 
dieser Gedanke dem Herrn Landrath Baron Rosen und seinen Vor­
gängern so fern gelegen haben?! Der Verf. 

*) Der Herr Landrath laborirt an dem jedem „Stande" erblichen 
Uebel eines schwachen Gedächtnisses für denselben einschränkende 
Gesetze. Hier namentlich wird übersehen, dass Gustav Adolf den 
livländischen Bauern im Jahre 1632 das Recht verliehen hatte, ihre 
Herren zu verklagen. Samson, 1. c. Sp. 27. 
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dass Ihro Kais. Maj. höchstes Interesse auf keine Weise 
präjudiciret werde. Welches also jetzo Residirender hier­
durch beibringen, daneben die jura der Ritterschaft quovis 
modo salva reserviren und zugleich bitten sollen, solches 
dem Erl. hohen Reichs-Justiz-Collegio dermassen zu unter­
legen damit zum Nachtheil der Gerechtsamen der Ritter­
schaft nichts verhänget werden möge." 

Die Natur der „normalen Rechtsentwickelung" d. h. 
die Art, wie die vollkommene Rechtslosigkeit der Bauern 
z u  S t a n d e  k a m ,  i s t  w o h l  s e h r  z u t r e f f e n d  v o n  A u g .  L a m ­
mers a. a. 0. p. 230 bezeichnet worden: „jede von ihnen" 
(d. h. der unter einander hadernden geistlichen und welt­
lichen Mächte) „findet die Grundlagen möglicher Compro-
misse immer wieder in den unterdrückten Urvölkern, welche 
mit ihrem Besitzthum und ihren Menschenrechten alle Pro-
cesskosten bezahlen müssen." — „Darin waren alle Par­
teien der Deutschen einig: die Fesseln der Eingeborenen 
immer fester zusammenzuziehen und den Massen sowohl 
als den Einzelnen ein Abschütteln dieser Fesseln mehr und 
mehr zur Unmöglichkeit zu machen. Zu diesem Zwecke 
wurden auf den Landtagen die notliwendigen Maasregeln 
von allen vier Ständen mit vollkommener Einhelligkeit ge-
fasst." 0. v. Rutenberg, 1. c. II, p. 119. 

Uebrigens trifft der Vorwurf rechtswidriger lind ge­
walttätiger Unterjochung der Eingeborenen keineswegs die 
Landesherrn und den Lehnsadel allein. Auf ihren länd­
lichen Besitztümern haben die Städte es ihnen nach Kräf­
ten gleich zu thun sich bemüht. Im 32. Kapitel seiner 
Materialien zur Chronik von Riga tadelt N euen dahl aufs 
Strengste, dass seitens der Stadt für Hebung der bäuer­
lichen Verhältnisse nichts Ernstliches gethan worden. „Um­
sonst predigt die Geschichte unsrer Stadt, umsonst wieder­
holte einer unsrer Mitbürger (Berens, in seinen Bonhom-
mien p. 22 u. 23) uns die Wahrheit: dass Riga bei Un­
terjochung der Landeseingeborenen Mitschuldigerin und 
Theilnehmerin an der Beute geworden — dass auf den 
P a t r i m o n i a l g ü t e r n  d e r  S t a d t  B l u t s c h u l d e n  h a f t e n "  —  
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aber man habe keinen Anfang gemacht, diese Schulden ab­
zutragen, und habe nicht das Sprüchwort beherzigt: 
w e r  s e i n e  S c h u l d e n  b e z a h l t ,  v e r b e s s e r t  s e i n  
E i g e n t h u m . "  

In der That ruht die Schuld auf Beiden, auf Stadt 
und Land. Denn die unablässigen Streitigkeiten zwischen 
Stadt und Land reduciren sich im Grunde auf Brotneid» 
In der „angestammten Periode" hatten sich schliesslich die 
Landesherrn als Banquiers und Engroshändler aufgethan, 
der Orden war aus einem Militairstaate zu einer Finanz-
wirthschaft geworden und beschäftigte sich im Grossen mit 
Geldausleihen auf Güter und auf Faustpfänder (vergl. Aug. 
Lammers 1. c. p. 237—239) und die Bischöfe gehörten zu 
den grössten Kornspeculanten der Zeit *), — kein Wunder, 
dass es Streit mit den Kaufmannschaften der Städte gab, 
die sich in ihren Privilegien und Gerechtsamen beeinträch­
tigt und ihr Handelsgebiet von Anderen ausgebeutet sahen. 
In späterer Zeit wirft Jeder dem Andern das Aussaugen 
der Bauern vor, und Jeder hat Recht. Der Adel klagt, 
dass man dem Bauer nicht gestatte zu kaufen, wo er bil­
lig kaufen könne, dass man ihn übervortheile etc., der 
Städter klagt, der Bauer werde gehindert, seine Producte 
zu Markte zu bringen und gezwungen, sie zu Spottpreisen 
dem Herrn zu überlassen. Jeder der beiden Theile wollte 
eben womöglich allein vom Schweisse der Bauern leben. 
Auch die Güterbesitzstreitigkeiten liegen diesem Thema 
nicht allzufern. (Vergl. Julius Eckardt, zur Livländi­
schen Landtagsgeschichte. Balt. Monatsschr. 1869, XVIII, 

p. 441 u. 445. 

*) Durch Bischof Johann von Münchhausen (welcher 1541 das 
Bisthum Leal übernahm) wurde den Bauern verboten, unter gewissem 
Normalpreise Korn an andre, als an ihn, zu verkaufen, um nicht den 
Markt zu verderben. Seinen grossartigen Kornhandel, zu welchem er 
sich derart ein Monopol schuf, trieb er schwanghaft, mit bOO°/0 Gewinn. 
C. Schirren, XX. Vorlesung über Livl. Geschichte (handschriftl. 

Collegienheft). 
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Beilage J. 

Die Erklärung des Landrath Baron Schoultz-Aschera-
den, welche den gewaltigen Sturm hervorrief, der, wie 
erzählt wird, ihm fast das Lehen gekostet hätte *), jeden­
falls aber ihn zur Niederlegung seines Landrath - Amtes 
nöthigte, ist viel weniger bekannt, als sie es zu sein ver­
dient; man wird daher den Wiederabdruck derselben gerne 
sehen. Nach Samson 1. c. Spp. 74—78 lautet sie also: 

„Wenn ich in der zum Recess gegebenen Erklärung 
gesagt habe, dass ich die vor meine Bauern gemachte 
E i n r i c h t u n g  a u c h  v o r ' s  A l l g e m e i n e  h e i l s a m  u n d  n o t h -
wendig finde: so habe ich von dieser Einrichtung nichts 
weiter verstanden, als nur die Grundsätze derselben, dass 
n ä m l i c h  d e r  B a u e r  e i n  f e s t e s  E i g e n t h u m  u n d  g e m e s s e n e  
Pflichten haben müsse. Das Detail meiner Einrichtung ist 
aber weder auf des Allgemeine applicable, noch würde ich 
auch rathen, dass ein Jeder sich soweit einschränken sollte, 
als ich mich selbst einzuschränken für gut befunden. 

Diese Erläuterung habe ich zum voraus zu setzen vor 
nöthig erachtet, um allen Missdeutungen vorzubeugen, die 
ich sonst um so mehr befürchten musste, als man sich 
schon geschäftig bezeuget, meinen gewiss reinen und un-
tadelhaften Absichten vor's Vaterland den gehässigsten An­
strich zu geben. 

Ich habe also auf Verlangen Einer Edlen Ritterschaft 
nur zu beweisen, dass es heilsam, dass es nothwendig sei, 
dass wir insgesammt den Zustand des Bauers verbessern, 
ihm ein festes Eigenthum, gemessene Pflichten, und kurz 
ein Recht geben, wodurch seine Wohlfahrt in Sicherheit 
gesetzt wird. 

Die unbedingliche Leibeigenschaft hat unstreitig ihren 

*) „Ihm zu wohlverdienter Straff, andern zu abschreckendem 
Exempel" (Julius Eckardt, Die Baltischen Provinzen Kusslands" 
Lpz. 1868, p. 150. 
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Ursprung in denjenigen barbarischen Zeiten, da die Huma­
nität bis auf den Namen unbekannt war; da kein anderes 
Recht galt, als die überwiegende Gewalt; da Rauben und 
Plündern rechtmässig Acquisitionsmittel waren; da der 
Eigentümer solcher geraubter Sachen, wenn er unglück­
lich genug war, selbst mitgefangen zu werden, dadurch 
das Recht der Menschheit verlor, und zu einem Sclaven, 
d. i. zu einer Sache gemacht wurde. 

So wie aber das Licht der Vernunft sich nach und 
nach ausbreitete, und die Barbarei verdrängte, so fingen 
auch die Menschen gleich an, das Recht der Menschheit 
zu reclamiren. Man fand es der menschlichen Natur ent­
gegen , dass ein Mensch gleich einem Vieh oder einer 
todten Sache, eines andern Menschen unbedingliches Eigen­
thum wäre. Man fand, dass zur Aufnahme eines Staates 
unumgänglich nöthig sei, alle Glieder desselben in ein ge­
wisses Verhältniss gegen einander zu setzen, und einem 
Jeden die Eacultät zu geben, dass er durch Beförderung 
seiner eigenen Wohlfahrt auch zugleich die allgemeine 
Wohlfahrt befördern könne. Und so ist denn die Scla-
verei in allen civilisirten Staaten theils aufgehoben, theils 
sehr mitigirt worden. Der augenscheinliche Flor dieser 
civilisirten Staaten aber ist schon mit ein redender Beweiss 
von der Richtigkeit meines ersten Satzes. 

In Livland existirt noch die in den alten rauhen Zei­
ten eingeführte unbedingliche Leibeigenschaft, welche uns 
nicht allein die nachtheiligsten Vorwürfe von anderen 
civilisirten Nationen zuzieht, sondern auch im Grunde die 
Beförderung unsrer wahren Wohlfahrt wirklich hindert. 
Sässen wir nur auf heute oder morgen in unsern Erbgütern; 
käme es nur auf einen zeitweiligeu Gewinn an: so könnten 
wir, wie die Wilden in Amerika, die Fruchtbäume unge-
pflanzt lassen, und ganze Aeste abhauen, um eine einzige 
Frucht zu geniessen. Da wir aber unsre Güter verbessern 
und auf einen dauerhaften Fuss nutzen wollen: da wir 
überzeugt sind, dass der wahre Vortheil des Herrn in 
dem Wohlstande des Bauern bestehe: warum sollten wir 
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uns denn noch bedenken, diesen Wohlstand des Bauers 
z u  b e f e s t i g e n ?  

So lange die Bauern kein gewisses Eigenthum und 
keine gemessene Pflichten, d. i. ein Recht haben; so ist 
es ganz unmöglich, dass deren Wohlstand allgemein und 
dauernd gemacht werden könnte. Es ereignen sich Hin­
dernisse sowohl von Seiten des Herrn, als auch des Bauers 
selbst. Der beste Herr, wenn ihm keine Schranken ge­
setzt sind, kann einigemal durch einen anscheinenden Vor­
theil verleitet werden, den Bauer anzugreifen, ohne dass 
er's einmal zu thun glaubt. Er kann sich manche Be­
dürfnisse als unentbehrlich vorstellen, die, wenn sie nicht 
so leicht und auf einen blossen Wink zu haben wären, gar 
wohl entbehrt werden könnten. Der Bauer hingegen ist in 
seiner Denkungsart ganz nach seiner wahren Situation ge­
bildet. Er weiss, dass alles was er hat, seinem Herrn 
gehöret, der es ihm nur aus Gnaden lässt, und auch bald 
wiederum nehmen kann. Er denket also auf nichts weni­
ger, als etwas zu erwerben, sondern lebet auf ein Gerathe-
wohl von einem Tage zum andern. 

Wenn aber dem Bauer sein Eigenthum gesichert und 
seine Pflichten abgemessen sind, so wird auch dadurch 
seine Denkungsart umgekehrt, und er handelt alsdann aus 
ganz anderen principes. Er sucht sich in Stand zu setzen, 
die Hülfe des Herrn, die ihn nur in verdriessliche Ver­
bindlichkeiten bringt, entbehren zu können; er sucht sich 
ein Vermögen zu erwerben, weil er gewiss ist selbiges zu 
behalten Er prästirt seine abgemessene Prästanda richtig, 
weil er weiss, dass ihm iiberdem nichts aufgebürdet werden 
kann. Kurz, er setzt sich in Wohlstand, und befördert 
dadurch zugleich den Wohlstand seines Herrn. 

Einem billigen Herrn, der seinem Bauern nichts ge­
nommen, auch ihn mit keinen unermesslichen Dienstpflich­
ten beschwert hat, dem würde es gar nichts kosten, jetzo 
dasjenige in ein Recht zu verwandeln, was er bisher gut­
willig ausgeübt hat. Der einzige Einwand, der hierbei noch 
übrig bliebe, wäre dieser, dass der Bauer durch ein Recht 
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veranlasst werden könnte, seinen Herrn mit ungegründeten 
Klagen zu cliicaniren. Allein diesem würde damit genug­
sam vorgebauet sein, wenn man auf solche ungegründet 
befundene Klagen harte und exemplarische Strafen setzte. 
Bei einer zerfetzten Haut pflegt wohl die Lust zu chica-
niren aufzuhören. Zu geschweigen, dass auch der Bauer, 
wenn er erst in den Geschmack käme , etwas zu erwerben, 
seine Zeit mit unnützen Klagen nicht verschleudern wird. 
Gewiss ist der Bauer, wie jeder andere Mensch, aller gu­
ten Sentiments fähig, und Exempel erbauen ihn am 
meisten. 

Nachdem ich nun genugsam erwiesen zu haben glaube, 
dass nicht allein die Menschenliebe, sondern auch unser 
eigener wahrer Vortheil uns persuadire, dem Bauer ein 
Recht zu geben; so schreite ich nur mit Widerwillen zu 
dem Beweise, dass auch die dringendste Notwendigkeit 
uns zwinge, diesen Schritt zu thun. 

Gleich nach Ihrer Kaiserlichen Majestät Thronbestei­
gung wurden Allerhöchst derselben die schwärzesten Ver-
läumdungen von der Tyrannei des Livländischen Adels vor­
getragen. Ich bin ein Zeuge von denjenigen nachtheiligen 
Raisonnements gewesen, zu Avelchen diese Verläumdungen 
Anlass gaben und ich fürchtete stündlich, dass unsre un­
eingeschränkte Gewalt über unsre Bauern durch einen Ukas 
würde aufgehoben werden. Vielleicht wäre dieses auch 
schon geschehen, wenn nicht der Herr Generalgouverneur 
durch die Vorstellung, dass die Ritterschaft sich selbst 
einschränken würde, den gewaltsamen Schritt abzulenken 
gesucht hätte. Hierzu kommt noch, dass neuerlichst ein 
Brief von einem sogenannten Patrioten in die Beiträge zur 
russischen Geschichte eingerückt worden, in welchem der 
Autor nicht allein die unbedingliche Leibeigenschaft aufs 
Gehässigste abmalt, sondern auch die damit vorgehenden 
Missbräuche auf das abscheulichste exagerirt *). Es ist 

* )  R .  J .  L .  S a m s o n  b e m e r k t  h i e r z u  F o l g e n d e s :  D e r  B r i e f  i s t  
abgedru^t in Müllers Sammlung russischer Geschichte, Th. 1 der 
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leicht zu erachten, dass ein solches hors d'oeuvre als die­
ser Brief ist, ohne specielle Veranlassung in die Bei­
träge zu der russischen Geschichte nicht würde haben ein­
gerückt werden dürfen. Vielleicht hat also gedachter Brief 
die letzte an uns ergehende Warnungs-Stimme vor­
stellen sollen. 

Ihro Majestät ernster Wille, der unbedinglichen Leib­
eigenschaft Maas und Ziel zu setzen, lieget offenbar zu 
Tage. Setzen wir uns nicht selbst Schranken, wählen wir 
uns nicht selbst Richter zwischen uns und unsern Bauern; 
so ist nichts gewisser, als dass uns solche Schranken gesetzet 
werden, die uns nicht accomodiren, und solche Richter an­
gewiesen werden, die wir sonst zu recusiren alle Ursache 
hätten. Vergeblich will man uns mit der Hoffnung schmei­
cheln, dass eine solche Gewalt durch Vorstellungen aufge­
hoben werden könnte. Wenn wir auch glauben wollten, 
dass alles andre durch Vorstellungen zu redressiren sei: 
so wird man doch nimmer uns zu Gefallen die einmal re-
tablirten Rechte der Menschheit aneantiren und, so zu sa­
gen, aus Menschen wiederum Vieh machen. 

Die im Sentiment des engern Ausschusses vorgeschla­
gene Erklärung kann unmöglich Ihro Majestät die Kaiserin 

neuem Aufl. Offenbach am Main, bei Ulrich Weiss, 1777, S. 1—33 
unter der Ueberschrift: „Eines Livländischen Patrioten Beschreibung 
der Leibeigenschaft, wie solche in Livland über die Bauern einge-
führet ist. Wer auch der Briefsteller sei, so scheint mir der Inhalt 
von einer mit dem Gegenstande vertrauten Hand herzurühren, die 
Schilderung ist wahr und die Darstellung der trübseligen Folgen der 
Leibeigenschaft richtig aufgefasst. Nennt der Landrath Baron Schoultz 
das Gemälde gehässig, und hält er die Schilderung der Missbräuche 
auf das abscheulichste übertrieben: so möchte er, dieser umsichtige 
und ruhig besonnene Mann, unter den gegebenen Umständen sich 
solchen Ausdrucks wohl nur als captatio benevolentiae bedient haben." 
— Sollte es gar mehr noch gewesen sein? War es nur ein Zufall, 
dass das Ascheraden-Römershofsclie Bauernrecht ein Jahr vor dem 
Landtage von 1765, also grade in dem Jahre abgedruckt worden, 
wo bereits mit Erlassung eines Ukases zu Gunsten der Bauern gedroht 
w o r d e n  w a r ?  
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befriedigen. Wir beweisen darin unser uneingeschränktes 
Recht, woran auch so nicht gezweifelt worden, und lehnen 
übrigens das Zumuthen der Kaiserin: dass wir der zwar 
rechtmässigen, aber auch schädlichen Gewalt über unsre 
Bauern selbst Schranken setzen mögen, ganz von uns ab. 
Wie kann das gefallen ! Und würde es uns nicht recht sehr 
verdacht werden können, dass wir Eigenthum und gemessene 
Pflichten, die wir doch als das grösste Kleinod mit soviel 
Eifer vertheidigen, unserm Nebenmenschen nicht zugeste­
hen wollen ? Diese Sicherheit des Eigenthums, diese ge­
messenen Pflichten sind keine besondere privilegia, sondern 
allgemeine Rechte der Menschheit. 

Wenn wir aber auch den ganz unmöglichen Fall vor­
aussetzen wollen, dass die Kaiserin mit der obigen Erklä­
rung zufrieden sein könne: so würde doch eben diese Er­
klärung uns selbst weit grösseren Chicanes opponiren, als 
wenn wir unsern Bauern ein gewisses Recht geben. Denn 
wenn die Pflichten der Bauern unbestimmt, und gleich­
wohl die Obrigkeit berechtigt sein soll, denjenigen zur 
Rechenschaft zu ziehen, welcher seinen Bauer übermässig 
belästigt oder ruinirt: so kommt es nur darauf an, was 
man vor eine übermässige Belästigung oder Ruin der Bauern 
ansehen will, und ich laufe die Gefahr, nicht allein un­
s c h u l d i g e r  W e i s e  v o r  e i n e n  w i l l k ü r l i c h  g e w ä h l t e n  
Richter citirt, sondern auch nur nach der Willkür dieses 
Richters condemnirt zu werden. 

Dieses sind meine Gedanken über den dritten Proposi-
tionspunct, welche ich auf Verlangen als redlicher Mann, 
ohne alle Reserve Einer Edlen Ritterschaft vor Augen zu 
legen mich schuldig erachtet." 

Vorstehendes ist im Jahre 1765 geschrieben worden. 
Nach einer Mittheilung des Professor A. von Reutz (Balt. 
Monatsschrift 1862, Bd. V. pag. 129) liess der Freiherr 
Woldemar Friedrich von Ungern-Sternberg im Jahre 1803 
ein Buch drucken, in welchem Folgendes steht: Erblichen 
Landbesitz muss der Bauerstand nicht haben, denn es schadet 
dem Begriffe von Abhängigkeit und befördert den der Frei­
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heit. Dem Herrn gehört erblich der Bauer mit dem Lande, 
das Inventarium des Bauergesindes, die Frohndienste, die 
Abgaben, die freie Auswahl der Bedienung um seine Per­
son und bei seinem Hofe, sowie die Vortlieile von Talenten 
und Künsten, Handwerken und Metiers, welche der Herr 
durch gegebenen Erzug hat anbauen und cultiviren lassen, 
in einem wohlorganisirten Staate müsste jede Kaste in einer 
zweckmässigen Erziehung sich und ihre Beschäftigung 
erben. 

Die liberale Gesinnung der Neuzeit ist die Erbschaft, 
die das Land dem Baron Schoultz verdankt; — wer wagte 
es wohl, die Erbschaft des Baron Ungern offen anzutreten? 

Beilage K. 

Unter Anderem Balt. Monatsschrift 1866, Bd. XIV, 
p. 356. — 1868, Bd. XVII, p. 128. Bei allen solchen 
Recriminationen — welche von den beiden entgegengesetz­
ten Polen herkommen, nämlich von conservativer Seite, von 
welcher die definitive Losreissung der Person des Bauern 
aus der herrschaftlichen Gewalt nicht verschmerzt wird, 
und von Seiten der Anhänger Fölkersahms, welcher be­
kanntlich mit dem Schöpfer der Reform von 1819 anfangs 
wohl eines Sinnes war, jedoch alsbald aufhören musste, 
mit ihm Hand in Hand zu gehen, der nun also nicht als 
Fortsetzer und Ergänzer der Reform von 1819, sondern 
als ein gänzlich neuer Prophet gelten sollte — bei allen 
solchen Recriminationen dürfte doch nicht genug beachtet 
worden, oder sogar gänzlich unbeachtet geblieben sein, was 
über die Notwendigkeit der Maasregeln von 1819 von 
ihrem Beantrager 20 Jahre später gesagt worden ist, da 
doch wohl ein reifes Urtheil darüber möglich geworden 
war: „Bei aller Verdienstlichkeit der Bauer-Verordnung 
von 1804 kann es dem aufmerksamen Forscher nicht ent­
gehen, dass dieselbe dem Zeitgeiste unmöglich für lange 
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genügen mochte. Denn ihr wohnten in der ersten Grund­
lage zwei Gebrechen bei, über welche all ihre genauen und 
mit umsichtigster Gewissenhaftigkeit ausgeführten Bestim­
mungen nicht versöhnen konnten. Das erste Gebrechen 
war naturrechtlicher, das zweite politischer Art. 

Die Bauer Verordnung von 1804 nämlich nahm dem 
Grundbesitzer, was er gesetz- und rechtmässig haben und un­
beschränkt besitzen konnte und musste und gab ihm da­
gegen , was er gesetz- und rechtmässig nimmer haben 
und besitzen sollte und durfte. Sie nahm ihm die 
freie Verfügung über seinen eigenthümlichen Grund und 
Boden und liess den Bauer unter dem Zwange einer 
— wenn auch gemilderten Erbunterthänigkeit und Boden­
angehörigkeit. Was Sache war und Eigenthum, ver­
w a n d e l t e  s i c h  i n  N u t z u n g ;  w a s  s e i n e r  N a t u r  u n d  E i g e n ­
schaft nach nicht Sache war, sondern Person, das blieb 
mit der Nutzung als Sache verwebt und an dieser ge­
bunden. 

Hieraus entstand als natürliche Eolge ein politischer 
Missgriff; man wollte nämlich durch blosse Prohibitiv-
gesetze zwei so widerstrebende Elemente, als Herr und 
Bauer, mit einander ausgleichen und auf festen Fuss des 
Friedens und der gegenseitigen Zuneigung bringen. Das 
war dem Einen zu viel, dem Andern zu wenig, und der 
alte Erfahrungssatz bewährte sich von Neuem, dass man 
n u r  ü b e r a l l  z u  v e r b i e t e n  h a b e ,  u m  d e r  U e b e r t r e t u n g  
recht gewiss zu sein. 

Wie sich nun beide Theile in ihren Rechten und An­
sichten gekränkt fühlten: so musste sich auch für sie beide 
ein Zerwürfniss in ihren täglich wiederkehrenden Verhält­
nissen daraus ergeben. Und so rechtfertigt sich die Bauer­
v e r o r d n u n g  i n  i h r e r  g a n z e n  A n l a g e  n u r  a l s  v o r ü b e r ­
gehender Nothbehelf und ihr Verdienst besteht haupt­
sächlich nur darin, dass sie beiden Theilen das Verlangen 
nach allendlichem Abschluss ihrer Verhältnisse recht fühl­
bar machte, und den letzten Schritt, der noch zu thun war, 
e r l e i c h t e r t e .  V i e l e s  m o c h t e  n o c h  d a z u  d i e  k o s t s p i e l i g e  
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K l e i n i g k e i t s k r ä m e r e i  b e i t r a g e n ,  m i t  w e l c h e r  d i e  
Messungsrevisions-Commission zu Werke zu gehen gezwun­
gen war. 

Noch kann man mit Recht der Bauer-Verordnung von 
1804 zur Last legen, dass sie dadurch, dass sie die Gesin­
desstellen oder Pachtstücke für die derzeitigen Inhaber 
erblich machte, die weit beträchtlichere Mehrzahl der Dienst­
boten oder Knechte von der Uebernahme einer Gesindes­
stelle gänzlich ausschloss und ihnen auf solche Weise eine 
zweideutige und sehr zufällige Stellung anwies; ein Uebel-
stand, der in den Ostseeprovinzen von dem Landvolk laut 
genug beklagt wurde. Daher ist es ein wesentlicher Vor­
zug der Verordnung von 1819, dass sie jeden Bauer ohne 
Unterschied gleich befähigt und eben dadurch die Quellen 
der Industrie und des Erwerbes auf gleiche Weise Allen 
öffnet. 

Ich verkenne indessen keineswegs die Verdienstlichkeit 
der Bauer-Verordnung von 1804. Vielmehr räume ich 
willig ein, dass sie der Wegweiser war zu dem, was zu­
letzt doch kommen musste. Aber ich bekenne auch freu­
dig und zur Steuer der Wahrheit, dass die Ritterschaft in 
den Meisten ihrer Glieder schon längst die völlige Frei­
sprechung des Bauerstandes wünschte, weil sie deren Wohl­
anständigkeit ebenso wie deren Nothwendigkeit einsah und 
fühlte; dass nur Wenige aus ihrer Mitte sich in banger 
Besorgniss hinhalten liessen, und dass von den verlorenen 
Einzelnen, die in Aufhebung der Erbunterthänigkeit den 
Mabob vom Throne heruntersteigen sahen, fast garnicht 
die Rede mehr war. 

Dieser Gesinnung ist es gewiss im Wesentlichen zu 
danken, dass das was als Krisis gefürchtet werden mochte, 
ruhig und friedlich vorüber ging. 

Denn es hat sich bei Ausführung der Bauerverordnung 
von 1819 in Livland — und so war's auch in Est- und 
Kurland — kein Ereigniss zugetragen, kein Missverständ-
niss hervorgethan, deren Beseitigung mehr geheischt hätte, 
als die bosonnene, erläuternde und zurechtstellende Ein-
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Wirkung der für den Bauerstand organisirten Behörden. 
Anfangs waren zwar häufiger die Wanderungen aus einer 
Gemeinde in die andere, das Verlassen der Gesindesstellen, 
die versuchte Lossagung vom Ackerbau. Der flügge ge­
wordene Vogel im Neste wollte sich mit seinen Schwin­
gen versuchen. Allein jetzt schon offenbart sich allmählig 
die Ueberzeugung des Bauers: „dass er beim Wandern ver­
arme, und dass sein Wahlspruch Arbeit und Gehorsam sei, 
weil jedem Menschen jedes Standes sein Tagewerk beschie­
den ist." Das ist die Sprache seiner gesunden Lebens­
philosophie. Ueberdies lässt sich nicht verkennen, dass 
der Bauer in der noch kurzen Zeit seiner jetzigen Selbst­
ständigkeit gewonnen habe in der Bereitwilligkeit am Ge­
horsam und an Achtung seines öffentlichen Eigenthums, 
so wie an Liebe zu seinem Privateigenthum. Denn ihm 
g i l t  d i e  O b l i e g e n h e i t  n i c h t  m e h r  a l s  a u f e r l e g t e r  Z w a n g ,  
sondern als freiwillig übernommener Beruf, und er 
begreift, dass wie seine Rechtslage sich erweitert, so auch 
der Umfang seiner Pflichten sich erweitern und die Pünkt­
lichkeit in ihrer Ableistung sich mehren müssen. Nicht 
zu gedenken, dass die unter den Gemeindegliedern wech­
selnden Richterfunctionen praktisch Ideen und Ansichten 
in Umlauf bringen, für die der Bauer sonst lange ver­
schlossen geblieben wäre. Hoffen wir, dass die alles ver­
mittelnde Zeit noch das, was überhaupt und besonders in 
besonnener und sorgfältiger Bewirthschaftung der Gesindes­
stellen oder Pachtstücke rückständig sein mag, wohlthätig 
in kurzem ergänzen und vervollständigen werde". — 
(Samson 1. c. Spp. 147—150.) 


